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Ende 2016 hat die EU-Kommission ihre Vorschläge zur Reform 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EERL) als Teil des „Clean 
Energy Package“ vorgelegt. Dieses Paket bildet den dritten und 
letzten Baustein des Entwurfs der EU-Kommission zur Europäischen 
Energieunion – nach den Vorschlägen zur Verbesserung der 
europäischen Versorgungssicherheit und der Energieeffizienz. 
Damit kommt die EU-Kommission dem Auftrag des Europä- 
ischen Rats nach, eine Blaupause für eine gemeinsame euro-
päische Energiepolitik zu entwickeln. Allerdings könnte die 
Vorlage der Kommission die europäische Energiewende eher 
ausbremsen als befördern. 

Inhaltich betritt die EU-Kommission mit ihrem Reform- 
vorschlag für die EERL nicht gerade Neuland. Sie orientiert sich 
vielmehr an ihren Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen 
(2014-2020). Erklärtes Ziel: ein einheitliches EU-weites System 
zur Finanzierung des Ausbaus Erneuerbarer Energien. Damit 
erhofft sie sich, den Ökostromausbau kosteneffizienter zu ge- 
stalten. Das neue System soll das von Deutschland und anderen 
EU-Mitgliedsstaaten eingesetzte Finanzierungssystem der 
Einspeisevergütung durch Ausschreibungen ersetzen. Diese 
sollen grenzüberschreitend und technologieneutral erfolgen. 

Die Reformvorschläge könnten die europäische Energiewende 
ernsthaft gefährden. Zu diesem Ergebnis kommt Uwe Nestle 
in der vorliegenden Studie. Ein System einzuführen, in dem 
technologiefreie Ausschreibungen das einzig zulässige Förder- 
instrument sein sollen, sieht er kritisch. Denn die Technologie- 
neutralität könnte dazu führen, dass aufgrund der Volatilität 
von Sonne und Wind die Versorgungssicherheit nicht länger 
garantiert werden kann – ganz anders als bei einem Mix aus 
erneuerbaren Energiequellen. Ein weiterer Kritikpunkt: Der 
Zwang zur grenzüberschreitenden Kooperation. Dieser wider- 
spricht dem erfolgreichen Ansatz der dezentralen Stromerzeugung 
bei der Energiewende. Eine mögliche Folge: Steigende Kosten 
für die notwendigen Netzinfrastrukturen. 

Stattdessen empfiehlt der Autor der Bundesregierung bei 
den anstehenden Verhandlungen zur Reform der Ökostrom- 
richtlinie darauf zu drängen, dass die EU-Mitgliedsstaaten 
weiter die Freiheit haben sollen, die Instrumente zur Förderung 
des Ökostromausbaus selbst zu wählen. Das Argument, die 
Ausbaukosten bei Erneuerbaren Energien seien zu hoch, ist 

irreführend. Schon jetzt ist die Erzeugung von Ökostrom nicht 
wesentlich teurer als die Stromerzeugung in fossilen Kraftwerken. 
In erster Linie sollten die Netzinfrastruktur ausgebaut, Speicher- 
technologien entwickelt und die Energieeffizienz vorangebracht 
werden. Zusätzlich sollten Erneuerbare Energien verstärkt im 
Verkehrsbereich und bei der Wärmeerzeugung eingesetzt 
werden. 

Die europäische Energiewende jetzt auszubremsen erschwert 
nicht nur das Erreichen der Klimaziele. Wenn der Ökostrom- 
ausbau ins Stocken gerät, hat das auch schwere Folgen für die 
Beschäftigung. Denn die bestehende EE-Richtlinie hat nicht 
nur erfolgreich für den Zubau von Kapazitäten erneuerbarer 
Energien gesorgt. Sie hat darüber hinaus Arbeitsplätze und 
ganze Branchen geschaffen. Sie hat neue Geschäftsmodelle 
ermöglicht und die Entwicklung von klimafreundlichen innovativen 
Technologien und Produkten gefördert. Damit trägt die EERL 
zur Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Unter- 
nehmen bei. Auch das gehört zu den Zielen der Europäischen 
Energieunion: Wohlstand und Beschäftigung für die Zukunft zu 
sichern. 

DR. PHILIPP FINK
Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik
Friedrich-Ebert-Stiftung
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Bereits mit den Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen 
2014–2020 zwingt die Europäische Kommission 21 EU-Mitglied-
staaten dazu, spätestens bei der nächsten größeren Anpassung ihr 
System zur Finanzierung von Ökostromanlagen von Einspeise- auf 
Ausschreibungssysteme umzustellen. Mit dem Entwurf für eine neue 
Erneuerbare Energien Richtlinie (EERL), der gegenwärtig zwischen 
dem Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament verhandelt 
wird, möchte sie dies festschreiben. Darüber hinaus sollen durch 
die Novelle der EERL technologieneutrale und grenzüberschreitende 
Ausschreibungen grundsätzlich vorgeschrieben werden. 

Mit dem Aufbau dieser Hürden gefährdet die Kommission 
das Erreichen der europäischen Energie- und Klimaziele. Denn 
mit der Festlegung auf ein einheitliches Ausschreibungssystem 
wird fraglich, ob alle Mitgliedstaaten weiterhin erfolgreich den 
Ökostromausbau voranbringen können. Es ist zu befürchten, 
dass nur noch wenige Mitgliedstaaten eine Ausbaugeschwin-
digkeit erreichen, die mit der in Deutschland geplanten ver- 
gleichbar wäre. Neben dem Verfehlen der Energie- und 
Klimaziele droht damit auch der Verlust von Arbeitsplätzen, 
lokaler Wertschöpfung und neuen Innovationen.

Ein genauer Blick auf die Begründungen für diese tief greifen- 
den Änderungen macht deutlich, dass sie sachlich nicht belastbar sind:

– So zeigen die internationalen Erfahrungen, dass Ausschrei- 
bungssysteme zur Erreichung der energiepolitischen Ziele 
nicht per se besser geeignet sind als andere Instrumente, 
beispielsweise Einspeisesysteme. Entscheidend ist vielmehr 
die Ausgestaltung der jeweiligen Instrumente. 

– Ökostromanlagen, die in einem Einspeisesystem eine Prämie 
erhalten und ihren Strom selbst vermarkten müssen, sind 
bereits weitgehend in den Strommarkt integriert. Prämien- 
Einspeisesysteme haben Festpreis-Einspeisesysteme bereits 
in vielen Mitgliedstaaten ersetzt.

– Strom aus neuen Photovoltaik- und Windenergieanlagen an 
Land ist heute nicht teurer als Strom aus neuen konventio- 
nellen Kraftwerken. Ihren Ausbau zu begrenzen kann mit 
Kosten nicht begründet werden. Das gilt auch bei Netzeng- 
pässen. Der beschleunigte Netzausbau und eine gezielte 
Sektorkopplung wären volkswirtschaftlich bessere Optionen. 

– In einer Stromwelt mit hohen Ökostromanteilen müssen aus 
systemtechnischen Gründen und aufgrund der vorhandenen 

und nutzbaren natürlichen Potenziale verschiedene Ökostrom- 
technologien zum Einsatz kommen. Technologiefreie Finan- 
zierungen verhindern dies oder machen es unnötig teuer.

– Es ist ferner nicht realistisch, Windenergie- und Photovoltaik- 
anlagen mittel- und langfristig auf die wenigen sehr guten 
Standorte der EU zu konzentrieren. Statt einem Zwang zu 
grenzüberschreitenden Ausschreibungen sollten daher die 
Möglichkeiten der Mitgliedstaaten für eine freiwillige Koope- 
ration verbessert werden.

Sachlich ist es damit nicht begründbar, den Mitgliedstaaten 
die Nutzung eines Einspeisesystems zu verbieten, ein Ausschrei- 
bungssystem grundsätzlich vorzuschreiben und eine technologie- 
neutrale und grenzüberschreitende Finanzierung zu verlangen. 
Die Herausforderungen der Klimakrise sind vielmehr ein 
gewichtiges Argument, den einzelnen Staaten weiterhin die 
Freiheit zu gewähren, das für sie am besten geeignete Instrument 
zu nutzen. Dies würde die nationalen Regierungen und Parla- 
mente deutlich besser in die Lage versetzen, eine erfolgreiche 
Ökostrompolitik mit einem zügigen Ausbau umzusetzen. 

Daher sollte sich die Bundesregierung – gemeinsam mit mög- 
lichst vielen Verbündeten – für die Wiederherstellung der bisherigen 
Freiheit der Instrumentenwahl einsetzen, so wie sie vor dem Erlass 
der Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014–2020 
bestand. Da diese Freiheit die Möglichkeiten aller Mitgliedstaaten 
wieder verbessern würde, einen zügigen Ökostromausbau voranzu- 
treiben, würde dieser in ganz Europa beschleunigt. Der Einsatz für 
die Wiederherstellung der freien Instrumentenwahl ist daher auch 
dann für die Bundesregierung sinnvoll, wenn sie selber das Aus- 
schreibungssystem in Deutschland beibehalten möchte. Den Zwang 
zur grundsätzlichen Technologieneutralität und zu grenzüberschrei- 
tenden Ausschreibungen sollte sie ablehnen oder mindestens 
dauerhaft auf einen sehr kleinen Anteil begrenzen.

Darüber hinaus sollte die Bundesregierung eine politische De- 
batte anstoßen, in der die konkrete Rolle des Marktes beim Umbau 
der EU-Energieversorgung ergebnisoffen diskutiert werden kann. 
Dabei sollte angesprochen werden, wo und wie eine weitere Markt- 
orientierung und eine weitere Umsetzung des Binnenmarktes zur 
Erreichung aller Ziele der energiewirtschaftlichen Zieltrias tatsäch- 
lich beitragen kann. Die Debatten um das Clean-Energy-Paket 
könnten hierfür eine gute Gelegenheit bieten.

1
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Die europäische Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EERL) von 2001 
dürfte die erfolgreichste politische Maßnahme der Europäischen 
Union (EU) beim Klimaschutz sein. Durch die Steigerung des 
Anteils erneuerbarer Energien (EE) in der EU von 8,7 Prozent im 
Jahr 2005 auf rund 17 Prozent im Jahr 2015 werden jährlich gut 
360 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart (COM 
2016a: 2; EEA 2016: 10). Auch die europäische Wirtschaft hat 
profitiert. So sind EU-weit im Bereich der erneuerbaren Energien 
rund 1,2 Millionen zukunftsträchtige Arbeitsplätze (COM 2015: 2; 
IRENA 2015: 9) entstanden. Die erneuerbaren Energien tragen zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit, zu Entwicklung und 
Wachstum der Industrie und zu Innovationen bei. Sie unterstützen 
die Schaffung und Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit, die 
Reduktion des EU-Handelsdefizits im Energiebereich wie auch das 
Ziel niedrigerer Energiekosten (COM 2015: 2, 2014a: 6).

Aufgrund dieser Erfolge gelangten knapp drei Viertel der rund 
600 Akteure, die sich am offiziellen Konsultationsprozess der EU- 
Kommission zur EERL beteiligten, zu der Überzeugung, dass sich die 
bisherige Ausgestaltung der EERL als richtig erwiesen hat – inklusive 
der freien Wahl der Instrumente (COM 2016b: 2). Insbesondere die 
Einspeisesysteme in Dänemark, Deutschland und Spanien haben 
international große Aufmerksamkeit erfahren.1 Sie wurden in Grund- 
zügen von zahlreichen Staaten übernommen (BMU 2007: 31; Fell 
2015). Noch 2012 nutzten die mit Abstand meisten Mitgliedstaaten  
der EU Einspeisesysteme (eclareon 2012). Dennoch werden sie von 
manchen Akteuren seit Jahren stark kritisiert – inzwischen mit Erfolg. 
Bereits seit 2014 schreibt die Europäische Kommission in den Leitlinien 
für Umweltschutz- und Energiebeihilfen (UEBL) vor, zukünftig grund- 
sätzlich Ausschreibungssysteme anzuwenden (KOM 2014: Rn. 126).

Den Zwang für alle Mitgliedstaaten der EU, ein Ausschrei- 
bungssystem zu nutzen, möchte die Kommission nun in der EERL 
festschreiben, die im Rahmen des „Clean Energy for All Europeans“- 
Pakets gegenwärtig novelliert wird. Ferner sollen die Aus- 
schreibungen grundsätzlich technologieneutral und grenzüber- 
schreitend durchgeführt werden (COM 2016a: Art. 4).

1 Im Folgenden werden unter dem Begriff „Einspeisesystem“ Instrumente 
verstanden, bei denen die Höhe von Vergütungen für Strom aus erneuerbaren 
Energien administrativ festgelegt werden. Der Begriff umschließt dabei sowohl 
Festvergütungen (Festpreis-Einspeisevergütungen) als auch Prämiensysteme 
(Prämien-Einspeisevergütungen).

Mit diesem Zwang zum einheitlichen Instrument wird ausgeblendet, 
dass die Mitgliedstaaten teils sehr unterschiedliche politische, wirt- 
schaftliche und ökologische Rahmenbedingungen haben. Weil 
ferner Europa sehr heterogen ist, muss nicht für alle Mitgliedstaaten 
das Ausschreibungssystem das beste Instrument sein. Wenn aber 
das jeweils beste Instrument möglicherweise künftig nicht mehr 
genutzt werden kann, besteht die Gefahr, dass der Ökostromausbau 
stockt, weniger CO

2
-Emissionen reduziert werden, heimische 

Arbeitsplätze verloren gehen, weniger Innovationen umgesetzt 
werden und die Gesamtkosten steigen.

Angesichts des großen Erfolgs der EERL und der großen Zu- 
stimmung der meisten Akteure müssen grundlegende Änderungen 
sehr gut begründet werden. Daher werden in diesem Gutachten 
die Argumente diskutiert, die für den grundsätzlichen Politik- 
wechsel vorgebracht werden. Wo und in welcher Art ist eine 
stärkere Marktorientierung tatsächlich notwendig (COM 2016a: 12)? 
Was bedeutet es für die Ökostrompolitik, wenn die Ökostromtech-
nologien immer kostengünstiger und ausgereifter werden und 
einen immer größeren Anteil an der Energieversorgung übernehmen 
(COM 2013: 6)? Ist es richtig, dass dann nur noch Ausschreibungs-
systeme den Ökostromausbau effektiv und effizient vorantreiben 
können? Oder können nach wie vor auch andere Instrumente wie 
beispielsweise ein Einspeisesystem für bestimmte Technologien in 
manchen Mitgliedstaaten die Zieltrias der Energiepolitik erfolgreich 
unterstützen, mit der die EU eine kostengünstige, umweltfreund- 
liche und sichere Energieversorgung anstrebt? 

Das Augenmerk dieses Gutachtens richtet sich dabei insbe- 
sondere auf die Windenergie an Land und auf See sowie auf die 
Photovoltaik. Auf die Diskussion anderer wichtiger Elemente des 
Entwurfes der EERL, wie beispielsweise die Einschränkung des vor- 
rangigen Netzzugangs und die Abkehr von verbindlichen 
nationalen Ausbauzielen, muss im Rahmen dieses Gutachtens 
verzichtet werden.

Als Grundlage für die spätere Analyse wird in Kapitel 3 der 
politische, wirtschaftliche und rechtliche Kontext dargestellt. 
Kapitel 4 diskutiert und analysiert die wichtigsten Argumente, 
die für die genannten Änderungen der EERL angeführt werden. 
Darauf aufbauend werden in Kapitel 5 ein Fazit gezogen und 
Empfehlungen für die Bundesregierung formuliert.

2
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3.1 DIE ROLLE DER EU-GESETZGEBUNG AUF 
DIE NATIONALE EE-POLITIK

3.1.1 DIE ERNEUERBARE-ENERGIEN-RICHTLINIE

Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie von 2001 hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass in der gesamten Europäischen Union 
der Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich forciert 
wurde. Nachdem Länder wie Dänemark, Spanien und Deutsch- 
land insbesondere bei der Windenergie vorweggegangen 
waren, sind seit 2001 alle Mitgliedstaaten verpflichtet, mitzu- 
machen. Mit der Novelle von 2009 wurde die Richtlinie auf die 
Bereiche Wärme/Kälte und Verkehr ausgeweitet. Es wurde 
das Ziel definiert, den Anteil der erneuerbaren Energien am 
gesamten EU-End-Energieverbrauch bis 2020 auf 20 Prozent 
zu steigern – im Jahr 2005 lag er noch bei 8,7 Prozent. Um dies 
erreichen zu können, wurden für alle Mitgliedstaaten bindende 
nationale Ausbauziele für erneuerbare Energien festgelegt. 
Mit detaillierten Nationalen Aktionsplänen für erneuerbare 
Energien müssen sie nachweisen, dass sie ihre Ziele auch er- 
reichen können. Darüber hinaus legt die Richtlinie indikative 
nationale Zwischenziele für 2011/12, 2013/14, 2015/16 und 
2017/18 fest (KOM 2009). Damit setzt die EERL einen verbind-
lichen Rahmen dafür, dass sich alle Mitgliedstaaten dafür 
engagieren müssen, die erneuerbaren Energien auszubauen –  
und nicht nur einzelne Vorreiterstaaten.

Tatsächlich ist der Anteil der erneuerbaren Energien in allen 
Ländern der EU seit 2005 spürbar gestiegen – ein Erfolg der 
europäischen Politik für erneuerbare Energien und Klimaschutz. 
Mit Ausnahme von drei Ländern haben alle Mitgliedstaaten 
ihr indikatives Zwischenziel für 2013/14 erfüllt, einige haben 
bereits spätere Zwischenziele erreichen können. Damit sind 
Dänemark, Spanien und Deutschland keine einsamen Vorreiter 
mehr. Würden sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmen- 
bedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in 
den Mitgliedstaaten weiter verbessern, könnte davon ausge- 
gangen werden, dass die meisten ihr bindendes Ziel mit den 
bereits eingeführten und geplanten Instrumenten erfüllen 
können. Da dies bei einigen Ländern derzeit aber nicht der Fall 
ist, erwartet die European Environmental Agency (EEA), dass 
das EU-Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien auf 20 Prozent 

des gesamten Energieverbrauchs bis 2020 zu steigern, knapp 
verfehlt wird (EEA 2016: 19). Darüber hinaus wurden in manchen 
Mitgliedstaaten die Rahmenbedingungen eher verschlechtert, 
u. a. durch rückwirkende Änderungen von Gesetzen. Neben 
den konkret damit verschlechterten Finanzierungsbedingungen 
schadet dies auch der Glaubwürdigkeit und der Investitions- 
sicherheit (Fouquet/Nysten 2015). Um das EU-Ziel tatsächlich 
erreichen zu können, müssten dagegen die politischen Rahmen- 
bedingungen in einigen Staaten der EU verbessert werden. 
Hierzu sollte die kommende Richtlinie einen Beitrag leisten.

Während die Setzung von verbindlichen nationalen Ausbau- 
zielen alle Mitgliedstaaten konkret auffordert, eine entsprechende 
Politik zu beschließen, waren sie bislang sehr frei darin, wie sie ihre 
Ziele erreichen. Sie durften politische Instrumente nutzen, die am 
besten zu ihren politischen, wirtschaftlichen und geografischen 
Gegebenheiten passten. Diesbezüglich machte die EERL explizit 
keine Vorgaben. Die Mitgliedstaaten waren somit frei in der Ent- 
scheidung für Festpreis- und Prämien-Einspeisesysteme, für Quoten- 
systeme, Ausschreibungen, Investitionszuschüsse, Steuererleich- 
terungen oder andere Instrumente. Entsprechend entstand 
eine Art Wettbewerb zwischen den besten Instrumenten.

Auf freiwilliger Basis ermöglicht die EERL seit 2009 verschiedene 
Maßnahmen zur gemeinsamen Erfüllung der nationalen Ausbau- 
ziele durch mehrere Mitgliedstaaten. Ferner bestehen Anforde- 
rungen an die Erstellung von Herkunftsnachweisen für Elektrizität, 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen. Nicht 
zuletzt wurden Regeln für den vorrangigen Netzzugang und 
Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse definiert (KOM 2009).

3.1.2 DIE INSTRUMENTENWAHL IN DER EU

Bei der Finanzierung von Ökostromanlagen kamen dabei vor 
allem Festpreis- und Prämien-Einspeisesysteme zum Einsatz. 
Andere Finanzierungsinstrumente, einschließlich Quoten- und 
Ausschreibungssysteme, waren dagegen eher die Ausnahme 
(siehe Abbildung 2 und Tabelle 1). International nutzen über 
80 Staaten Festpreis- und Prämien-Einspeisesysteme für Strom 
aus Ökostromanlagen. Kein anderes Finanzierungsinstrument 
findet eine häufigere Anwendung (REN21 2016: 112). Dement- 
sprechend konnten mit diesem Instrument die mit Abstand 
meisten Erfahrungen gesammelt werden – gute wie schlechte.

3

DER POLITISCHE KONTEXT
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Im politischen wie wissenschaftlichen Sprachgebrauch haben 
sich traditionell konkrete Begriffe für die verschiedenen Instru- 
mente zur Finanzierung des Ökostromausbaus herausgebildet, 
z. B. „Einspeisesystem“. Sie werden entsprechend in diesem Gut- 
achten verwendet. Ihr Wortlaut gibt allerdings nur sehr ein- 
geschränkt Auskunft darüber, wie das jeweilige Instrument tat- 
sächlich funktioniert. Um Missverständnissen entgegenzuwir-
ken, werden sie im Folgenden kurz charakterisiert. Es wird hier 
unterschieden zwischen Instrumenten der Preissteuerung 
und Instrumenten der Mengensteuerung. Im idealen Markt 
ergeben sich dagegen sowohl die Menge eines erzeugten 
bzw. verkauften Produktes als auch dessen Preis ohne 
staatlichen Einfluss am Markt.

Systeme mit Preissteuerung
Einspeisesystem mit festen Vergütungen 
(Festpreis-Einspeisesystem)
In Festpreis-Einspeisesystemen werden vom Staat, also 
administrativ, feste Vergütungen definiert. Sie werden pro 
Kilowattstunde eingespeistem Ökostrom vergütet – in der 
Regel vom Netzbetreiber – und sind unabhängig vom kurz-, 
mittel- und langfristigen Strompreis an den Großmärkten. 
Die Betreiber müssen ihren Strom nicht vermarkten.

Mit einer Festpreis-Einspeisevergütung wird durch eine 
Preissteuerung in das Marktgeschehen eingegriffen, am Markt 
ergibt sich die Leistung neu gebauter Ökostromanlagen (vgl. 
Abbildung 1a).

Einspeisesystem mit Prämien 
(Prämien-Einspeisesystem)
Auch unter einem Prämien-Einspeisesystem für Strom aus Öko- 
stromanlagen wird eine vom Staat festgelegte Vergütung verstan- 
den. Allerdings deckt sie nicht die gesamten Stromgestehungs-
kosten ab. Vielmehr muss der Anlagenbetreiber den erzeugten 
Ökostrom vermarkten und kann damit Zusatzeinnahmen 
erzielen. Erst damit wird eine Anlage wirtschaftlich.

Die Prämie kann gleitend oder fix sein. Eine gleitende Prämie 
kann sich – wie beim deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) – an den mittelfristigen durchschnittlichen Erlösen 
einer bestimmten Technologie, beispielsweise Windenergie 
an Land oder Photovoltaik, orientieren. Eine fixe Prämie ist von 
solchen Effekten unabhängig und bleibt über die gesamte 
Vergütungszeit konstant.

Auch mit einem Prämien-Einspeisesystem wird durch eine 
Preissteuerung in das Marktgeschehen eingegriffen, sodass 
sich die neu ausgebaute Leistung von Ökostromanlagen am 
Markt ergibt (vgl. Abbildung 1a).

Systeme mit Mengensteuerung
Ausschreibungssystem
In einem Ausschreibungssystem kann eine installierte Leistung 
oder eine Strommenge ausgeschrieben werden. Die erfolgrei- 
chen Anbieter können grundsätzlich für die installierte Leistung 
oder die eingespeiste Strommenge eine Vergütung erhalten. 
Im Falle der Strommenge ist grundsätzlich eine gleitende Vergü- 
tung – wie im EEG 2017 – oder eine fixe Vergütung möglich. Der 
entscheidende Unterschied zu den oben genannten Instrumenten 
der Preissteuerung besteht darin, dass die Höhe der Vergütungen 
nicht vom Staat festgelegt, sondern durch die Ausschreibung 
ermittelt wird.

Damit greift der Staat durch die Festlegung der auszubauen-
den Leistung von Ökostromanlagen in das Marktgeschehen ein, 
während der Preis am Markt bestimmt wird (vgl. Abbildung 1b).

Quotensystem
In einem Quotensystem bekommen bestimmte Akteure des 
Strommarktes, z. B. die Stromanbieter, die Auflage, einen 
bestimmten Anteil ihres verkauften Stromes aus erneuerbaren 
Energien zu erzeugen. In der Regel wird dies mit einem 
Zertifikatsystem verbunden. Die Zertifikate sind handelbar. 
Damit muss der verpflichtete Akteur die entsprechende 
Ökostrommenge nicht selber erzeugen, sondern kann zur 
Pflichterfüllung am Markt Zertifikate erwerben.

Auch in diesem Fall greift der Staat durch eine Mengen- 
steuerung in den Markt ein, und am Markt ergibt sich der Preis 
(vgl. Abbildung 1b).

Abbildung 1a
Instrumente der Preissteuerung
(Festpreis- und Prämien-Einspeisesysteme)

Quelle: Eigene Darstellung.
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Abbildung 1b
Instrumente der Mengensteuerung 
(Ausschreibungs- und Quotensysteme)
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3.1.3 DIE LEITLINIEN FÜR UMWELTSCHUTZ- 
UND ENERGIEBEIHILFEN

Im EU-Rechtssystem sollen Leitlinien die Anwendung des 
bestehenden europäischen Rechts unterstützen – ein Beispiel 
dafür sind die Leitlinien für Umweltschutz und Enerigebeihilfe 
(UEBL). Mit ihnen erstellt die Europäische Kommission Anhalts- 
punkte, unter welchen Voraussetzungen staatliche Beihilfen 
von ihr als zulässig – weil nicht wettbewerbsverzerrend – be-
trachtet werden können. Sie werden von der Kommission eigen- 
ständig erlassen. Für die UEBL ist innerhalb der Kommission 
die Generaldirektion Wettbewerb (GD Wettbewerb) federführend 
zuständig. Sie spielt bei der Formulierung des nationalen Rechts 
eine immer wichtigere Rolle. Weder das Europäische Parlament 
noch der Europäische Rat haben bei der Formulierung von Leit- 
linien ein formales Mitentscheidungsrecht – anders als bei Richt- 
linien, die von Kommission, Parlament und Rat gemeinsam 
beschlossen werden müssen. 

Konkret bedeutet das hier, dass Fördersysteme, die den 
Kriterien der UEBL eindeutig genügen, mit zügiger Genehmigung 
rechnen können. Sollte unsicher sein, ob nationale Fördersysteme 
den UEBL genügen oder ob sie überhaupt als Beihilfe einzustufen 
sind und daher den UEBL genügen müssen, sind zumindest 
langwierige Prozesse um die Rechtsauslegung zwischen dem 
jeweiligen Mitgliedstaat und der GD Wettbewerb sehr wahr- 
scheinlich. Diese würden zu erheblicher Rechtsunsicherheit 
führen. Sogar bereits ausgezahlte Vergütungen könnten dabei 
zurückgezahlt werden müssen. Da dies eine massive Investitions- 
unsicherheit bedeuten würde, besteht ein enormer Druck auf 
die nationalen Regierungen, im Vorfeld mit der GD Wettbewerb 
eine Einigung darüber zu finden, wie die jeweiligen Finanzierungs-
instrumente ausgestaltet sein dürfen.

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Energy Economics Group/Vienna University of Technology 2004: 
vi; COM 2008: 5; eclareon 2012.

Abbildung 2
Nutzung der wichtigsten Instrumente zur Finanzierung von Öko- 
stromanlagen in der Europäischen Union (Mehrfachnennungen möglich)
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WINDENERGIEANLAGEN

Finanzierungsinstrument Anzahl der 
Mitgliedstaaten

Mitgliedstaaten

Festpreis-Einspeisesysteme 15 AT, BG, CZ, FR, DE, GR, 
HU, IE, LI, LT, LU, PT, SK, 
SI, GB

Prämien-Einspeisesysteme 9 CZ, DE, DK, EE, ES, FI, IT, 
NL, SI

Ausschreibungssysteme 3 FR, IT, LT

Quotensysteme 5 BE, PL, RO, SE, GB

SOLARSTROMANLAGEN

Finanzierungsinstrument Anzahl der 
Mitgliedstaaten

Mitgliedstaaten

Festpreis-Einspeisesysteme 15 AT, BG, CZ, FR, DE, GR, 
HU, LI, LT, LU, MT, PT, SK, 
SI, GB

Prämien-Einspeisesysteme 7 CZ, DE, DK, EE, IT, NL, SI

Ausschreibungssysteme 3 FR, IT, LT

Quotensysteme 5 BE, GB, PL, RO, SE

Tabelle 1
Nutzung von Finanzierungssystemen für Windenergie und  
Solarstrom in den EU-Mitgliedstaaten im Jahr 20122

Quelle: eclareon 2012.

Die GD Wettbewerb spielt bei der Finanzierung der erneuer- 
baren Energien eine so wichtige Rolle, weil staatliche Subventionen 
nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU mit dem 
Binnenmarkt unvereinbar sind, soweit sie den Handel zwischen 
den Mitgliedstaaten beeinträchtigen (EU 2012: Art. 107). Dabei 
ist umstritten, bei welchen Finanzierungsinstrumenten der 
Mitgliedstaaten für Ökostrom es sich tatsächlich um eine staat- 
liche Subvention handelt – und sie daher unter das Beihilferecht 
fallen und die Vorgaben der UEBL entsprechen müssen. So ist 
die deutsche Bundesregierung der Auffassung, dass dies beim 
EEG nicht der Fall ist. Denn das EEG definiert eine Finanzierung von 
Ökostromanlagen über eine Umlage auf die Stromkund_innen, 
sodass keine staatlichen Mittel fließen (BMWi 2016a). Diese 
Auffassung wurde bislang durch das sogenannte PreussenElektra- 
Urteil von 2001 gestützt (Europäischer Gerichtshof 2001). 

2 Damit hatten im Jahr 2012 folgende 21 Mitgliedstaaten der EU-Einspeise- 
systeme für Strom aus Wind- oder Solaranlagen: AT, BG, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, 
GB, GR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, MT, NL, PT, SK, SL (AT – Österreich, BE – Belgien, 
BG – Bulgarien, CZ – Tschechien, DK – Dänemark, EE – Estland, ES – Spanien,  
FI – Finnland, FR – Frankreich, DE – Deutschland, GB – Großbritannien, GR – Griechen-
land, HU – Ungarn, IE – Irland, IT – Italien, LI – Liechtenstein, LT – Litauen, LU – 
Luxemburg , MT – Malta, NL – Niederlande, PL – Polen, PT – Portugal, RO – Rumä-
nien, SE – Schweden, SK – Slowakei, SL – Slowenien).
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Allerdings sieht die Europäische Kommission die Rechtslage 
inzwischen anders und hat bereits das EEG 2012 als staatliche 
Beihilfe gewertet und dazu ein Verfahren gegen die Bundes- 
regierung eingeleitet. Dagegen hat die Bundesregierung Rechts- 
mittel eingelegt, sodass sich die Kommission und die Bundes- 
regierung zu diesem Aspekt aktuell in einem Rechtsstreit 
befinden (Gericht der Europäischen Union 2016). Obwohl vor 
der abschließenden Entscheidung des Europäischen Gerichts- 
hofs (EuGH) rechtlich unsicher ist, ob die UEBL auf das EEG und 
andere Finanzierungsinstrumente in anderen Mitgliedstaaten  
tatsächlich Anwendung finden, setzen sie faktisch Recht. Denn 
der Versuch, ein Finanzierungsinstrument ohne Beihilfege-
nehmigung in Kraft zu setzen, brächte unabsehbare Risiken 
und damit Rechtsunsicherheit für eventuell zu Unrecht 
Begünstigte mit sich. Daher wird bei jeder Änderung von Finan- 
zierungsinstrumenten trotz des offenen Rechtsstreits vorab 
vor der Verabschiedung in den nationalen Parlamenten mit 
der GD Wettbewerb darüber verhandelt, ob diese Änderung 
auch von der GD Wettbewerb akzeptiert wird. Damit ist die 
GD Wettbewerb in der Lage, nicht nur jede neue, sondern 
auch jede bestehende Regelung in den nationalen Finanzierungs- 
instrumenten zu kippen. Aufgrund ihrer federführenden 
Zuständigkeit innerhalb der Europäischen Kommission fällt der 
GD Wettbewerb insofern eine enorme Macht zu, die Energie- 
und Klimapolitik der Union und ihrer Mitgliedstaaten massiv zu 
beeinflussen. Dies wurde zwar im Grunde durch den Europäischen 
Rat legitimiert, indem er in seinen Schlussfolgerungen zum 
Klima- und Energiepaket 2030 ausdrücklich betont hat, dass 
sich die Finanzierungssysteme für erneuerbare Energien an 
den UEBL auszurichten haben (Europäischer Rat 2014: 5, Nr. 3). 
Allerdings hat der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel 2016 in einem Schreiben an die Kommission explizit 
abgelehnt, dass solche Anforderungen allein in kommissions-
internen Leitlinien oder in technischen Regelwerken unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen werden. Sie müssten 
vielmehr sowohl im Europäischen Rat als auch im Europäischen 
Parlament diskutiert werden (Gabriel 2016: 2 f.).

Anders als die EERL schreiben seit 2014 die UEBL grund- 
sätzlich vor, dass für die Finanzierung von Ökostromanlagen 
ein Ausschreibungssystem zu nutzen ist. Schon im Herbst 2013 
hatten die Regierungsparteien der heutigen deutschen Bundes- 
regierung diese Umstellung im Koalitionsvertrag beschlossen. 
Mit dem EEG 2017 wurden die Vorgaben der UEBL in das 
deutsche Recht überführt (CDU/CSU/SPD 2013: 54; BMJV 
2016: § 2, Abs. 3). Die aktuellen UEBL schränken damit das 
nach EERL geltende Recht auf die freie Wahl des nstrumentes 
für viele andere Mitgliedstaaten massiv ein. Dies betrifft  
21 EU-Mitgliedstaaten, die noch im Jahr 2012 Einspeisesysteme 
nutzten.3 Nur Frankreich, Italien und Litauen nutzten damals 
ein Ausschreibungssystem (eclareon 2012).

Diese Feststellung wird nicht eingeschränkt durch die laut 
UEBL geltenden Ausnahmeregelungen. Denn diese betreffen 
nur kleine Projekte mit einer installierten Stromerzeugungs- 
kapazität von weniger als 1 Megawatt (MW), bei Windkraftanlagen 
Projekte mit einer installierten Stromerzeugungskapazität von 
6 MW oder mit sechs Erzeugungseinheiten (KOM 2014: Rn. 127). 

3 Damit hatten im Jahr 2012 folgende 21 Mitgliedstaaten der EU-Einspeise- 
systeme für Strom aus Wind- oder Solaranlagen: AT, BG, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, 
GB, GR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, MT, NL, PT, SI, SK.

Für Windenergieanlagen entspricht das laut Wettbewerbs-
kommissarin Margrethe Vestager einer Gesamtleistung von 
18 MW, bei der ein Projekt nicht durch ein Ausschreibungs-
system finanziert werden muss (Vestager 2015). 

Ab 2018 wird die politische Debatte um die Neufassung 
der UEBL, die aktuell bis 2020 gelten, beginnen.

3.1.4 DAS PARISER KLIMAABKOMMEN UND 
DIE EU-ENERGIEPOLITIK

Die Relevanz des Klimaschutzes und der erneuerbaren Energien 
für die EU-Energiepolitik wurde durch die Verabschiedung des 
Pariser Klimaabkommens Ende 2015 deutlich verstärkt. Zum 
Erfolg der Pariser Klimakonferenz haben dabei die französische 
Regierung und die EU-Verhandlungsführung maßgeblich bei- 
getragen. Mit dem Abkommen werden die bisherigen Ziele 
der Weltgemeinschaft spürbar angehoben. Insbesondere wurde 
das bisherige Ziel der Begrenzung des Anstiegs der globalen 
Temperatur auf maximal 2 Grad deutlich erhöht. So sollen 
Maßnahmen ergriffen werden, um den Anstieg nach Möglichkeit 
auf nur 1,5 Grad zu begrenzen (United Nations 2015: Art. 2 
Abs. 1 Nr. a). Die sehr schnelle Ratifizierung des Abkommens 
innerhalb eines Jahres durch über 100 Staaten, die mehr als 
55 Prozent der globalen Emissionen vertreten – unter ihnen 
Brasilien, China, die EU, Indien, Indonesien und die USA – hat 
es ermöglicht, dass das Abkommen bereits im November 2016 
in Kraft treten konnte. Für ein globales Abkommen ist das 
außergewöhnlich schnell und macht deutlich, dass ein Großteil 
der Weltgemeinschaft eine neue Entschlossenheit zeigt, die 
Klimakrise ernsthaft zu bekämpfen. Inzwischen haben mehr 
als 140 Staaten den Vertrag ratifiziert (UNFCCC 2016). 

Um das im Vergleich zum Kyoto-Protokoll deutlich anspruchs- 
vollere globale Klimaschutzziel von Paris erreichen zu können, 
aber auch um im globalen Wettbewerb bei den erneuerbaren 
Energien dauerhaft mithalten zu können, erscheint es notwendig, 
dass die EU ihr bisheriges politisch formuliertes Ziel, bis 2030 
einen Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch 
von mindestens 27 Prozent zu erreichen, angemessen anhebt 
(COM 2016c). Das Klima- und Energiepaket bietet dafür einen 
hervorragenden Anlass.

Allerdings würde es nicht reichen, nur das Ziel zu erhöhen. 
Mindestens genauso wichtig ist es, den Mitgliedstaaten optimale 
Bedingungen zu geben, einen schnellen Ökostromausbau 
tatsächlich auch umsetzen zu können. Diese sollten mit einem 
angemessenen Druck gegenüber den Mitgliedstaaten verbunden 
sein, zur Erreichung eines anspruchsvollen EU-Ausbauziels auch 
aktiv beizutragen.
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3.2 DIE ENERGIEPOLITISCHE ZIELTRIAS 
UND DIE MARKTLIBERALISIERUNG

Seit vielen Jahren orientiert sich die europäische Energiepolitik –  
wie die deutsche – an der energiewirtschaftlichen Zieltrias. 
Sie besagt, dass die Ziele der Wirtschaftlichkeit, des Umwelt- 
schutzes und der Versorgungssicherheit gleichrangig verfolgt 
werden müssen (KOM 2015: 2; COM 2016a: 7; Deutscher 
Bundestag 2015: § 1 Abs. 1). Entsprechend sollte jedes 
energiepolitische Instrument und jede Änderung eines solchen 
Instruments an erster Stelle an diesen drei Kriterien gemessen 
werden. 

Parallel dazu hat die EU alle Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, 
ihre Energiemärkte zu liberalisieren. Diesen Grundsatz wendet 
sie auch auf die erneuerbaren Energien an. Laut Mitteilung 
zur Energieunion werden die erneuerbaren Energien unter 
„allgemeinen marktorientierten Prinzipien“ finanziert (COM 
2016a: 7). Tatsächlich ist unklar, ob „Wettbewerb“ ein eigen- 
ständiges und unabhängiges Ziel sein soll oder ein Instrument, 
um die drei traditionellen Ziele Wirtschaftlichkeit, Umwelt- 
schutz und Versorgungssicherheit zu erreichen. Auf diese und 
die Marktliberalisierung wird im Folgenden näher eingegangen.

3.2.1 WIRTSCHAFTLICHKEIT/STROMKOSTEN

Die Strompreisentwicklung 

Die Strompreise sind in den meisten Mitgliedstaaten in den 
letzten Jahren gestiegen. Die Preisunterschiede zwischen den 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten sind dabei sehr hoch und haben 
sich in den letzten Jahren weiter vergrößert. Sie liegen im Jahres- 
durchschnitt von 2004–2011 bei privaten Haushalten zwischen 
60 und 200 Euro pro Megawattstunde (Euro/MWh) und bei 
der Industrie zwischen knapp 60 und 140 Euro/MWh (siehe 
Abbildungen 3, 4a und 4b). Im globalen Vergleich sind die 
durchschnittlichen Strompreise in der EU relativ hoch. Aus- 
nahmen stellen insbesondere Japan und Korea dar (COM 
2014a: 13). Auch bei der Veränderung der Preise seit 2004 
unterscheiden sich die Mitgliedstaaten sehr (siehe Abbildung 5) 
(COM 2014b: 55 f.). 

Allerdings sind für die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
nicht ausschließlich die absoluten Strompreise relevant. Vielmehr 
spielen die Lohnstückkosten eine mindestens genauso große 
Rolle. Aufgrund der vergleichsweise hohen Energieeffizienz 
der europäischen Wirtschaft und der damit durchschnittlich sehr 
niedrigen Energieintensität hat die EU im globalen Vergleich 
sehr niedrige Energiestückkosten. Damit ist die EU in der Lage, 
die relativ hohen Energiepreise auszugleichen (COM 2014a: 13, 
2014b: 1, 2014c: 11, FÖS 2014).

Abbildung 3
Entwicklung des Strompreises für private Haushalte  
in ausgewählten Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Quelle: Eigene Darstellung nach BMWi 2016b: Blatt 30a.
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Hinweis: Bei privaten Haushalten mit einem Verbrauch zwischen 2.500 und 5.000 Kilowattstunden 
pro Jahr (kWh/Jahr), bei Industrie mit einem Verbrauch zwischen 500 und 2.000 MWh.

Quelle: COM 2014b: 57.

Abbildung 4a
Endpreise für Strom für private Haushalte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Average Household Electricity Prices 2004–2011.
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Hinweis: Bei privaten Haushalten mit einem Verbrauch zwischen 2.500 und 5.000 Kilowattstunden 
pro Jahr (kWh/Jahr), bei Industrie mit einem Verbrauch zwischen 500 und 2.000 MWh.

Quelle: COM 2014b: 57.

Abbildung 4b
Endpreise für Strom für die Industrie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Average Industrial Electricity Prices 2004–2011.
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Hinweis: Bei privaten Haushalten mit einem Verbrauch zwischen 2.500 und 5.000 kWh/Jahr, bei 
Industrie mit einem Verbrauch zwischen 500 und 2.000 MWh.

Quelle: COM 2014b: 56.

Abbildung 5
Änderungen des Endkunden- und Großhandelspreises von Strom in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union zwischen 2004 und 2011

Average Annual Change in Household Electricity Prices 2004–2011 (%).

Average Annual Change in Industrial Electricity Prices 2004–2011 (%).

Average Annual Change in Wholesale Electricity Prices 2005–2011 (%).
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Wie in anderen Mitgliedstaaten gibt es auch in Deutschland 
eine kontroverse Diskussion um die Höhe der Strompreise 
und den Einfluss der Klima- und Energiepolitik auf sie. Diese 
Diskussion ist allerdings sachlich nur begrenzt berechtigt. So 
sind die Strompreise der privaten Haushalte in Deutschland 
zwischen 1995 und 2017 um knapp 53 Prozent gestiegen, 
während die Inflation rund 36 Prozent betrug (siehe Abbildung 6) 
(BDEW 2016, 2017; BMWi/BMU 2006: 25; Destatis 2016; 
Statista 2017). Damit fand in diesem Zeitraum in Deutschland 
kein beunruhigend starker Anstieg der realen Strompreise für 
private Haushalte statt. Der sehr niedrige Strompreis im Jahr 
2000 ist durch den Beginn der Liberalisierung des Strommarktes 
und die damit einhergehenden Dumpingpreise zu begründen. 
Entsprechend kam es nach 2000 zu vergleichsweise starken Strom- 
preissteigerungen. Das Jahr 2000 ist damit als Vergleichsjahr 
ungeeignet.

Als Grund für den vermeintlich starken Anstieg der deutschen 
Strompreise wird vielfach der schnelle Ökostromausbau genannt, 
insbesondere der Photovoltaik. Auch in Italien wurde in den 
Jahren um 2010 Photovoltaik sehr stark ausgebaut – zu einer 
Zeit, als sie noch besonders teuer war. Der Anteil der Photovoltaik 
am Stromverbrauch lag in Italien im Jahr 2013 mit 6,5 Prozent 
sogar höher als in Deutschland (5,1 Prozent). Der Strompreis 
für private Haushalte stieg dabei in Italien seit 1995 nur um 
knapp 27 Prozent. Weder in Italien noch in Deutschland ist 
damit ein besonders starker Anstieg der realen Stromkosten 
erkennbar, obwohl dort die damals noch besonders teure 
Photovoltaik sehr schnell ausgebaut wurde. In vielen anderen 
Mitgliedstaaten ist der Strompreis teils deutlich stärker gestiegen –  
relativ und absolut (siehe Abbildung 5) (COM 2014b: 56). 

Dennoch können viele europäischen Haushalte ihre Energie- 
rechnungen nicht begleichen (KOM 2015: 3). Da aber die 
europäischen Strompreise nicht grundsätzlich zu hoch sind, 
sollte dieses Problem nicht an erster Stelle durch energiepolitische 
Maßnahmen gelöst werden. Dies sieht auch die Kommission 

so: „Energiearmut […] kann nur mit einer Kombination von 
Maßnahmen begegnet werden, die vor allem auf sozialem 
Gebiet […] erfolgen müssen“ (KOM 2015: 14). Statt über die 
Energiepolitik die Strompreise künstlich zu senken, könnten 
über die Sozialpolitik genau diejenigen Menschen eine spezifische 
Unterstützung erhalten, die sie tatsächlich benötigen. Ferner 
könnten z. B. gezielte Förderungen energiesparender Haushalts- 
geräte für Haushalte mit niedrigen Einkommen sowohl diesen 
Menschen helfen als auch zur Erreichung der Energie- und Klima- 
ziele der EU beitragen. Für solche Maßnahmen wäre zudem 
nur ein kleiner Bruchteil der Mittel notwendig, die für eine 
Senkung des Strompreises durch staatliche Zuschüsse benötigt 
würden. Denn nur die vergleichsweise wenigen Verbraucher_
innen müssten durch sie entlastet werden. Während in Deutsch- 
land die Senkung des Strompreises um 3 Ct/kWh durch staat- 
liche Mittel rund 10.000 Mio. Euro jährlich kosten würde, müssten 
für die spezifische Unterstützung der 15 % ärmsten Haushalte 
nur rund 150 Mio. Euro pro Jahr aufgewendet werden (DIW 
2012: 7ff). Ein künstlich gesenkter Strompreis dagegen senkt 
die ökonomischen Anreize für alle, in energieeffiziente Geräte 
zu investieren und sparsam mit Strom umzugehen. Das stünde 
den energie- und klimapolitischen Zielen der EU entgegen 
(Strünck 2017; Müller/Bruhn 2013; EnKliP 2016a: 35 ff.).

Ökostromumlagen in den Mitgliedstaaten und die 
EEG-Umlage

In zahlreichen Staaten der EU werden die Kosten für die Finan- 
zierung von Ökostromanlagen über eine Umlage auf den 
Strompreis der Verbraucher_innen vorgenommen (Moreno/
Lopez 2011: 28). Die Höhe der Umlagen ist allerdings in den 
jeweiligen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich und reicht 
von einem Prozent des Haushaltsstrompreises in Ländern wie 
Irland, Polen und Schweden bis zu rund 16 Prozent in Deutsch- 
land und Spanien (COM 2014a: 8). Ein hoher Anteil einer 
Ökostromumlage kann aber mit einem niedrigeren Großhandels- 
preis einhergehen, sodass eine höhere Umlage zumindest 
teilweise ausgeglichen werden kann. Denn eine hohe Umlage 
ist in der Regel u. a. mit einem relativ hohen Anteil geförderter 
Ökostromanlagen begründet. Diese sorgen für ein zusätzliches 
Stromangebot im Großhandel mit Grenzkosten nahe null, sodass 
konventionelle Kraftwerke mit hohen Grenzkosten seltener 
zum Zuge kommen und somit der Großhandelspreis sinkt (COM 
2014b: 64). So ist der Nettopreiseffekt des Ökostromausbaus 
beispielsweise in Spanien negativ, d. h. nettopreissenkend (COM 
2014a: 8). In Deutschland ist aufgrund dieses Effekts seit 2013 
die Summe aus Börsenpreis und EEG-Umlage leicht gefallen 
(BMWi 2016c: 1).

Auch an diesem Zusammenhang zwischen einer Ökostrom- 
umlage und dem Großhandelsstrompreis wird deutlich, dass 
eine solche Umlage nicht geeignet ist, Aussagen über die 
tatsächlichen Kosten des Ökostromausbaus zu treffen. Die 
Europäische Kommission stellte allerdings im Jahr 2014 fest, 
dass ihre Politik auf einem klaren Verständnis darüber beruhen 
sollte, welche Faktoren die Energiekosten beeinflussen. Denn 
nur dann herrsche Klarheit darüber, wie die Energiekosten durch 
nationale oder europäische Politik beeinflusst werden können 
(COM 2014c: 4).

Ein solcher Indikator für die Kosten des Ökostromausbaus 
fehlt allerdings bisher (Nestle 2015). Auch deshalb wurde die 

Abbildung 6
Entwicklung des durchschnittlichen Strompreises für einen 
Haushalt in Deutschland (Jahresverbrauch 3.500 kWh) von 
1995 bis 2017 im Vergleich zur allgemeinen Inflation

Bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh.

Quelle: Eigene Darstellung nach BDEW 2016, 2017; BMWi/BMU 2006: 25; 
Destatis 2016; Statista 2017.
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öffentliche Debatte um die Kosten des Ökostromausbaus beispiels- 
weise in Deutschland in den letzten Jahren in erheblichem Maße 
anhand der Entwicklung der EEG-Umlage geführt – und nicht 
anhand eines geeigneten Kostenindikators. Auch in anderen Mit- 
gliedstaaten wurden die Kosten von Klimaschutzmaßnahmen 
kritisch diskutiert (COM 2014b: 64). Es ist zu befürchten, dass auch 
dort eine sachliche Debatte zumindest deutlich erschwert und 
Schlussfolgerungen sowie das politische Handeln nur bedingt 
sachgerecht waren, sofern die Diskussion anhand und auf Grund- 
lage von Ökostromumlagen wie der EEG-Umlage geführt wurde.

Wie ungeeignet eine solche Ökostromumlage als Kosten- 
indikator ist, kann an der Entwicklung der EEG-Umlage im 
Vergleich mit der entgegengesetzten Entwicklung der durch- 
schnittlichen Vergütungen neuer EEG-Anlagen gezeigt werden. 
Von 2010 bis 2014 ist die EEG-Umlage in nur fünf Jahren von 
rund 2 Cent pro Kilowattstunde (Ct/kWh) auf über 6 Ct/kWh 
gestiegen (BMWi 2016d: 29). Dieser starke Anstieg der EEG-Umlage 
zwischen 2010 und 2014 erweckte den Eindruck, dass die 
neuen EEG-Anlagen immer teurer geworden wären, das EEG 
nicht kosteneffizient sei und zu keinen Kostensenkungen führe. 
Tatsächlich sind die Kosten, die neue EEG-Anlagen verursachen, 

in genau diesem Zeitraum um mehr als die Hälfte gefallen. 
Nachdem die durchschnittliche Vergütung neuer EEG-Anlagen 
im Jahr 2010 noch bei über 25 Ct/kWh lag, fiel sie bereits bis 
2013 auf nur gut 12 Ct/kWh (siehe Abbildung 7). Entsprechend 
sank auch der Beitrag der im Jahr 2014 installierten EEG-Anlagen 
zur EEG-Umlage massiv (EnKliP 2014: 6). Für diese deutliche 
Steigerung der Kosteneffizienz des EEG gibt es vor allem zwei 
Gründe: erstens die starken Kostensenkungen der Ökostrom- 
technologien, insbesondere der Photovoltaik. Zweitens der 
deutlich gestiegene Anteil der günstigen Ökostromtechnologien 
bei den neu in Betrieb gegangenen EEG-Anlagen. Vor allem 
der Anteil der Windenergie an Land nahm seit 2010 deutlich zu.

Die tatsächlichen Kosten des Ökostromausbaus sind also 
stark gesunken, während die EEG-Umlage massiv gestiegen 
ist. Dieser vermeintliche Widerspruch ist darin begründet, 
dass die EEG-Umlage – wie auch vergleichbare Umlagen in 
anderen Mitgliedstaaten – nicht nur durch die steigende 
Ökostromproduktion, sondern auch durch zahlreiche Faktoren 
beeinflusst wird, die in keinem Zusammenhang mit den  
Kosten des aktuellen Ausbaus erneuerbarer Energien stehen.  
 

Die rechnerischen Kosten neuer Anlagen werden durch die 
Schwankungen der Kosten von Bestandsanlagen überdeckt. 
Diese werden beeinflusst durch:

– Die Höhe des Großhandels-Strompreises, beispiels- 
weise an den Börsen. Denn je niedriger dieser Preis, desto 
größer ist die Differenz zwischen der Festvergütung und 
dem Erlös der Netzbetreiber für den Ökostrom. Im Fall 
von gleitenden Prämiensystemen steigt die Prämie bei 
sinkendem Großhandelspreis.

– Aufgrund von nicht zu vermeidenden Prognosefehlern 
(EE-Stromerzeugung, Großhandelsstrompreis, Stromver- 
brauch etc.) entsteht automatisch eine Differenz zwischen 
Prognose und Realität bei den Ausgaben für Vergütungen  
und Einnahmen aus der Umlage. Diese muss jährlich 
ausgeglichen werden.

– Die Begünstigung der stromintensiven Industrie ändert sich 
aufgrund rechtlicher Anpassungen oder anderer Ver- 
brauchshöhen und Verbrauchskosten der Industrie. 
Die Höhe der Umlagen der anderen Verbraucher_innen 
ist dabei oft davon abhängig, wie viel Strom privilegiert ist.

– Rechtliche Änderungen bei der Bestimmung der 
Umlagenhöhe. Dies betrifft beispielsweise beim EEG 
die Einführung des Wälzungsmechanismus im Jahr 2010 
oder die Einführung und Änderung der Liquiditätsreserve 
in den Jahren 2012 bzw. 2017.

Die Ökostromumlagen überzeichnen die Höhe der zusätz- 
lichen Kosten durch den Ökostromausbau häufig, da:

– viele konventionelle Kraftwerke in der EU relativ alt sind 
und ohnehin aus technischen Gründen in absehbarer Zeit 

abgeschaltet werden müssen. Die tatsächlichen Zusatz- 
kosten des Ökostromausbaus werden damit be- 
stimmt durch die Kostenunterschiede zwischen 
neuen konventionellen und neuen Ökostromkraft-
werken. Die Ökostromumlagen errechnen sich aber 
durch die Differenz zu den Großhandelsstrompreisen. 
Dieser ist deutlich niedriger als die notwendigen Ein- 
nahmen zur Refinanzierung neuer konventioneller Kraft- 
werke. Neue konventionelle Kraftwerke würden daher, 
wenn sie gebaut werden sollten, ebenfalls eine zusätzliche 
Finanzierung benötigen. Da sie nicht billiger sind als 
günstige Ökostromanlagen wie Windenergie an Land 
oder große Photovoltaikanlagen, wären auch die Zuschüsse 
für den Bau neuer konventioneller Kraftwerke nicht 
günstiger als bei kostengünstigen Ökostromanlagen;

– der Großhandelsstrompreis durch das Zusatzan- 
gebot von Ökostrom mit Grenzkosten von praktisch 
null gesenkt wird. Denn ein steigendes Angebot hat 
bei gleicher Nachfrage in der Marktwirtschaft automatisch 
einen sinkenden Preis zur Folge. Durch den sinkenden 
Großhandelsstrompreis aber steigen die rechnerischen 
Differenzkosten;

– die Privilegierung der stromintensiven Industrie 
wird durch deren Befreiung von den Ökostrom- 
umlagen von den übrigen Stromverbraucher_innen 
getragen. Die gesamten rechnerischen Differenzkosten 
müssen damit auf die anderen Stromverbraucher_innen 
und einen niedrigeren Stromverbrauch verteilt werden. 
Als Folge steigt der Beitrag zum Ökostromausbau für die 
anderen Verbraucher_innen zwangsläufig.

WARUM ÖKOSTROMUMLAGEN KEINE KOSTENINDIKATOREN SIND
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Zu diesen Faktoren gehören Nachholeffekte aufgrund einer 
vorher zu hohen oder zu niedrigen Umlage, ein fallender 
Strompreis am Großmarkt wie der Börse, eine sich ändernde 
Entlastung der Industrie und die Änderung der Liquiditäts- 
reserve oder des Wälzungsmechanismus (EnKliP 2016a: 16 f.).4 

Darüber hinaus wird bei der Ermittlung der EEG-Umlage ver- 
nachlässigt, dass die Stromgestehungskosten neuer fossiler 
und nuklearer Kraftwerke deutlich höher liegen als der Strompreis 
an der Börse, der für Deutschland für das Jahr 2017 auf knapp 
2,7 Ct/kWh geschätzt wird (50Herz et al. 2016: 9). Dieser wird 
aber als Vergleich zu den Vergütungen für EEG-Anlagen heran-
gezogen. Damit erscheinen insbesondere neue Windenergie-
anlagen an Land und Photovoltaikanlagen deutlich teurer, als 
sie im Vergleich zu neuen Erdgas- oder Kohlekraftwerken tat- 
sächlich sind. 

Windräder an Land, die im Jahr 2017 in Deutschland ans 
Netz gehen, werden nach EEG in den ersten Jahren mit 7,7 
bis 8,4 Ct/kWh vergütet, nach einigen Jahren sinkt deren Ver- 
gütung (BNetzA 2017a). Die Vergütungen für Photovoltaik- 
Freiflächenanlagen liegen derzeit zwischen 7 und 8 Ct/kWh 
(BNetzA 2017b). Sowohl bei Wind- als auch bei Photovoltaik- 
anlagen sinken dabei die Kosten weiter. Neue fossile Kraftwerke 
liegen mit Stromgestehungskosten von 7 bis 11 Ct/kWh damit im 

4 Mit dem Wälzungsmechanismus werden der EEG-Strom bzw. die durch die 
Vergütung der EEG-Anlagen seitens der Netzbetreiber entstehenden Kosten auf 
alle Stromhändler verteilt. Vor 2010 mussten sie den durch das EEG finanzierten  
Strom physisch abnehmen und die entsprechenden Vergütungen zahlen. Seit 2010  
wird der EEG-Strom von den Übertragungsnetzbetreibern an der Börse ver-
kauft und nicht mehr physisch an die Stromhändler weitergeleitet. Diese müssen 
nun nur noch ihren Anteil an der EEG-Umlage finanzieren und können dies 
an ihre Endkund_innen weiterreichen. Im Jahr 2012 wurde eine „Liquiditätsre-
serve“ eingeführt. Ihre Höhe wurde danach mehrfach geändert. Mit ihr wird ein 
Finanzpolster geschaffen, um beispielsweise bei unerwartet hohen EEG-Stromein-
speisungen und entsprechend hohen EEG-Vergütungen oder einem unerwartet 
niedrigen Strompreis an der Börse zu vermeiden, dass die Übertragungsnetzbe-
treiber hohe Kredite aufnehmen müssen (BEE 2012: 14).

gleichen Kostenbereich – und werden tendenziell teurer 
(BMWi 2014a: 3). 

Aufgrund der in großen Teilen veralteten europäischen 
fossilen und nuklearen Kraftwerke, in manchen Mitgliedstaaten 
des Atomausstiegs und des notwenigen Klimaschutzes muss der 
europäische Kraftwerkspark aber unabhängig von der Energie- 
wende modernisiert werden (Reitz et al. 2014: I; Küster et al. 
2015: 1). Daher ist der Kostenvergleich zum niedrigen Strompreis 
an der Börse nicht sachgerecht. Würden bei der Ermittlung der 
Ökostromumlagen nicht die Börsenpreise zugrunde gelegt, 
sondern die Vollkosten neuer konventioneller Kraftwerke, wären 
die Ökostromumlagen deutlich kostengünstiger und würden 
auch bei einem schnellen Ausbau der günstigen Ökostrom-
technologien kaum mehr ansteigen (EnKliP 2015a). Damit ist 
nicht nur die deutsche EEG-Umlage unzulänglich und als 
Kostenindikator ungeeignet, sondern auch viele der in anderen 
Mitgliedstaaten ausgewiesenen Ökostromumlagen. Viele werden 
aber häufig als solche missverstanden. Bei der Betrachtung 
der Vergütungen für Ökostromanlagen wird dagegen deutlich, 
dass auch ein schneller Zubau der kostengünstigen Technologien 
nur zu sehr geringen Zusatzkosten führt – auch wenn die 
Entwicklung der Ökostromumlagen das Gegenteil suggeriert.

Deutlich besser geeignet für eine Abschätzung der Kosten 
des Ökostromausbaus sind Studien, die die jeweiligen Kosten 
verschiedener Energieszenarien miteinander vergleichen. Eine 
große Zahl solcher Studien für Deutschland wie auch für andere 
Staaten kommt zu dem Ergebnis, dass eine auf erneuerbaren 
Energien basierende Stromzukunft sowohl volkswirtschaftlich 
als auch für die Verbraucher_innen mittel- bis langfristig 
zumindest nicht teurer ist als eine Beibehaltung des aktuellen 
Strommixes. Dies gilt, obwohl in diesen Vergleichen die Umwelt- 
schadenskosten meist noch nicht berücksichtigt wurden 
(EWI/Prognos 2007; EWI et al. 2014; DLR et al. 2010; SRU 2011; 
Ademe 2016).

Werden die Umweltschadenskosten mitberücksichtigt, wird 
eine Umstellung zu immer mehr erneuerbaren Energien noch 
günstiger, da sie hohe Kosten durch Umweltschäden einsparen 
(FÖS 2015: 23). Da diese Kosten allerdings nicht auf der Strom- 
rechnung ausgewiesen werden, sind die tatsächlichen volks- 
wirtschaftlichen Kosten der konventionellen Energien und die 
entsprechenden Kosteneinsparungen der erneuerbaren Energien 
nicht transparent.

3.2.2 VERSORGUNGSSICHERHEIT

Da Wind und Sonne nur unregelmäßig zur Verfügung stehen, 
gibt es die Sorge, dass eine stark auf diesen fluktuierenden 
erneuerbaren Energiequellen basierende Stromversorgung die 
Versorgungssicherheit beeinträchtigen könnte. Bislang ist dies in 
den Mitgliedstaaten nicht erkennbar. Die Stromversorgungs- 
sicherheit ist in den meisten Ländern der EU deutlich besser als 
in anderen großen Wirtschaftsregionen, beispielsweise den 
USA (siehe Abbildung 8). Sie unterscheidet sich aber auch sehr 
stark innerhalb der EU. Dänemark und Deutschland sind dabei 
Spitzenreiter bei der Versorgungssicherheit – und haben gleich- 
zeitig einen relativ hohen Anteil der fluktuierenden Energieträger 
Wind und Sonne. Spanien und Portugal, wo der Anteil dieser 
Energiequellen ebenfalls relativ hoch ist, liegen im Mittelfeld. 
Polen dagegen schneidet mit einem Anteil von Wind- und 
Sonnenstrom von nur unter fünf Prozent innerhalb der EU und  

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung.

Abbildung 7
Entwicklung der EEG-Umlage im Vergleich zur Entwicklung der 
durchschnittlichen Vergütung von EEG-Anlagen eines Jahrgangs

EEG-UmlageEEG-Jahrgangsvergütung

24

20

16

12

8

4

0

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

C
t/

kW
h 

(E
EG

-J
ah

rg
an

gs
ve

rg
üt

un
g

en
)

7

6

5

4

3

2

1

0

C
t/

kW
h 

(E
EG

-U
m

la
g

e)

Kostenziel der Bundesregierung



15REFORM DER ÖKOSTROMRICHTLINIE: BREMSE FÜR DIE EUROPÄISCHE ENERGIEWENDE? WISO DISKURS

auch international vergleichsweise schlecht ab (ZSW 2016: 36). 
Offensichtlich kann somit eine hohe Stromversorgungssicher-
heit auch mit hohen Anteilen fluktuierender erneuerbarer 
Energien gewährleistet werden. Auch bei niedrigen Anteilen 
gibt es Beispiele mit weniger guter Versorgungssicherheit.

Deutschland hat mit einem sehr schnellen Ausbau dieser fluk- 
tuierenden erneuerbaren Energien diesbezüglich einschlägige 
Erfahrungen gesammelt. Zwischen 2009 und 2014 wurden 
fast 50 Gigawatt (GW) solcher Anlagen installiert, zwei Drittel 
davon fallen auf die Photovoltaik (BMWi 2016d: 12). Zum Ver- 
gleich: Die Höchstlast liegt in Deutschland bei rund 80 GW. Die 
Versorgungssicherheit hat sich dennoch bis heute stetig verbessert. 
So ist der durchschnittliche ungeplante Stromausfall zwischen 2004 
und 2015 von 23 auf knapp 13 Minuten gesunken. Innerhalb der 
EU hat nur Dänemark einen leicht besseren Wert, während bei- 
spielsweise in Frankreich und Großbritannien der Strom durch- 
schnittlich für über 50 und in Polen über 190 Minuten lang unge- 
plant ausfällt (ZSW 2016: 36). Die Stromausfallzeiten in den USA 
lagen zum Vergleich im Jahr 2004 bei rund vier Stunden (FÖS 2014: 
18). Dänemark und Deutschland können damit als Beispiel dafür 
dienen, dass die Versorgungssicherheit auch bei hohen Anteilen 
von Strom aus Wind- und Solaranlagen gewährleistet werden kann. 

Der leichte Anstieg der Stromausfälle in Deutschland im 
Jahr 2015 ist dabei laut Jochen Homann, Präsident der Bundes- 
netzagentur, nicht durch die Energiewende und den Zubau 
erneuerbarer Energien zu begründen, sondern durch Wetter- 
ereignisse wie Stürme und Hitzewellen (BNetzA 2016d). Treten 
nun extreme Wetterereignisse mit steigenden globalen Tempe- 
raturen häufiger auf und werden noch extremer (Bauchmüller 
2016), ist offenbar die Klimakrise auch eine Gefahr für die 
Stromversorgungssicherheit. 

Das Stromversorgungssystem in Deutschland ist sogar bereits 
in der Lage, Stresssituationen zu bewältigen, die erst in vielen 
Jahren mit einem deutlich höheren Anteil an fluktuierenden 
erneuerbaren Energien regelmäßig auftreten werden. So kam 
es während der partiellen Sonnenfinsternis im März 2015 zu 

keinen nennenswerten Störungen, als innerhalb einer knappen 
Stunde zunächst 8 GW Einspeisung von Photovoltaikstrom 
wegfiel und später 15 GW wieder hinzukamen (IWES 2015; 
Agora Energiewende 2015a). 

Tatsächlich trägt der Ausbau der erneuerbaren Energien 
durch den Abbau der Importabhängigkeit zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit bei. Denn der Import von Energie- 
rohstoffen ist mit Mengen- und Preisrisiken verbunden. Dieser 
negative Einfluss auf die Energiesicherheit und die Volkswirtschaft 
sinkt, wenn der Anteil der erneuerbaren Energien erhöht wird 
(BMWi 2016d: 22; COM 2014c: 13, 2015: 2).

3.2.3 UMWELT- UND KLIMASCHUTZ

Die Herausforderungen, die der Umwelt- und insbesondere der 
Klimaschutz an die Energiepolitik stellen, sind sehr anspruchsvoll. 
So schrieb Kofi Annan, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, im Jahr 2014 in der Süddeutschen Zeitung: Die 
Klimakrise „bedroht schon heute das Wohlergehen von Hunderten 
Millionen Menschen, und in Zukunft werden es weitere Milliarden 
Menschen sein. Seine Folgen untergraben das Menschenrecht 
auf Nahrung, Wasser, Gesundheit und Schutz […]“ (Annan 2014).  
Diese Bedingungen machen gewalttätige Konflikte wahrschein- 
licher. Unter diesen Umständen werden viele Menschen in ihrer 
Heimat keine Perspektive mehr sehen können und gezwungen 
sein, sie zu verlassen. Viele derer, die über ausreichende Mittel 
verfügen, werden versuchen, in Europa Schutz und neue Lebens- 
perspektiven zu finden. 

Um die Folgen der Klimakrise zu begrenzen, hat die Welt- 
gemeinschaft im Dezember 2015 in Paris ein sehr anspruchsvolles 
Klimaabkommen beschlossen, das bereits im November 2016 
in Kraft getreten ist (UNFCCC 2016) (vgl. Kapitel 3.1.4). Laut 
Internationaler Energieagentur (IEA) dürfen die durchschnittlichen 
CO

2
-Emissionen bei der Stromproduktion im Jahr 2050 nicht 

über 15 Gramm pro Kilowattstunde (g/kWh) liegen, wenn 
allein das Zwei-Grad-Ziel erreicht werden soll (IEA 2016: 11). 
Soll der Temperaturanstieg stärker begrenzt werden, wie es 
das Paris-Abkommen vorsieht, müssen die Emissionen deutlich 
schneller auf diesen Wert sinken. Da die Emissionen fossiler 
Kraftwerke zwischen gut 300 g/kWh für ein besonders 
effizientes Erdgaskraftwerk und über 1.200 g/kWh für ein 
Braunkohlekraftwerk liegen (BMU 2011: 24), ist deren Einsatz 
mittel- bis langfristig zumindest ohne Abscheidung, Transport 
und Speicherung des CO

2
 (Carbon Capture, Transport and 

Sequestration – CCTS) nicht möglich. Selbst bei CCTS-Kohle-
kraftwerken liegen die gesamten Treibhausgasemissionen, 
inklusive Abbau, Transport und Verstromung der Kohle, 
Transport und Verpressung des CO

2
 sowie zu erwartender 

Undichtigkeiten, bei bis zu 260 g/kWh. Dieser Wert ist zur 
Erreichung langfristiger Klimaziele zu hoch (Wuppertal 
Institut 2010: 157). 

Entsprechend hat die Europäische Kommission bereits 2015 
beschlossen, langfristig auf fossile Energien zu verzichten 
(KOM 2015: 2). Spätestens mit dem Pariser Klimaabkommen 
ist dieses Ziel nicht nur wichtig, sondern auch dringend. 
Einen angemessenen Beitrag zur deutlichen Unterschreitung 
des alten Zwei-Grad-Ziels zu leisten scheint angesichts des 
bislang nur relativ zögerlichen Rückgangs der Emission von 
Treibhausgasen (THG) in der EU eine besondere Herausforde-
rung. Bei den beiden anderen Zielen der energiepolitischen 

Abbildung 8
Durchschnittlicher ungeplanter Stromausfall in Minuten/Jahr in 
ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten, der Schweiz und den USA

Quelle: Eigene Darstellung nach ZSW 2016: 36; FÖS 2014: 18.
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Zieltrias – Wirtschaftlichkeit/Stromkosten und Versorgungs- 
sicherheit – liegt, wenn überhaupt, eine deutlich geringere 
Zielabweichung vor. Auch wenn alle drei Ziele grundsätzlich 
gleichrangig sind, sollten bei dem Ziel die größten Anstren- 
gungen unternommen werden, dessen Erreichung offenbar 
am weitesten entfernt liegt.

Für eine schnelle und ggf. beschleunigte Reduzierung der 
THG-Emissionen sind der Ausbau der erneuerbaren Energien 
und deren spezifische Finanzierung unverzichtbar. Dies hat 
die Europäische Kommission bereits 2011, also deutlich vor 
Verabschiedung des anspruchsvollen Pariser Klimaabkommens, in 
ihrer Energy Roadmap 2050 festgestellt. Danach muss der 
Anteil der erneuerbaren Energien bis 2050 – in Abhängigkeit 
der Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung von 
Technologien wie beispielsweise CCTS – mindestens 55 Prozent 
des gesamten Energieverbrauchs erreichen und 64 bis 97 Prozent  
bei der Stromversorgung. Nur dann könnten die damaligen 
Klimaziele erfüllt werden, die angesichts des Pariser Klimaab- 
kommens zu wenig anspruchsvoll sein dürften (COM 2012: 8).

Eine spezifische Finanzierung der erneuerbaren Energien 
ist dabei auch deshalb unverzichtbar, da bislang das seit 2005 
bestehende Europäische Emissionshandelssystem für CO

2
 diesen 

Ausbau nicht befördern konnte. Dies liegt sowohl daran, dass 
die Preise für CO

2
-Zertifikate dauerhaft zu niedrig sind, als 

auch an der strukturellen Wirkung des Emissionshandelssystems. 
Höhere und in ihrer Entwicklung höchst unsichere Preise für 
CO

2
 machen zwar Investitionen in eine höhere Energieeffizienz 

und damit spezifisch niedrigere CO
2
-Emmissionen bestehender 

fossiler Kraftwerke betriebswirtschaftlich sinnvoll. Ferner 
reizen CO

2
-Preise – bei ausreichender Höhe – dazu an, Erdgas- 

kraftwerke stärker und Kohlekraftwerke weniger stark einzu- 
setzen. Sie sind aber nicht in der Lage, Investitionen in neue 
Ökostromanlagen anzureizen und damit fossile Kraftwerke zu 
ersetzen (COM 2014c: 2; Holm-Müller/Weber 2010: 8). 
Investitionen in die erneuerbaren Energien sind aber für den 
mittel- und langfristigen Klimaschutz zwingend und dringend 
notwendig (vgl. Kapitel 3.2.3), Effizienzverbesserungen bei 
fossilen Kraftwerken sind für den notwendigen Klimaschutz 
alleine nicht ausreichend. Zusätzlich erhöht jede Investition in 
bestehende fossile Kraftwerke den betriebswirtschaftlichen 
Zwang, diese möglichst intensiv und möglichst lange zu 
nutzen. Stattdessen sollten sie möglichst selten genutzt und 
möglichst schnell durch erneuerbare Energien ersetzt 
werden. Entsprechend ist eine EERL, die die Mitgliedstaaten 
anspornt und befähigt, den Ausbau der erneuerbaren Energien 
weiter voranzutreiben, auf absehbare Zeit unverzichtbar. 

3.2.4 DIE LIBERALISIERUNG DES ENERGIEMARKTES

Neben den klimapolitischen Zielen spielt die Liberalisierung 
der Energiemärkte eine wichtige Rolle in der europäischen 
Energiepolitik. Sie wurde mit der Ersten Richtlinie zur Elektrizi- 
tätsmarktliberalisierung 1996 eingeleitet (EP/ER 1997) und in 
den Folgejahren in den Mitgliedstaaten umgesetzt. Revisionen 
dieser Richtlinie fanden in den Jahren 2003 und 2009 statt 
(EP/ER 2003, 2009). Mit diesen Richtlinien wurden insbesondere 
der Netzzugang Dritter zu den Übertragungs- und Verteilnetzen 
geregelt, die Netznutzungsentgelte und die Netzanschluss- 
bedingungen reguliert und die Zuständigkeiten für das Stromnetz 
und die Stromerzeugung entflechtet (unbundling). Insgesamt 

soll damit allen Marktteilnehmer_innen ein gleicher und 
diskriminierungsfreier Zugang zum Markt gegeben werden.

Die Ziele und der Geist der Energiemarktliberalisierung 
scheinen in einer gewissen Konkurrenz zur Politik des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes zu stehen. 
Die problematische Einschränkung der Freiheit bei der Instrumen- 
tenwahl zur Finanzierung von Ökostromanlagen durch die 
UEBL 2014–2020 und entsprechend den Entwurf der EERL ist 
auch durch diese Konkurrenz geprägt.

3.3 ERFOLGE DES AUSBAUS DER ERNEUER-
BAREN ENERGIEN IN DER EU

3.3.1 ERFOLGE IN DER EU-ENERGIE- UND 
-KLIMAPOLITIK

Die erneuerbaren Energien tragen zur Erreichung aller Ziele 
der Energieunion bei, insbesondere zur Reduktion der THG- 
Emissionen (COM 2015: 2, 2014a: 6). Daher ist ihr Ausbau 
seit Langem offizielles Ziel der EU. Maßgeblich aufgrund der 
EERL konnte der Anteil der erneuerbaren Energien am Energie- 
verbrauch der Mitgliedstaaten und der EU in den letzten 
Jahren deutlich gesteigert werden. Während der Anteil in der 
EU im Jahr 2005 noch bei 8,7 Prozent lag, stieg er bis 2015 
bereits auf rund 17 Prozent (COM 2016a: 2). Auch aufgrund 
dieses Erfolgs wurde in verschiedenen Beschlüssen der Euro- 
päischen Kommission festgelegt, dass bis 2030 der Anteil der 
erneuerbaren Energien auf mindestens 27 Prozent steigen 
soll. Entsprechend des Clean-Energy-Pakets der EU-Kommission 
soll dies für die EU ein bindendes Ziel sein, während für die 
nationale Ebene auf neue verbindliche Ziele verzichtet werden 
soll (COM 2016a: 2, 2016c; EEA 2016: 13; COM 2014c: 5). 

Der Beitrag dieses Ausbaus der erneuerbaren Energien – und  
hier vor allem von Ökostromanlagen – zur Minderung der THG- 
Emissionen ist beachtlich. So hat die Steigerung des Anteils der 
erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch zwischen 
2005 und 2013 zu Einsparungen von gut 360 Millionen Tonnen CO

2
  

pro Jahr geführt. Dies ist mit den gesamten Emissionen Polens ver- 
gleichbar. Damit sind die Klima schützenden Wirkungen der 
EERL mit denen des Europäischen Emissionshandels zumindest 
gleichrangig zu bewerten. Ohne das Wachstum der erneuerbaren 
Energien von 2005 bis 2013 würden die heutigen Gesamtemissio-
nen der EU um rund sieben Prozent höher liegen. Allein gut 
280 Millionen Tonnen bzw. rund 75 Prozent davon entfallen 
auf den hinzugekommenen Ökostrom, vor allem auf Wind- und 
Photovoltaikanlagen (siehe Abbildung 9) (EEA 2016: 43 f.).

Das starke Wachstum der erneuerbaren Energien wurde 
maßgeblich durch die Erneuerbare-Energien-Richtlinie von 
2001 und deren Novelle von 2009 vorangetrieben. Dennoch 
ist derzeit unsicher, ob das Ziel eines Anteils der erneuerbaren 
Energien von 20 Prozent bis 2020 tatsächlich vollständig erfüllt 
werden kann. So geht die EEA davon aus, dass bis 2020 nur 
ein Anteil zwischen 18,5 und 19,7 Prozent erreicht werden 
könnte (EEA 2016: 24). Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten 
die Anforderungen der bestehenden EERL noch besser umsetzen 
müssen. Ferner muss die künftige EERL den Mitgliedstaaten und 
den Investor_innen mindestens gleich gute Rahmenbedingungen 
setzen, um das für die Union bindende Ziel für 2030 auch 
tatsächlich erfüllen zu können.
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3.3.2 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ERFOLGE 
DES EE-AUSBAUS 

Die erneuerbaren Energien und die Richtlinie für ihre Förderung 
tragen nicht nur zum Umwelt- und Klimaschutz bei, sondern 
sind auch vorteilhaft für die wirtschaftliche Entwicklung der 
EU. So können sie zur Erreichung aller weiteren Ziele der Energie- 
union beitragen: der Gewährleistung der Versorgungssicherheit, 
der Entwicklung und dem Wachstum der Industrie, der För- 
derung von Innovationen, der Schaffung und Sicherung von 
Wettbewerbsfähigkeit und zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen, 
der Reduktion des Handelsdefizits der EU im Energiebereich 
sowie niedrigeren Energiekosten (COM 2015: 2, 2014a: 6).

So haben im Jahr 2013 in der EU rund 1,2 Millionen Menschen 
im Bereich der erneuerbaren Energien Arbeit gefunden – bei 
einem leicht sinkenden Trend. Dieser ist u. a. durch die Effizienz- 
gewinne und den Rückgang beim Zubau insbesondere bei 
der Photovoltaik bedingt (COM 2015: 2; IRENA 2015: 9). 

Die steigende Nutzung der erneuerbaren Energien reduziert 
auch den Verbrauch fossiler und nuklearer Energieträger. Diese 
importiert die EU derzeit im Wert von rund 400 Milliarden 
Euro pro Jahr (KOM 2015: 3). Über 70 Prozent der importierten 
festen Brennstoffe kommen aus nur drei Staaten: Russland, 
Kolumbien und den USA (Eurostat 2016a). Für die langfristige 
Energieversorgungssicherheit ist diese Abhängigkeit kritisch 
zu beurteilen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien seit 
2005 spart den Import von fossilen Energieträgern mit einem 
Wert von mindestens 30 Milliarden Euro pro Jahr ein (COM 
2015: 12). Bereits 2010 konnte allein die Nutzung der Wind- 
energie die Kosten für Energieimporte um über 2 Milliarden 
Euro pro Jahr senken; die solare Stromerzeugung sparte rund 
0,3 Milliarden Euro Importkosten ein (COM 2014b: 115). Zwischen 
2010 und 2015 hat sich dabei die Windstromproduktion mehr 
als verdoppelt und die solare Stromproduktion mehr als ver- 
vierfacht (BMWi 2015a: 38; Eurostat 2016b). Daher werden 
heute deutlich mehr Importkosten durch diese erneuerbaren 
Energien eingespart (siehe Abbildung 10).

Angesichts dieser europäischen Erfolgsgeschichte ist die 
Kommission entschlossen, dass die EU weltweit wieder die 
Führungsrolle bei den erneuerbaren Energien übernehmen 
sollte. Ferner soll sie zum globalen Zentrum für die Entwicklung 
der nächsten Generation fortgeschrittener und wettbewerbs-
fähiger Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien werden 
(KOM 2015: 17). Dafür ist die EU grundsätzlich gut gerüstet. 
Denn beispielsweise entfallen 40 Prozent aller Patente für 
Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien auf Unter- 
nehmen aus der EU (KOM 2015: 3). Mit über 20 Prozent hatte 
die EU im Jahr 2014 einen großen Anteil an den globalen 
Investitionen in erneuerbare Energien (EEA 2016: 55). 

Allerdings sind die Investitionen in erneuerbare Energien 
in der EU zwischen 2011 und 2015 um rund 60 Prozent 
gesunken – nicht nur aufgrund der gesunkenen Kosten (COM 
2016a: 2). Gleichzeitig holen andere wichtige Player wie China 
auf, das seinen Anteil an den globalen Investitionen im gleichen 
Zeitraum von 7 auf über 30 Prozent gesteigert hat. So stellt der 
oben genannte Anteil der EU an den globalen Investitionen in 
erneuerbare Energien faktisch einen deutlichen Rückschritt 
dar – im Jahr 2004 lag er noch bei über 50 Prozent (EEA 2016: 55). 
Die deutliche Zunahme der Investitionen in erneuerbare 
Energien in China und vielen anderen Ländern zeigt aber vor 
allem, dass hier ein großer und zukunftsträchtiger Markt 
entstanden ist. Dieser wird weiter wachsen und bietet für die 
europäische Industrie sehr interessante Exportchancen. Um 
diese Exportpotenziale nutzen zu können, sind in der EU und in 
ihren Mitgliedstaaten die entsprechenden Rahmenbedingungen 
zu schaffen, wozu auch ein vitaler Heimatmarkt zu zählen ist.

Abbildung 9
Einsparungen von THG-Emissionen durch den Ausbau der 
erneuerbaren Energien in der EU seit 2005

* Abschätzung

Quelle: Eigene Darstellung nach EEA 2016: 44.
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Abbildung 10
Effekt des Ausbaus der erneuerbaren Energien von 2005 bis 2014 
auf den Verbrauch fossiler Energien in der Europäischen Union 
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3.4 DIE AKTUELLE KLIMA- UND 
ENERGIEPOLITIK DER EU

3.4.1 DIE ENERGIEUNION

Der Begriff der Energieunion wurde erstmals im April 2014 
vom damaligen polnischen Ministerpräsident Donald Tusk in 
die europäische Politikdebatte eingebracht. Anlässlich der 
russisch-ukrainischen Krise wuchsen die Sorgen um die Energie- 
versorgungssicherheit der EU (Zachmann 2017: 2). Weniger 
als ein Jahr später beschloss die Europäische Kommission, dass 
eine „krisenfeste, auf einer ehrgeizigen Klimapolitik basierende 
Energieunion […] die Versorgung der Verbraucher in der EU –  
d. h. der Privathaushalte und Unternehmen – mit sicherer, 
nachhaltiger, auf Wettbewerbsbasis erzeugter und erschwinglicher 
Energie“ (KOM 2015: 2) als Ziel haben soll. Dafür müsse sich 
die EU „von einer auf fossilen Brennstoffen beruhenden Wirt- 
schaft abwenden“ (KOM 2015: 2). Die Umstellung auf eine 
CO

2
-arme Wirtschaft sei „unumgänglich“ (KOM 2015: S. 4). 

Im Jahr 2016 beschloss die Kommission einen Zeitplan zur 
Umsetzung der Energieunion (siehe Abbildung 11).

3.4.2 DAS PAKET „CLEAN ENERGY FOR ALL 
EUROPEANS“

Einen großen Schritt zur Umsetzung der Energieunion soll das um- 
fangreiche „Paket von Gesetzesvorschlägen, Berichten und Mittei- 
lungen, Saubere Energie für alle Europäer‘“darstellen, das die Euro- 
päische Kommission am 30.11.2016 vorgelegt hat (siehe Abbildung 
11). Diese Entwürfe werden aktuell zwischen dem Europäischen  
Rat, dem Parlament und weiteren Akteuren diskutiert und sollen bis 
2018 verabschiedet werden. Die wichtigsten Elemente betreffen den 
Strommarkt mit der Revision der Strommarktrichtlinie, die Energie- 
effizienz mit den Richtlinien für Energieeffizienz und Gebäude, das 
Ökodesign, die erneuerbaren Energien und die Biomasse-Nachhaltig- 
keit mit der Revision der EERL. Ferner werden in diesem Paket Aspekte 
behandelt, die vom Governance-System der Energieunion über Ener- 
giepreise und -kosten bis hin zu Innovationen und Verkehr reichen.

3.4.3 DER ENTWURF DER NOVELLE DER 
ERNEUERBARE-ENERGIEN-RICHTLINIE

Mit dem Entwurf der Novelle der EERL hat die Europäische 
Kommission ihre Position bestätigt, den Anteil der erneuerbaren 
Energien bis 2030 auf mindestens 27 Prozent zu steigern. Dieses 
Ziel soll für die EU bindend sein, während auf nationaler Ebene 
keine neuen verbindlichen Ziele festgelegt werden sollen (COM 
2016a: 2, 2016c; EEA 2016: 13; COM 2014c: 5). Dies setzt die 
Zielrichtung der bisherigen EERL grundsätzlich fort. Ferner greift 
die Kommission mit dem Entwurf die Politik der Einschränkung der 
Instrumentenwahl auf, die sie im Jahr 2014 unter Federführung der 
GD Wettbewerb mit den UEBL eingeleitet hat. Sie stellte allerdings 
keine Fortführung der bisherigen erfolgreichen Politik dar, sondern 
eine starke Veränderung, bei der weder das Europäische Parlament 
noch der Europäische Rat formal mitentscheiden konnten (vgl. 
Kapitel 3.1.3).

Mit dem Entwurf der neuen EERL sollen nun Parlament 
und Rat formal zustimmen, dass explizit die zukünftigen UEBL –  
und damit die GD Wettbewerb – bestimmen, welche Instrumente 
zur Finanzierung neuer Ökostromanlagen erlaubt sind (COM 

2016a: Art. 4 Abs. 1). Damit würden sie sehr große Entscheidungs- 
befugnisse an die Kommission abgeben. Das hat der damalige 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel in einem Schreiben an die 
Kommission 2016 explizit abgelehnt (Gabriel 2016: 3). Aber 
auch im Entwurf der neuen EERL selber wird bestimmt, dass 
die Finanzierung neuer Ökostromanlagen durch eine wettbewerb- 
liche Methode stattfinden soll – was auf ein Ausschreibungs-
system hinauslaufen würde (COM 2016a: Art. 4 Abs. 3). Ferner 
möchte die Kommission einen grundsätzlichen Zwang für 
technologieneutrale und grenzüberschreitende Ausschreibungen 
einführen (COM 2016a: Art. 5). Die GD Wettbewerb hat sich 
sogar gegen die Aufnahme jeglicher Bestimmungen über 
Fördersysteme in die Novelle der Richtlinie ausgesprochen, 
um einen noch stärkeren Einfluss auf die nationale Energie- 
politik zu erhalten (DG Competition 2016).

Begründet werden diese grundsätzlichen Änderungen u. a. damit,  
dass die erneuerbaren Energien inzwischen relevante Akteure im 
Energiemarkt seien (COM 2013: 6). Ferner stehe der Energiemarkt 
vor seiner Vollendung (COM 2013: 6). Bei solchen geänderten 
Rahmenbedingungen müssten andere Finanzierungsinstrumente 
genutzt und Tarife gesenkt werden (COM 2013: 6). Zudem wird 
kritisiert, dass aufgrund der Wahlfreiheit in vielen Mitgliedstaaten 
die Finanzierungsinstrumente nicht marktorientiert und daher nicht 
effizient genug seien. Aufgrund dessen sind nachträgliche Ände- 
rungen für Bestandsanlagen vorgenommen worden, was für das 
Vertrauen von Investor_innen negativ ist (COM 2016a: 11).

3.5 ZWISCHENFAZIT: ERFOLGREICHE NATIO- 
NALE ÖKOSTROMPOLITIK DANK DER EU

Für die Energieunion und die Klima-, Energie- und Wirtschafts-
politik spielt der Ausbau der erneuerbaren Energien eine zentrale 
Rolle. Entsprechend ist die Novelle der EERL ein wesentlicher 
Bestandteil des Energiepakets der Europäischen Kommission 
vom Herbst 2016 und der Energieunion. Die Energieunion 
bekräftigt dabei die traditionell in der EU verfolgte energiewirt- 
schaftliche Zieltrias. Deren Ziele Wirtschaftlichkeit/Stromkosten 
und Versorgungssicherheit sind auch bei einem zügigen Ausbau 
der erneuerbaren Energien vergleichsweise leicht umzusetzen. 
Die dritte Anforderung der Zieltrias zu erfüllen, den Umwelt- und 
insbesondere den Klimaschutz, erscheint dagegen eine ungleich 
größere Herausforderung zu sein. Denn die Umsetzung des 
Pariser Klimaabkommens von 2015 und der Kampf gegen die 
Klimakrise können nur mit enormen Anstrengungen auf euro- 
päischer und nationaler Ebene erfolgreich sein.

Die Energiepolitik der EU insgesamt hat dabei entscheidenden 
Einfluss auf die nationale Politik für erneuerbare Energien. So 
waren aufgrund der bindenden nationalen Ausbauziele bislang 
alle Mitgliedstaaten gefordert, Finanzierungsinstrumente für 
den Ausbau der erneuerbaren Energien zu installieren. Die deut- 
liche Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am 
Energieverbrauch in der EU und ihren Mitgliedstaaten deutet 
darauf hin, dass dieser Weg erfolgreich war. 

Seit 2014 sind die meisten EU-Staaten aufgrund der feder- 
führend in der GD Wettbewerb verantworteten neuen Leitlinien 
für Umweltschutz- und Energiebeihilfen gezwungen, ihre 
Instrumente für die Finanzierung von Ökostromanlagen auf ein 
Ausschreibungssystem umzustellen. Dies bedeutet für 21 Mitglied- 
staaten einen Wechsel von einer Preis- auf eine Mengensteuerung  
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und gefährdet die Stabilität und Verlässlichkeit der Politik für 
erneuerbare Energien in der EU und ihren Mitgliedstaaten.

Vor dem Hintergrund des bisherigen Erfolgs der EERL, der 
Herausforderungen des Klimaschutzes und der unverzichtbaren 
Rolle der erneuerbaren Energien beim Klimaschutz sollte bewertet 
werden, ob die Umstellung auf eine Mengensteuerung die richtige 
Strategie für die Erreichung des volkswirtschaftlichen Optimums 

ist. Denn mit einer Mengensteuerung – wie beispielsweise einem 
Ausschreibungssystem – wird ein Übererfüllen von Ausbauzielen 
verhindert, während die Gefahr besteht, dass der Ausbau lang- 
samer als geplant stattfindet und damit die Klimaziele verfehlt 
werden. Mit einem stockenden Ökostromausbau werden aber 
beispielsweise auch Arbeitsplätze riskiert, Innovationen gefährdet 
und auf die Steigerung der lokalen Wertschöpfung verzichtet. 

Abbildung 11
Zeitplan für die Dossiers der EU-Kommission zur Umsetzung der Energieunion aus dem Jahr 2016

Quelle: Fleishman/Hillard 2016.
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In diesem Kapitel werden die wichtigsten in der politischen 
Debatte genannten Argumente diskutiert, mit denen die 
grundsätzlichen Änderungen der Richtlinie (vgl. Kapitel 3.4.3) 
begründet werden. Da die mit Abstand meisten Mitglied- 
staaten bislang Festpreis- und Prämien-Einspeisesysteme für 
Ökostrom genutzt haben, wird insbesondere analysiert, ob 
und inwieweit diese Systeme den Anforderungen auch heute 
noch entsprechen können. Aufgrund der umfassenden Erfahrun- 
gen und der breiten wissenschaftlichen Basis wird dabei in vielen 
Fällen auf die Situation in Deutschland eingegangen.

4.1 EFFIZIENZ UND EFFEKTIVITÄT DER 
INSTRUMENTE

Bei der Finanzierung des Ausbaus von Ökostromanlagen wurden 
in der EU und global verschiedene teilweise sehr unterschiedliche 
Instrumente verwendet. Die mit Abstand am häufigsten angewen- 
deten sind Einspeisesysteme, bei denen der Staat feste oder 
variable Vergütungen festlegt (Preissteuerung). Am Markt ergibt 
sich dann die Menge der hinzugebauten Anlagen. Deutlich 
weniger häufig wurden Ausschreibungs- und Quotensysteme 
genutzt. Hier legt der Staat jeweils die Zubaumenge fest, am 
Markt ergibt sich der Preis (Mengensteuerung) (vgl. den Kasten 
auf S. 7). Die Kommission, insbesondere die DG Wettbewerb, 
ist der Meinung, dass Systeme mit einer Mengensteuerung 
„marktnäher“ seien. Dies ist ein zentraler vorgetragener Grund, 
warum alle Mitgliedstaaten zukünftig ein Ausschreibungssystem 
für die Finanzierung von Ökostromanlagen verwenden sollen.

4.1.1 DIE ANALYSE

Die Effektivität der Instrumente

Instrumente der Mengensteuerung zeichnen sich dadurch aus, 
dass der Staat konkret vorgibt, in welcher Geschwindigkeit neue 
Ökostromtechnologien ausgebaut werden. Dabei ist faktisch 
allerdings nur sichergestellt, dass nicht mehr neue Anlagen hinzu- 
gebaut werden als vorgegeben. Ein Überschreiten der festgelegten 
Ausbaumenge ist in einem System der Mengensteuerung nur 
dann möglich, wenn für den rentablen Bau und Betrieb einer 

Anlage kein spezifisches Finanzierungsinstrument nötig wäre. 
Dies aber ist bei Windenergie- und Photovoltaik Freiflächen-
anlagen, bei denen kein Strom zur Eigenversorgung genutzt 
werden kann, auf absehbare Zeit nicht zu erwarten (vgl. Kapitel 
4.5). Genau deswegen sind spezifische Finanzierungsinstrumente 
notwendig, wenn ein weiterer Zubau politisch gewollt ist.

Es ist aber gut möglich, dass bei einem Instrument der 
Mengensteuerung weniger Anlagen hinzugebaut werden als 
geplant. Dazu gibt es sowohl bei Ausschreibungs- als auch 
bei Quotensystemen zahlreiche Beispiele (IZES 2014: 1). Würde 
diese Situation in mehreren EU-Staaten eintreten, stiege die 
Gefahr, dass die Energie- und Klimaziele verfehlt werden.

Dies kann grundsätzlich auch bei Festpreis- und Prämien- 
Einspeisesystemen passieren. Allerdings sind diese bislang deut- 
lich effektiver als die Mengensteuerung. Tatsächlich haben viele 
Instrumente der Preissteuerung die politischen Ausbauziele teils 
deutlich übererfüllt. Beispiele dafür sind insbesondere Deutsch- 
land und Spanien. Das hat zwar zu kritischen Debatten über die 
Kosten des Ökostromausbaus geführt, für den Klimaschutz aller- 
dings war es sehr positiv. Daher kann der Klimaschutz als Argu- 
ment gelten, auch weiterhin Instrumente der Preissteuerung 
zumindest zuzulassen. Wie in Kapitel 3.2.1 und 4.2 dargestellt, 
stehen dem zumindest bei den heute bereits günstigen Öko- 
stromtechnologien die Kosten nicht entgegen.

Vergleich der Kosteneffizienz verschiedener 
Finanzierungsinstrumente

Welche politischen Instrumente zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien die kosteneffizientesten sind, wird seit vielen Jahren 
in Wissenschaft und Politik diskutiert. In zahlreichen wissen- 
schaftlichen Untersuchungen schneiden Festpreis- und Prämien- 
Einspeisesysteme für Ökostrom gut ab. Andere Finanzierungs- 
instrumente, wie insbesondere Ausschreibungs- und Quoten- 
systeme, müssen danach keinesfalls zu niedrigeren Vergütungs- 
sätzen führen. Als Gründe dafür werden vor allem die zusätzlichen 
Investitionsrisiken und damit höhere Finanzierungs- sowie höhere 
Transaktionskosten genannt, die zwangsläufig mit Ausschrei- 
bungs- oder Quotensystemen einhergehen (Grau 2014a; IZES 
2014: 1; ISI/Energy Economics Group 2010; Butler/Neuhoff 2005; 
EEG et al. 2004; Patlitzianas et al. 2004; Lorenzoni 2003).

4

DISKUSSION DER ARGUMENTE GEGEN 
DIE FREIE INSTRUMENTENWAHL
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Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch die Europäische Kom- 
mission. Sie stellte 2008 fest, dass insbesondere für Wind- 
energieanlagen an Land und Photovoltaik gut ausgestaltete 
Festpreis- und Prämien-Einspeisesysteme die effizientesten 
und effektivsten Finanzierungsinstrumente sind (KOM 2008: 3). 
Die Kommission verglich damals die Wirkung verschiedener 
Finanzierungssysteme sowohl auf den Ausbau als auch auf 
die resultierenden Vergütungen, vor allem für Festpreis- und 
Prämien-Einspeisesysteme sowie Quoten- und Ausschreibungs-
systeme (COM 2008: 3).

In einer aktuellen Studie der Europäischen Kommission 
wurde ferner festgestellt, dass die „gewichteten durchschnitt-
lichen Kapitalkosten“ (Weighted Average Cost of Capital –  
WACC) bei Ökostromprojekten entscheidend durch die Politik 
beeinflusst werden. Je höher die Kapitalkosten, desto höher 
sind die Finanzierungskosten und die von Investor_innen ver- 
langte Mindestrendite. Entsprechend teurer wird das Projekt 
und desto höher werden die Kosten für die Verbraucher_innen. 
Im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten der EU hat Deutschland 
mit seinem Festpreis- bzw. Prämien-Einspeisesystem hier bislang 
eine Spitzenposition eingenommen – praktisch nirgends sonst 
waren die Kapitalkosten für Ökostromprojekte so günstig (ISI 
et al. 2016: 52). 

Allerdings gibt es international Beispiele, in denen die auf- 
grund von Ausschreibungen ermittelten Vergütungen unter 
denen von Einspeisesystemen liegen, beispielsweise dem in 
Deutschland. Ein Vergleich ist allerdings oft sehr schwierig. 
So liegen bspw. in Brasilien besonders gute Windverhältnisse vor, 
ferner ist die Flächenverfügbarkeit deutlich besser als in vielen 
EU-Staaten (IZES 2014: 59). Die jüngsten Ausschreibungser-
gebnisse für Offshore-Windenergie in Dänemark sind auch 
damit zu begründen, dass die Parks dort in flacheren Gewässern 
und näher an der Küste stehen werden (IWR 2016). Nicht 
zuletzt können auch Dumpingangebote zu niedrigen Preisen 
führen, die unter den tatsächlichen Kosten liegen.

Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunden in 
Deutschland

Photovoltaik-Freiflächenanlagen

Die ersten Erfahrungen mit Ausschreibungen bei Photovoltaik- 
Freiflächenanlagen in Deutschland geben keine Hinweise, dass 
mit ihnen niedrigere Preise oder eine stärkere Absenkung der 
Vergütung möglich wären als mit Einspeisesystemen. So sind 
die in den bislang sieben Ausschreibungsrunden erzielten 
Preise und die Degression mit der Entwicklung auf Basis der 
administrativ festgelegten Vergütung seit 2004 vergleichbar 
(siehe Abbildung 12).5 

5 Für diesen Vergleich hat der Autor unterstellt, dass die in einer Ausschrei-
bungsrunde erfolgreichen Projekte durchschnittlich 15 Monate nach Zuschlag
in Betrieb gehen.

Windenergie an Land

Auch die ersten Ausschreibungsrunden bei Windenergie an Land 
in Deutschland schlossen mit auf den ersten Blick niedrigen Preisen,  
die erste Runde mit einer Vergütung von 5,58 Ct/kWh.6 Diese 
Anlagen müssen aber erst bis 2021 in Betrieb genommen werden. 
Bis dahin würde auch die Weiterführung der bestehenden vom 
Staat definierten Vergütungsregeln des EEG 2014 zu einer ähnlich 
niedrigen Vergütung führen (siehe Abbildung 13). Bis Ende 2018  
werden diese bei knapp 7 Ct/kWh liegen und damit in einem Jahr 
um gut 0,8 Ct/kWh gesunken sein. Würde der Trend zwischen 2014 
und 2018 und damit vor Umstellung auf ein Ausschreibungssystem 
fortgeführt, läge die EEG-Vergütung unter dem Niveau der ersten 
Ausschreibugsrunde. 

Beim noch niedrigeren Ergebnis der zweiten Ausschreibungsrunde 
sollte berücksichtigt werden, dass über zwei Drittel der Zuschlags- 
menge auf nur einen Bieter entfallen (BNetzA 15.08.2017).7 Unter 
diesen Umständen kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der 
Angebotsabgabe strategische Überlegungen eine Rolle gespielt 
haben, die möglicherweise zu Dumpingangeboten und ent- 
sprechend niedrigen Preisen führen. Diese können unter den tat- 
sächlichen Kosten liegen (Schmagold 2016). Ferner kann insbeson- 
dere aufgrund der niedrigen Vergütungen keine Aussage getroffen 
werden, ob die bezuschlagten Projekte tatsächlich gebaut werden. 
Dieses Ausschreibungsergebnis darf daher nicht überbewertet 
werden.

6 Vgl. Bundesnetzagentur 2017: Förderung für Windenergie an Land. Öffent-
liche Bekanntgabe der Zuschläge, Bonn, https://www.bundesnetzagentur.de/ 
DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Erneuerbare 
Energien/Anlagenregister/Anlagenregister_Veroeffentlichung/Anlagenregister_
Veroeffentlichungen_node.html#doc507892bodyText4 (27.07.2017).

7 Vgl. Bundesnetzagentur 15.08.2017: Ergebnisse der zweiten Ausschreibung 
für Wind an Land. Bonn, https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Allgemeines/Presse/Pressemitteilungen/2017/15082017_Wind.
pdf;jsessionid=E89DA02C51FD82545821F155F0D01373?__blob=publication
File&v=3 (15.08.2017).

* Hinweis: Die dünne schwarze Linie von 2011 bis 2018 zeigt, wie sich die Vergütungen bei einer 
linearen Fortsetzung der Absenkungen zwischen 2011 und 2016 entwickelt hätten.

Quelle: Eigene Darstellung nach EnKliP 2016b: 38 f.; BNetzA 2017a, 2016b.

Abbildung 12
EEG-Vergütungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen vor und 
nach Umstellung auf ein Ausschreibungssystem
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Darüber hinaus gibt es mit der Umstellung auf ein Ausschreibungs- 
system keine hohe Anfangs- und niedrige Endvergütung mehr. 
Diese Endvergütung liegt bei deutlich unter 5 Ct/kWh. Allein dies 
führt dazu, dass die Vergütung nach der Umstellung insgesamt 
etwas niedriger sein kann. Die Ergebnisse der Ausschreibungs- 
runden sehen daher besser aus, als sie tatsächlich sind.

Offshore Windenergie

Die erste Auschreibungsrunde zu Offshore-Windenergie in 
Deutschland wurde mit einem überraschend günstigen Preis 
beendet. So verzichten mehrere Projekte vollständig auf eine 
Finanzierung, die über die Erlöse am Strommarkt hinausgeht 
(BNetzA 2017e). Allerdings kann derzeit keinesfalls geschluss- 
folgert werden, dass auf eine zusätzliche Finanzierung zukünftig 
tatsächlich verzichtet werden kann. Denn die Bieter haben 
bei ihrem Gebot offenbar sehr optimistische Annahmen 
getroffen. Da die Anlagen erst zwischen 2021 und 2024 in 
Betrieb genommen werden müssen, unterstellen die Bieter u. a. 
massive Kostensenkungen, Anlagengrößen von 10–15 MW, 
eine Nutzungszeit der Anlagen von bis zu 30 Jahren und 
Strompreise im Großhandel, die deutlich über den heutigen 
liegen. Da unsicher ist, ob diese Annahmen auch tatsächlich 
eintreten, hat die Firma DONG, die 590 MW von den 1.490 MW 
insgesamt bezuschlagten Menge gewonnen hat, in einer Presse- 
mitteilung unzweideutig mitgeteilt, dass die finale Investitions- 
entscheidung erst im Jahr 2021 gefällt wird (DONG Energy 2017). 
Nicht zuletzt können auch hier strategische Überlegungen eine 
Rolle gespielt haben. Damit ist unklar, ob diese Anlagen über-
haupt oder ggf. später zu einem anderen Preis gebaut werden.

Somit kann das Ergebnis dieser Offshore-Windenergie-Aus- 
schreibungsrunde nicht verwendet werden, um Aussagen über die 
Effizienz oder die Effektivität von Ausschreibungen zu treffen.

Kostenrisiken bei Festpreis- und Prämien-
Einspeisesystemen

Das größte Risiko für zu hohe Kosten in Festpreis- und Prämien- 
Einspeisesystemen für Ökostrom liegt in einer zu hoch ange- 
setzten Vergütung. Dies gilt insbesondere dann, wenn als 
Folge der Ausbau von ohnehin teuren Technologien deutlich 
schneller verläuft als geplant und volkswirtschaftlich sinnvoll. 
Prominentes Beispiel dafür ist die Photovoltaik in Deutschland in 
den Jahren 2009 bis 2012 (vgl. Kapitel 3.2.1).

Bei den günstigen Ökostromtechnologien führen dagegen 
weder ein schnellerer Ausbau noch möglicherweise etwas zu hohe  
Vergütungen zu relevanten Zusatzkosten. So wurden beispiels- 
weise in Deutschland im Jahr 2014 rund 2.250 MW Windenergie 
an Land mehr neu installiert, als es nach EEG 2014 vorgesehen 
war. Dies hat allerdings nur zu einer um knapp 0,09 Ct/kWh 
höheren EEG-Umlage geführt. Mit diesen Anlagen werden aber 
THG- und andere Emissionen und mit ihnen einhergehende 
Umweltschadenskosten reduziert, lokale Wertschöpfung 
generiert sowie Kosten für Energieimporte eingespart. 
Auch die absolute Höhe der Vergütung wirkt sich bei den ohnehin 
schon günstigen Technologien nur marginal auf die Preise aus. 
Wäre die Vergütung der im Jahr 2014 insgesamt neu installierten 
4.750 MW Windenergie an Land um 1 Ct/kWh bzw. um über 
zehn Prozent niedriger, läge die Entlastung der EEG-Umlage 
bei nur knapp 0,03 Ct/kWh (EnKliP 2016b: 38 f.). Damit würde 
ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Stromverbrauch von 
3.500 kWh nur um rund 1 Euro pro Jahr entlastet.

Die Ausbaugeschwindigkeit einer Ökostromtechnologie 
kann jedoch auch in Festpreis- und Prämien-Einspeisesystemen 
gesteuert werden. So ist die Zubaumenge von Offshore-Wind- 
energieanlagen in Deutschland bis 2020 auf Basis des Prämien- 
Einspeisesystems klar nach oben begrenzt, da nur diejenigen 
Anlagen einen Vergütungsanspruch haben, die über Netzan- 
schlusskapazitäten bzw. eine entsprechende Genehmigung 
verfügen (BMWi 2015b: 2). Die Ausbaugeschwindigkeit bei der 
Windenergie an Land ist stark davon abhängig, wie viele Flächen 
zur Verfügung gestellt werden. Darauf kann grundsätzlich 
von staatlicher Seite Einfluss genommen werden, so wie es in 
Deutschland die Bundesländer tun. Nicht zuletzt zeigt der „atmende 
Deckel“ bei Photovoltaikanlagen im deutschen EEG, dass die 
darin vorgesehene stärkere Absenkung der Vergütung bei einem 
schnellen Ausbau diesen wirksam bremsen kann (BMWi 2017a). 
Er hat dazu geführt, das der Zubau von rund 7.500 MW in den 
Jahren 2010 bis 2012 stufenweise deutlich sank, aber nicht 
vollständig zusammenbrach (BMWi 2016d: 12).

Es gibt ferner Möglichkeiten, die administrative Festlegung der 
Vergütungshöhe treffsicherer zu machen und damit das Risiko 
zu minimieren, zu hohe Vergütungen festzulegen. So könnten sich 
beispielsweise die einzelnen EU-Mitgliedstaaten oder die Europä- 
ische Kommission Kompetenzen aneignen, um die tatsächlichen 
aktuellen Stromgestehungskosten neuer Ökostromanlagen besser 
einschätzen zu können. Würde die gesamte Erfahrung aus der EU 
gesammelt und strukturiert ausgewertet, könnte dies eine große 
Hilfe für die nationalen Regierungen sein, eine angemessene 
Vergütung festzulegen und bei einer administrativen Festlegung 
unnötig hohe Vergütungen zu vermeiden.

Dabei könnte die EU praktische Erfahrungen aus den Mit- 
gliedstaaten und ihren Bundesländern und Kommunen aus- 
werten. So werden beispielsweise auf staatlichen Gebäuden 

* Hinweis: Die dünne schwarze Linie von 2014 bis 2021 zeigt den Trend zwischen 2014 und 2018 und 
dessen Fortsetzung bis 2021.

Quelle: Eigene Darstellung nach EnKliP 2016b, BNetzA 2017a, 2017c; BMJV 2016 ; BNetzA 
(15.08.2017). 

Abbildung 13
Entwicklung der EEG-Vergütungen für Windenergie an Land 
seit 2009
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Photovoltaikanlagen installiert und auf ehemaligen Militärflächen 
Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen gebaut. Lässt 
der Staat dies durch eigene Institutionen durchführen, könnte er 
Einsicht in die Kosten nehmen und diese bei der oben genannten 
systematischen Auswertung verwenden (Leuphana Universität 
Lüneburg/Nestle 2014: 110).

Kostenrisiken bei Ausschreibungssystemen

Im Vergleich zu Einspeisesystemen ist in Ausschreibungssystemen 
die Höhe der späteren Vergütung unklar, so lange ein Projekt 
noch keinen Zuschlag bekommen hat. Es ist noch nicht einmal 
klar, ob das Projekt überhaupt einen Zuschlag bekommt –  
und sich die Investitionen für die Planung des Projekts und die 
Teilnahme an der Ausschreibung refinanzieren. Daher führen 
Ausschreibungssysteme zu höheren Eigen- und Fremdkapital-
kosten, sodass die WACC höher sind als bei Einspeisesystemen. 
Das gilt vor allem für kleine und mittlere Anlagegrößen, bei 
sehr großen Anlagen nähern sich diese Kosten bei Festpreis- und  
Prämien-Einspeisesystemen und Ausschreibungssystemen an. 
Bei allen Projektgrößen sind die Transaktionskosten in einem Aus- 
schreibungssystem höher, da es zu längeren Projektentwicklungs-
zeiten und zu höheren -kosten führt (Grau 2014b: 25). Eine Kosten- 
senkung kann durch die Umstellung auf ein Ausschreibungssystem 
somit nur erreicht werden, wenn die genannten Mehrkosten 
durch zusätzliche Effizienzgewinne überkompensiert werden.

Darüber hinaus führen sowohl Ausschreibungssysteme als 
auch Quotenmodelle zu einer höheren Marktkonzentration. 
Denn die Risiken, die in ihnen inhärent sind, machen die Teilnahme 
für kleinere Investor_innen schwierig bis unmöglich. Darüber hinaus 
haben große Investor_innen aufgrund ihrer Erfahrung und Struktur 
Wettbewerbsvorteile gegenüber kleineren Akteuren. So verfügen 
große Unternehmen über eigene Abteilungen, die auf die Teil- 
nahme an Ausschreibungen spezialisiert sind (Grau 2014b; EnKliP 
2015b: 18). Eine solche Marktkonzentration kann zu einer geringe- 
ren Wettbewerbsintensität führen – und damit mittel- bis lang- 
fristig zu höheren Kosten. Nicht zuletzt können Ausschreibungen 
Innovationen einschränken, was ebenfalls mittel- bis langfristig zu 
höheren Kosten führen würde (Grau 2014b: 24). Die bisherigen 
Ausschreibungsrunden bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen sowie 
der Offshore- und Onshore-Windenergie scheinen in Deutschland 
dies zu bestätigen (BNetzA 2016b). So entfallen in der zweiten 
Ausschreibungsrunde für Windenergie an Land über zwei Drittel 
der Zuschlagsmenge auf nur einen Investor.8

Angesichts der durch die Klimakrise bedingten Notwendigkeit, 
die fossile Stromerzeugung möglichst schnell durch erneuerbare 
Energien abzulösen, kann ein weiteres Kostenrisiko im Ausschrei- 
bungssystem entstehen. Denn es kann die Situation eintreten, 
dass die Politik mehr Projekte ausschreiben möchte, als praktisch 
von der Industrie angeboten werden können, beispielsweise 
aufgrund eines zu geringen Flächenangebots (Hanke 2017). 
Ein Ausschreibungssystem kann aber nur dann zu angemessenen 
und niedrigen Vergütungen führen, wenn ausreichender 
Wettbewerb besteht (Gabriel 2014; BMWi 2015b: 2). Das be- 
deutet, dass in einem Ausschreibungssystem auch mittel- und 
langfristig deutlich mehr Leistung geboten werden muss, als 
ausgeschrieben wurde. Anders formuliert: Es muss bei jeder 
Ausschreibung und jeder Ausschreibungsrunde Teilnehmer_
innen geben, die nicht zum Zuge kommen. Will aber die Politik 
schneller ausbauen, als die Industrie Projekte anbieten kann, 

8 BNetzA a.a.O.

kann diese für die Kosteneffizienz elementare Voraussetzung 
nicht erfüllt werden. Die Tatsache, dass kleine Akteure wie 
Bürgerenergiegesellschaften alleine an einem Ausschreibungs- 
system nur sehr bedingt teilnehmen können, verschärft diese 
Problematik. Dies dürfte nur in enger Zusammenarbeit mit 
großen Partnern möglich sein. Darauf deutet beispielsweise 
die Pressemitteilung des großen Akteurs Enertrag zur ersten 
deutschen Ausschreibungsrunde für Windenergie an Land 
hin, in der ein Großteil der bezuschlagten Projekte als Bürger- 
energie angetreten sind (BMWi 2017b). Danach hat allein Enertrag 
rund 20 Prozent der insgesamt in dieser Runde bezuschlagten 
Bürgerenergieprojekte gewonnen (Enertrag 2017). Noch deutlicher 
wird dies in der zweiten Ausschreibung für Windenergie an Land 
deutlich. Hier hat ein Akteur zwei Drittel der bezuschlagten Leistung 
gewonnen.9 Dies kann nur ein großer Akteur sein.

Das Risiko, zu wenige Angebote zu erhalten, ist vor allem 
bei Ausschreibungen von Windenergie an Land und in dicht 
besiedelten Staaten relevant. So wurde in Deutschland zwischen 
2000 und 2015 eine Leistung von durchschnittlich rund 2.350 MW 
pro Jahr installiert. Nach EEG 2017 sollen in den kommenden 
Jahren 2.800 bzw. 2.900 MW pro Jahr ausgeschrieben werden 
(BMJV 2016: § 4 Abs. 1). Dies sind deutlich mehr als der 
langfristige durchschnittliche Zubau. Nur in den Jahren 2002, 
2014, 2015 und 2016 wurden Windenergieanlagen an Land 
mit einer Leistung von mehr als 2.900 MW in Deutschland 
neu ans Netz angeschlossen (BMWi 2016a). Die hohen 
Zubauzahlen seit 2014 sind dabei bedingt durch die in vielen 
Bundesländern sehr engagierte Politik zur Ausweisung von 
Vorrangflächen für Windenergieanlagen an Land nach dem 
Atomunglück in Fukushima und der darin begründeten 
Zustimmung zur Energiewende aller im Bundestag vertretenen 
Parteien. Dieses Engagement ist aber in vielen Bundesländern 
erlahmt und hat sich teilweise ins Gegenteil verkehrt. Ferner 
versuchen Investor_innen, vor der Umstellung auf ein Ausschrei- 
bungssystem noch möglichst viele Anlagen in Betrieb zu nehmen. 
Damit ist zumindest unsicher, ob nach der Umstellung auf ein 
Ausschreibungssystem tatsächlich mehr Angebote vorliegen 
als ausgeschrieben werden – und damit ein günstiger Preis 
erzielt werden kann (VCI 2016; Hanke 2017). 

Um einen zu hohen Preis zu vermeiden, werden bei der 
Umstellung auf Ausschreibungssysteme im EEG 2017 Höchst- 
preise festgelegt. Damit greift der Staat nicht nur durch die 
Festlegung der Ausbaumenge, sondern auch beim Preis in 
den Markt ein. Liegt dieser Höchstpreis zu niedrig, steigt die 
Gefahr, dass nicht genügend Angebote eingereicht werden, 
um das Ausbauziel zu erfüllen.

Kostenrisiken bei Quotensystemen

Ein Quotenmodell ist in der Regel ein technologieneutrales Instru- 
ment. Es zeichnet sich dadurch aus, dass sich ein einheitlicher Preis 
für die Zusatzerlöse für Ökostrom einstellt. Damit bestimmt die 
teuerste zu erzeugende Kilowattstunde Ökostrom, die benötigt wird,  
um die Quote zu erfüllen, den Preis für jede Kilowattstunde Öko- 
strom. Solange die Quote mit Technologien zu erfüllen ist, die ähn- 
liche Stromgestehungskosten aufweisen, kann dies zumindest kurz- 
fristig ein kosteneffizientes System darstellen. Werden aber mehrere, 
unterschiedlich teure Technologien benötigt, um die festgelegte 
Quote zu erfüllen, entstehen Mitnahmeeffekte und zusätzliche 
Kosten für die Verbraucher_innen (vgl. Kapitel 4.7.2).

9 vgl. BNetzA 15.08.2017 a.a.O.
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Kostenrisiken von Systemwechseln

Ein zentraler Faktor für niedrige Kosten ist die Investitionssicher- 
heit. Seitens der Politik kann diese erhöht werden, indem die 
politischen Rahmenbedingungen möglichst konstant sind und 
Änderungen langfristig absehbar erfolgen. In Deutschland war 
dies im Bereich der erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung 
für viele Jahre der Fall. Dies ist ein wichtiger Grund, warum 
die WACC für Ökostromanlagen in Deutschland im Vergleich 
zu allen anderen EU-Mitgliedstaaten am niedrigsten lagen (ISI 
et al. 2016: 1). Ein Wechsel der Finanzierungssystematik 
bedeutet aber zumindest kurzfristig immer eine Unsicherheit 
im Markt, was zwangsläufig zu steigenden Kapitalkosten führt. 
Dies macht den Ökostromausbau jedenfalls für den Übergangszeit- 
raum notwendigerweise teurer als notwendig (ISI et al. 2016: 52).

Für die Kosteneffizienz des Ökostromausbaus ist es somit 
sehr wichtig, dass eine kontinuierliche Politik verfolgt wird. Dies 
bezieht sich sowohl auf einen regelmäßigen Ausbau als auch 
auf eine verlässliche und kontinuierliche Gesetzgebung.

4.1.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE 
ÖKOSTROMFINANZIERUNG

Die Potenziale zur Steigerung der Kosteneffizienz des Ökostrom- 
ausbaus liegen insbesondere in der Wahl des Technologiemix.  
Dieser sollte so gewählt werden, dass möglichst viele günstige 
Kapazitäten ausgebaut werden und vergleichsweise wenige teure.  
Ist dies gewährleistet, ist der Einfluss des Finanzierungsinstruments 
auf die Kostenbelastung der Verbraucher_innen vergleichsweise 
gering (vgl. Kapitel 3.2.1). 

Darüber hinaus gibt es bezüglich der Kosten kein Instrument, 
das für alle Technologien, Mitgliedstaaten und politische 
Zielsetzungen gleichermaßen gut geeignet wäre. Ist ein 
möglichst schneller Ausbau beispielsweise der Windenergie 
an Land in einem Mitgliedstaat mit begrenzten Flächenpoten-
zialen politisch gewünscht, erscheint ein Instrument der Preis- 
steuerung sinnvoll. In einem Land mit großen Flächenpotenzialen, 
aber nur geringem Bedarf, könnte auch ein Instrument der 
Mengensteuerung sinnvoll sein. 

Unabhängig davon ist kein Instrument per se besser als ein 
anderes. So können bei einer Einspeiseregelung zu hohe Vergü- 
tungen festgelegt werden, was möglicherweise zu einem ungeplant 
hohen Ausbau und ggf. hohen Kosten führen kann. Genauso gibt 
es zahlreiche Beispiele, in denen die Ausbauziele nicht erreicht 
wurden. Das betrifft alle Instrumente, insbesondere aber Ausschrei- 
bungs- und Quotensysteme. Darüber hinaus können auch diese 
Systeme der Mengensteuerung bei falscher Ausgestaltung zu sehr 
hohen Vergütungen, Mitnahmeeffekten und unnötigen Kosten für 
die Verbraucher_innen führen. Entscheidend für die Erreichung 
gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Ziele ist in allen Fällen 
eine gute Ausgestaltung der jeweiligen Instrumente.

Eine Einschränkung der Instrumentenwahl ist somit aus 
Kostengründen nicht gerechtfertigt.

4.2 AUSBAUBEGRENZUNG UND KOSTEN

Es ist der Anspruch an die Politik, dass sie die Kontrolle behält. 
Das gilt umso mehr bei Entwicklungen, die sie selber anstößt. 
Im Falle der Finanzierung von Ökostromanlagen kann eine 
unzureichende Steuerung insbesondere zu hohen Kosten für 
die Verbraucher_innen führen. Daher ist es nachvollziehbar, 
dass beispielsweise in Deutschland insbesondere der un- 
erwartete sehr starke Ausbau der damals noch relativ teuren 
Photovoltaik in den Jahren 2009 bis 2012 zu einem Ruf nach 
einer stärkeren Steuerung des Ökostromausbaus geführt hat 
(BMWi 2015a: 12). Es wird befürchtet, dass bei einem unge- 
steuerten Ausbau zu hohe Kosten entstehen (vgl. Kapitel 3.2.1). 
Ferner wird eine Überlastung der Stromnetze und des Stromsys-
tems, werden Stromausfälle, kostspielige Redispatch-Maßnah-
men10 und Abregelungen vor allem bei der Windenergie 
befürchtet.

4.2.1 DIE ANALYSE

Kosteneinsparung durch Begrenzung des 
Ökostromausbaus?

Entscheidend für eine hohe Kosteneffizienz ist die Auswahl 
der auszubauenden Ökostromtechnologien. Am Beispiel der 
Ökostromfinanzierung in Deutschland lässt sich das verdeut- 
lichen. Der sehr schnelle Zubau der Photovoltaik um das Jahr 
2010 hat in Deutschland, als die EEG-Vergütungen mit bis zu 
43 Ct/kWh noch sehr hoch waren, zu hohen Zusatzkosten für 
die Verbraucher_innen geführt. Dies gilt auch, obwohl diese 
Vergütungen im internationalen Vergleich niedrig waren (ISI/
Energy Economics Group 2010: 28). Allein der Photovoltaik-
zubau der Jahre 2009 bis 2012 macht heute rund 1,4 Ct/kWh 
der EEG-Umlage aus, erzeugt aber nur gut vier Prozent des 
deutschen Stromverbrauchs (EnKliP 2016b: 38 f.). 

Einen sprunghaften Anstieg des Photovoltaikausbaus gab 
es damals in mehreren EU-Mitgliedstaaten, beispielsweise auch 
in Italien. Allein in den Jahren 2011 und 2012 wurden in der 
gesamten EU Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von ins- 
gesamt über 40.000 MW neu installiert – das entsprach mehr 
als einer Verdopplung der bis dahin insgesamt installierten 
Leistung (BMWi 2015a: 44; 2016d: 39, 43). Entsprechend ist 
in Deutschland, Italien und einigen anderen Staaten der EU der 
Strompreisbestandteil „Abgaben und Steuern“ bei Haushalten 
und Industrie relativ stark gestiegen. Gleichzeitig sind teilweise 
die Preisbestandteile für die Stromnetze und die konventionelle 
Stromerzeugung gesunken (COM 2014d). Vor diesem Hintergrund 
sollte darauf geachtet werden, dass die Ausbaugeschwindigkeit 
bei den heute noch relativ teuren Technologien wirksam kon- 
trolliert wird. Dabei handelt es sich insbesondere um Geothermie, 
Biomasse auf Basis von Anbaubiomasse und Gülle sowie – in 
einigen Regionen – Offshore-Windenergie.

10 Beim Stromhandel in Deutschland wie in der EU wird unterstellt, dass der 
Strom von den Erzeugungsanlagen zum/zur Verbraucher_in transportiert werden  
kann. Dies ist allerdings technisch nicht immer möglich, da die notwendigen Strom- 
netzkapazitäten fehlen. Ist dies der Fall, sind Redispatch-Maßnahmen notwendig. 
Dabei werden Kraftwerke vor dem Netzengpass runter- und Kraftwerke nach dem 
Engpass hochgefahren. Die Betreiber der entsprechenden Kraftwerke werden ent-
schädigt, die Kosten über die Netzentgelte überwälzt. Bei starker Einspeisung von 
Strom aus erneuerbaren Energien finden Redispatch-Maßnahmen häufiger statt 
(BMWi 2015b: 83).
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Relevant sind heute allerdings vor allem Windenergie an Land und 
Photovoltaik. Sie gehören inzwischen zu den kostengünstigen Tech- 
nologien. Werden sie schnell ausgebaut, kann dies keine Kosten- 
dynamik mehr verursachen, die mit den Kostensteigerungen in den  
Jahren um 2010 zu vergleichen wäre (vgl. Kapitel 3.2.1). Unter der 
Annahme, dass die Vergütungen für diese Technologien auch 
in anderen EU-Mitgliedstaaten nicht bedeutend höher sein 
müssen als in Deutschland, gilt diese Aussage EU-weit. 

Die Stromnetz- und Stromsystemfrage

Für den Umbau des Stromsystems hin zu immer höheren Anteilen 
der erneuerbaren Energien, insbesondere der fluktuierenden 
Wind- und Sonnenenergie, muss das Stromnetz angepasst 
werden. Das verursacht Kosten. Denn die Ökostromanlagen 
sind einerseits meist dezentraler als die konventionellen Kraft- 
werke, andererseits stehen Windenergieanlagen meist außerhalb 
der Siedlungs- und Industriegebiete. Bei der Offshore-Windenergie 
wird der Strom weit entfernt von den Verbrauchsschwerpunkten 
erzeugt. Nicht zuletzt muss das Stromsystem die teilweise sehr 
schnelle und nicht vollständig vorhersehbare Zu- oder Abnahme 
der Einspeisung aus den fluktuierenden erneuerbaren Energien 
ausgleichen (vgl. Kapitel 3.2.2). Einen nicht unerheblichen Netz- 
ausbau verursacht aber auch die Umsetzung des EU-Binnenmark-
tes, nach der vom Prinzip her alle Bürger_innen der EU frei wählen 
dürfen, aus welchem Kraftwerk in der EU sie Strom beziehen 
wollen. Auch dies führt zu einem erheblichen Investitionsbedarf in 
das Stromnetz und zu zusätzlichen Kosten. Insofern sind nicht 
alle anfallenden Netzausbaukosten auch Kosten der Energiewende.

In Deutschland mussten aufgrund des schnellen Ökostrom- 
ausbaus zudem Ökostromanlagen häufiger abgeregelt werden 
und auch Redispatch-Maßnahmen – die sogenannten Netznot- 
maßnahmen – nahmen deutlich zu. Die damit einhergehenden 
Entschädigungszahlungen stiegen folglich bis 2015 stark an (BNetz 
A/BKartA 2014: 17, 2015: 100; BNetzA 2016a: 7). Dies wurde in 
der politischen Debatte als eine Begründung dafür verwendet, den 
Ökostromausbau zu begrenzen, vor allem in den Gebieten, in denen 
besonders starke Netzengpässe bestehen. Allerdings sind die Kosten 
begrenzt, wenn sie verursachergerecht auf alle Stromkund_innen 
umgelegt werden. Sie betragen dann knapp 0,2 Ct/kWh bzw. rund 
50 Cent pro Monat für einen durchschnittlichen Haushalt. 

Vor allem sind die abgeregelte Strommenge und die in 
Deutschland dadurch entstandenen Kosten im Jahr 2016 
gegenüber dem Vorjahr wieder spürbar gesunken – um rund 
ein Drittel (BNetzA 2017d: 10). Grund für die gestoppte Kosten- 
steigerung sind u. a. die Optimierung und der Ausbau des 
Stromnetzes. So sind die Investitionen der Übertragungsnetz-
betreiber in die Netzinfrastruktur in Deutschland von 2009 
bis 2016 (Planwert) um etwa das Viereinhalbfache gestiegen. 
Einige Bundesländer mit besonderen Netzproblemen treiben 
den Netzausbau erfolgreich voran (BNetzA/BKartA 2016: 90, 2015: 
114; BWE 2016; MELUR 2015; Agora Energiewende 2016: 41).

Netznotmaßnahmen, wie sie derzeit in Deutschland durch- 
geführt werden, erscheinen in diesem Umfang insbesondere 
deswegen verkraftbar, weil die entsprechenden Anlagen in 
den meisten Stunden des Jahres klima- und umweltfreundlichen 
Strom erzeugen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. Ferner steht 
ein Großteil der in Deutschland abgeregelten Windenergie-
anlagen im Norden, wo sehr gute Windverhältnisse herrschen. Sie 

haben daher trotz der Abregelungen meist höhere Volllaststunden 
als Anlagen in der Mitte oder im Süden Deutschlands und damit trotz 
der Abregelungen keine höheren Stromgestehungskosten. 
Insgesamt stellt eine von der Agora Energiewende in Auftrag 
gegebene Studie fest, dass „ein um wenige Jahre verzögerter Bau 
der Trassen des Bundesbedarfsplangesetzes nicht kritisch“ sei. 
„Der weitere Ausbau der erneuerbaren muss auf diese Trassen 
nicht warten“ (Consentec/IWES 2013: 1). Die Situation in 
Deutschland zeigt damit nicht, dass der Ökostrom- 
ausbau wegen Netzengpässen verlangsamt werden müsste.
Vielmehr wäre dies mit Risiken verbunden. Dann wäre nämlich zu 
befürchten, dass Maßnahmen zur Netzoptimierung und zum 
Netzausbau nicht mit dem gleichen politischen Engagement 
vorangetrieben würden. Denn der Druck der Netznotmaßnahmen 
und der entstehenden Kosten zwingt die Politik zum Handeln. Eine 
Ausbaubegrenzung könnte daher dazu führen, dass weder der 
Ökostromausbau noch der Ausbau von neuen Stromleitungen 
in der notwendigen Geschwindigkeit umgesetzt würde. Vor diesem 
Hintergrund könnte eine Regelung, nach der der Ökostromausbau 
erst dann erfolgen darf, wenn die Netzkapazitäten vorhanden sind, 
ferner missbraucht werden. Denn mit ihr könnte allein durch die 
Verzögerung oder Verhinderung von Netzausbaumaßnahmen 
auch der Ökostromausbau zumindest gebremst werden. 

Schließlich sind die erneuerbaren Energien und die Netze 
nicht die einzigen Faktoren, die Einfluss auf die Netznotmaß-
nahmen haben. So werden Ökostromanlagen auch deswegen 
abgeregelt, weil die vorhandenen Netze mit Strom aus 
konventionellen Kraftwerken belegt sind. In solchen Fällen 
könnten Atom- und Kohlekraftwerke ihre Leistung stärker als 
bislang reduzieren – oder ganz vom Netz gehen. Zumindest 
wenn entsprechende Kraftwerke in Regionen stehen, in 
denen ein Netzproblem besteht, könnte ihre Flexibilisierung 
bzw. ihre Abschaltung zu einer Senkung der entsprechenden 
Kosten führen. In Deutschland betrifft dies beispielsweise die 
auf dem Weg vom nördlichen Schleswig-Holstein nach Süden 
liegenden Großkraftwerke Moorburg und Brokdorf – ein 
Kohle- und ein Atomkraftwerk mit elektrischen Leistungen von 
rund 1.650 bzw. 1.480 MW. Speisen solche Kraftwerke 
weniger Strom ein, könnte mehr Ökostrom durch die 
bestehenden Netze geleitet und müssten weniger 
Ökostromanlagen abgeregelt werden (Energy Brainpool 
2016). Dies wäre volkswirtschaftlich hoch- 
effizient. Denn dann würden Brennstoffverbrauch, CO

2
- und 

traditionelle Abgasemissionen bzw. die Produktion von Atom- 
müll eingespart. Die stattdessen einspeisenden Wind- oder 
Photovoltaikanlagen verursachen weder Brennstoffkosten 
noch Emissionen und haben Grenzkosten nahe null.

Wenn trotz der Reduzierung der Einspeiseleistung konventio- 
neller Kraftwerke noch immer Netzengpässe vorhanden sind, 
sollten Optionen gesucht werden, wie der Ökostrom sinnvoll 
vor Ort genutzt werden kann. Möglich sind ein verstärktes 
Lastmanagement, die Speicherung des Stroms und der Einstieg 
in die Sektorkopplung. So kann in Netzengpassregionen mit 
hoher Ökostromproduktion dieser in die Elektrifizierung des 
Verkehrs- und des Wärme-/Kältesektors geleitet werden. Dies 
würde die THG-Emissionen in diesen Sektoren und deren 
Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas reduzieren. Angesichts 
dieser Alternativen zur Abregelung von Ökostromanlagen ist 
es fraglich, ob eine Ausbaubegrenzung bei Netzengpässen 
die volkswirtschaftlich effizienteste Maßnahme ist.
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4.2.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE 
ÖKOSTROMFINANZIERUNG

Anspruch an die Politik ist es, die ökonomischen Wirkungen der 
eigenen Politik – wie beispielsweise die Kosten der Energiewende –  
kontrollieren zu können. Ebenso muss es Anspruch der Politik 
sein, die Erdüberhitzung zu kontrollieren und zu begrenzen und 
entstandene und mögliche zukünftige Arbeitsplätze in Zukunfts- 
technologien wie den erneuerbaren Energien zu sichern.
Der Klimaschutz wird dabei eine dauerhafte und hoch an- 
spruchsvolle Herausforderung bleiben. Die Gefahren von zu 
hohen Kosten durch einen vermeintlich zu schnellen Ökostrom- 
ausbau sind dagegen deutlich gesunken. Denn Strom aus 
neuen Photovoltaikanlagen – ebenso wie aus Windenergie-
anlagen an Land – ist heute kaum teurer als Strom aus neuen 
konventionellen Anlagen. Angesichts der Notwendigkeit, 
zumindest die besonders klimaschädlichen fossilen Kraftwerke 
möglichst bald durch klimafreundlichere Anlagen zu ersetzen, 
führt auch ein schneller Ausbau der bereits heute kostengünstigen 
Ökostromanlagen somit kaum zu Zusatzkosten. Gleiches gilt 
inzwischen in einigen Mitgliedstaaten der EU auch für die  
Offshore-Windenergie (vgl. Kapitel 3.2.1). Den Ausbau dieser 
Technologien strikt zu begrenzen, solange ein Großteil des 
europäischen Stromverbrauchs noch mit Kohlekraftwerken 
erzeugt wird, erscheint angesichts der Klimakrise und des 
Pariser Klimaabkommens nicht gerechtfertigt. Damit sind die 
Kosten bei den bereits günstigen Ökostromtechnologien kein 
Grund für eine Umstellung von einer Preis- auf eine Mengen- 
steuerung. Die Klimakrise dagegen kann als Argument 
gelten, Instrumente zu wählen, bei denen ein schnellerer als 
von der Politik definierter Ausbau möglich ist. Darunter fällt 
nur die Preissteuerung.

Auch die Netzproblematik kann nicht als Grund für eine Be- 
grenzung des Ökostromausbaus herangezogen werden. Eine teil- 
weise geforderte Grundregel „Netzausbau vor Ökostromausbau“ 
würde die Erreichung des Ziels einer umweltverträglichen Strom- 
versorgung erschweren, aber kaum relevante Vorteile bei anderen 
energiepolitischen Zielen bieten. Darüber hinaus bestehen andere 
Möglichkeiten, Strom sinnvoll zu verwenden, der aktuell nicht ver- 
braucht und transportiert werden kann. Dazu gehören beispiels- 
weise die lokale Nutzung im Wärme- und Kältebereich oder im 
Verkehrsbereich, die Stromspeicherung und die Herstellung von 
Wasserstoff oder synthetischem Methan. Es erscheint fraglich, ob 
bei Netzengpässen die Begrenzung des Ökostromausbaus volks- 
wirtschaftlich die effizienteste Maßnahme ist.

Bei heute noch relativ teuren Ökostromtechnologien kann 
eine Begrenzung des Ausbaus dagegen derzeit noch sinnvoll 
sein. Dazu gehören beispielsweise bislang in den meisten 
Gebieten der EU die Geothermie oder mit Anbaubiomasse 
betriebene Biogasanlagen. Teilweise bestehen bei diesen 
Technologien Möglichkeiten, ihren Ausbau auch in einem 
Festpreis- und Prämien-Einspeisesystem zu begrenzen. Dies 
wird in Deutschland mit der Offshore-Windenergie umgesetzt, 
die bislang noch recht kostenaufwendig war. Soweit für die 
heute noch teureren Technologien solche Optionen nicht 
bestehen, erscheint ein Instrument der Mengensteuerung 
zweckmäßig, wie beispielsweise das Ausschreibungssystem. 

4.3 WETTBEWERB

Wettbewerb steigert die Kosteneffizienz und sorgt für Inno- 
vationen. Er ist Grundlage für das Erfolgsmodell Marktwirtschaft. 
Insbesondere vor diesem Hintergrund wird die Forderung 
nach mehr Wettbewerb beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien im Strombereich gestellt (COM 2013: 5).

4.3.1 DIE ANALYSE

Wettbewerb kann im Stromsektor in sehr verschiedenen Be- 
reichen stattfinden. Der Wettbewerb zwischen Anlagenherstellern, 
Anlagenbetreibern und Projektierern ist für die Kosteneffizienz und 
Innovationen bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien 
zentral. Genau dieser Wettbewerb wurde durch den starken und 
insbesondere seit 2004 deutlich dynamischeren Ökostromausbau 
in der EU massiv angereizt. Zu diesem dynamischen Ökostromaus-
bau wiederum hat seit 2001 die EERL maßgeblich beigetragen 
(BMWi 2015a: 38). Dadurch wurde nicht nur in der Europäischen 
Union, sondern global von privater Seite in Bau, Entwicklung und 
Erforschung von Ökostromanlagen investiert. Entsprechend 
wurden Ökostromanlagen deutlich effizienter und effektiver und 
auch die Projektierung von Ökostromprojekten wurde immer 
professioneller und kostengünstiger. 

Dies hat zu einer massiven Kostensenkung und zu einer deut- 
lichen Verbesserung der Qualität von Ökostromanlagen geführt. 
So sind die Kosten von Solarmodulen zwischen 2000 und 
2013 um 76 Prozent gesunken (DGS/BSW-Solar 2015). Ent- 
sprechend konnten in der gesamten EU die Vergütungen für 
Strom aus Photovoltaikanlagen massiv gesenkt werden. In 
Deutschland sanken sie zwischen 2004 und 2015 um rund 80 
Prozent (BMJV 2006: § 11, 2014: § 51). Eine ebenfalls beein- 
druckende technologische Entwicklung hat bei Windenergie-
anlagen stattgefunden. So erzeugt eine moderne Wind- 
energieanlage heute etwa neun Mal so viel Strom wie eine 
durchschnittliche Anlage Mitte der 1990er Jahre (BWE 2015: 12). 
Für diesen Erfolg war entscheidend, dass große Märkte mit 
intensivem globalen Wettbewerb für die verschiedenen 
Technologien entstanden sind. 

Mit welchen Instrumenten dies geschah, mag auf den ersten  
Blick zweitrangig sein – entscheidend war, dass der Markt an 
Größe zunahm. Faktisch waren es in der EU überwiegend Fest- 
preis- und Prämien-Einspeisesysteme, die diesen Markt ge- 
schaffen haben (vgl. Kapitel 3.1.2). Diese haben bezüglich der 
Wettbewerbsintensität u. a. den Vorteil, dass in ihnen aufgrund  
der geringeren Risiken kleine Akteure gute Wettbewerbs- 
chancen haben. Von diesen wurde und wird ein Großteil des 
Wachstums getragen und ein Großteil der Innovationen 
umgesetzt. Damit sind Einspeisesysteme für die Schaffung 
einer großen Wettbewerbsintensität bei Anlagenherstellern 
und Projektierern besonderes geeignet.

Ein anderer Bereich, in dem im Stromsektor Wettbewerb 
stattfinden könnte, ist der zwischen den verschiedenen Öko- 
stromtechnologien. Dieser wäre relevant, wenn es politisch 
oder aufgrund des Stromsystems keine Rolle spielen würde, 
welche Technologie ausgebaut wird. Allerdings ist es für die 
Stromversorgungssicherheit sinnvoll, ein Stromsystem beispiels- 
weise nicht ausschließlich oder überwiegend auf Photovoltaik- 
anlagen zu stützen. Denn dies würde enorme Speicherkapazitäten 
erfordern. Vielmehr ist ein Mix verschiedener Technologien 
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wie Wind-, Solar- und Bioenergie systemtechnisch sinnvoll. 
Nur mit einem solchen Mix kann Versorgungssicherheit kosten- 
günstig gewährleistet werden. Auf den ersten Blick, d. h. bei 
alleiniger Betrachtung der Stromgestehungskosten der Anlagen, 
kann es sinnvoll erscheinen, auf nur eine Technologie zu 
setzen – nämlich die mit den geringsten Stromgestehungs-
kosten. Werden aber alle volkswirtschaftlich relevanten 
Aspekte einbezogen, wie beispielsweise Versorgungssicherheit, 
Energieeffizienz (da die Stromspeicherung immer mit Verlusten 
verbunden ist), Bedarf an Stromnetzen etc., dürfte der optimale 
Strommix anders aussehen. 

Ferner reichen die realistisch erschließbaren Potenziale 
einer einzelnen Technologie aus heutiger Sicht nicht aus, um 
eine in großem Umfang auf erneuerbaren Energien basierende 
Stromversorgung zu verwirklichen. Daher hat die Politik die 
Herausforderung, den Ökostromausbau so zu organisieren, 
dass nicht nur auf eine Technologie gesetzt wird.

Ein weiterer Bereich wäre der Wettbewerb der Ökostrom- 
technologien mit konventionellen Kraftwerken. Auch dieser 
ist angesichts der politischen Zielsetzung der EU entbehrlich. Denn 
die klaren Ziele zur Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien 
an der Energieversorgung und zur Senkung der THG-Emissionen 
machen einen Zubau weiterer Ökostromanlagen auf kurze, mittlere  
und lange Sicht zwingend notwendig. Dies ist unabhängig davon, 
ob – und in welchem Markt – ein Wettbewerb zwischen konven- 
tionellen und erneuerbaren Kraftwerken stattfinden und welche 
Technologie dabei besser abschneiden würde. Sollten es die 
konventionellen Energien sein, müssten – um die politischen 
Energie- und Klimaziele zu erreichen – dennoch neue Ökostrom- 
anlagen gebaut werden (BDEW 2013: 28).

4.3.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE 
ÖKOSTROMFINANZIERUNG

Wettbewerb ist die Grundlage unserer Marktwirtschaft und 
sorgt für günstige Preise, gute Qualität und Innovationen. 
Allerdings gibt es Bereiche, in denen die Politik wirtschaftliche 
Entwicklungen vorgibt. Sie tut das gerade dann, wenn diese 
aus politischer Sicht notwendig sind, aber nicht durch den 
Wettbewerb ausreichend angetrieben werden. Ein Beispiel 
dafür ist die gesellschaftlich deutlich unterstützte politische 
Entscheidung, den Anteil der erneuerbaren Energien deutlich, 
stetig und dauerhaft zu steigern. Als Folge dessen ist ein 
Wettbewerb zwischen Ökostromanlagen und konventionellen 
Kraftwerken auf absehbare Zeit verzichtbar. Der Markt tritt in dieser 
Situation hinter die politische Entscheidung zurück. Das trifft grund- 
sätzlich auch auf den Wettbewerb zwischen den einzelnen Öko- 
stromtechnologien zu. Denn die Erreichung der energie- und 
klimapolitischen Ziele benötigt mittel- bis langfristig dauerhaft 
mehrere Ökostromtechnologien, auch wenn derzeit möglicher- 
weise nur eine Technologie den Wettbewerb gewinnen würde.

Während es aufgrund der spezifischen Finanzierung von 
Ökostromanlagen in den Mitgliedstaaten der EU – beispiels-
weise dem EEG in Deutschland – einen Wettbewerb zwischen 
Ökostomanlagen und konventionellen Kraftwerken nicht gab, 
entstand in den letzten 15 Jahren innerhalb des Bereichs der 
erneuerbaren Energien ein intensiver globaler Wettbewerb. 
Die in diesem Bereich erzeugte sehr intensive globale Konkurrenz 
von Anlagenherstellern und Projektierern war und ist für die 
Umsetzung der Energie- und Klimaziele der EU extrem hilfreich, 

da sie zu Kostensenkungen, Qualitätsverbesserungen und 
Effizienzsteigerungen aller Ökostromtechnologien geführt hat 
und weiterhin führt. Der Wettbewerb wurde durch die 
politischen Zielsetzungen im Energie- und Klimaschutzbereich, 
die EERL und die nationalen Regelungen zur Finanzierung von 
Ökostromtechnologien initiiert und ermöglicht. Den mit 
Abstand wichtigsten Beitrag dazu haben Instrumente der 
Preissteuerung geleistet, konkret Einspeisesysteme. Dies liegt 
sowohl an den besseren Erfolgen der Preisregelungen bei der 
Vergrößerung des Marktes als auch daran, dass in diesen 
Systemen die Investitionsrisiken vergleichsweise niedrig und 
damit die Chancen kleiner und innovationsfreudiger Akteure 
besonders gut sind.

Damit ist die Frage des Wettbewerbs kein belastbares 
Argument dafür, Preisinstrumente für die Finanzierung von 
Ökostromanlagen auszuschließen. Der Zwang zu Ausschreibungs-
systemen birgt dagegen die Gefahr eines starken Rückgangs 
des Ökostromausbaus, was die Wettbewerbsintensität bei 
Anlagenherstellern und Projektierern senken könnte. Dies 
hätte negative Folgen für die Kostenentwicklung, die Wett- 
bewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und den Erhalt 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

4.4 MARKTINTEGRATION

Erhalten Windenergie- und Photovoltaikanlagen auf Grundlage 
eines Einspeise- oder Ausschreibungssystems eine Einspeise- 
vergütung, wird häufig unterstellt, dass sie nicht in den Strom- 
markt integriert seien. Die Betreiber hätten keine Anreize, 
ihren Strom entsprechend den Anforderungen des Marktes und 
der Systemintegration einzuspeisen. Daher wird häufig eine 
stärkere Integration in den Strommarkt gefordert (COM 2008: 3).

4.4.1 DIE ANALYSE

Es sollte zwischen den unterschiedlichen Anforderungen, die 
das Stromsystem stellt, unterschieden werden. So sollen Strom- 
erzeugungsanlagen Systemdienstleistungen erbringen. Dies 
sind beispielsweise Frequenz- und Spannungshaltung, Blind- 
stromeinspeisung oder Schwarzstartfähigkeit. Es wird ferner 
verlangt, dass Stromerzeugungsanlagen so ausgelegt und 
betrieben werden, dass sie dann viel Strom einspeisen, wenn 
ein hoher Strombedarf vorliegt. Besteht aktuell kein Bedarf 
an weiteren Strommengen, beispielsweise bei negativen Strom- 
preisen, soll keine Einspeisung erfolgen. Ferner soll von den 
Betreibern von Ökostromanlagen die Verantwortung dafür 
übernommen werden, verlässlich abzuschätzen und anzugeben, 
wann wie viel Strom eingespeist wird, und im Falle einer Fehl- 
prognose Ausgleichsstrom vorzuhalten. Auf diese unterschied- 
lichen Aspekte wird im Folgenden eingegangen.

Systemdienstleistungen

Die Erbringung von Systemdienstleistungen kann von Öko- 
stromanlagen im Rahmen aller Finanzierungsinstrumente 
verlangt werden. So müssen Windenergieanlagen an Land 
und teilweise Photovoltaikanlagen im deutschen Festpreis- und 
Prämien-Einspeisesystem seit dem EEG 2008 für die Spannungs- 
und Frequenzhaltung sorgen, Blindstrom bereitstellen und in 
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der Lage sein, im Falle eines Stromausfalls den Wiederaufbau 
der Versorgung zu unterstützen. Ferner bekamen die Netz- 
betreiber die Möglichkeit, EEG-Anlagen zum Schutz der Strom- 
versorgungssicherheit abzuregeln. Dafür wurden sie ab einer 
Leistung von mehr als 100 Kilowatt (kW) verpflichtet, die tech- 
nischen Voraussetzungen für eine Fernsteuerung vorzuhalten 
(Deutsche WindGuard/BioConsult 2011: 30). Mit dieser 
Regelung innerhalb des Einspeisesystems wurden wichtige 
Anforderungen der Systemintegration und der Stromversor-
gungssicherheit erfüllt. 

Systemdienliche Auslegung und systemdienlicher Betrieb

Erhalten Anlagen eine Festvergütung, haben die Betreiber 
tatsächlich keinerlei Anreiz für systemdienliche Auslegung 
und Betrieb. Anders ist das, wenn nicht eine Festvergütung, 
sondern eine Prämie vergütet wird und der Strom seitens der 
Anlagenbetreiber eigenständig oder von einem Dritten ver- 
marktet werden muss. Sie sind dann den kurzfristig schwankenden 
Preisen am Markt ausgesetzt und haben einen entsprechenden 
Anreiz, ihre Einspeisung bzw. ihre Auslegung daran zu orientieren. 
Dies ist unabhängig davon, ob es sich um eine gleitende oder 
eine fixe Prämie handelt (EnKliP 2015c).

In vielen EU-Mitgliedstaaten wird heute ein solches Prämien- 
system verwendet (vgl. Kapitel 3.1.2, Tabelle 1 und Abbildung 1). 
Anlagenbetreiber, die ein Prämiensystem nutzen, müssen ihren 
Strom selber vermarkten, verlässlich abschätzen und angeben, 
wann sie wie viel Strom einspeisen werden. Im Falle einer 
Fehlprognose müssen sie Ausgleichsstrom vorhalten. Damit 
führen Prämiensysteme zu einer starken Integration von Öko- 
stromanlagen in den Strommarkt (COM 2008: 12). In Deutsch- 
land wurde dieses System im Jahr 2012 optional eingeführt. 
Seit 2014 ist diese Direktvermarktung für Neuanlagen grund- 
sätzlich verpflichtend, die einstige Festvergütung ist damit für 
Neuanlagen praktisch abgeschafft.11

Eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes kommt 
zum Ergebnis, dass die gleitende Marktprämie tatsächlich 
Anreize für eine bedarfsgerechte Auslegung und zur Vermeidung 
des Weiterbetriebs bei negativen Strompreisen setzt. Mögliche 
Weiterentwicklungen sollen daher in diesem Rahmen erfolgen 
(UBA 2015: 123). Die Einführung der Marktprämie dürfte 
beispielsweise dazu beigetragen haben, dass Photovoltaikan-
lagen heute immer weniger strikt nach Süden ausgerichtet 
werden, sondern teilweise nach Osten und Westen. Da so auf 
der gleichen Fläche mehr Module installiert werden können, 
erhöht diese Anlagenauslegung den Stromertrag insgesamt. 
Dies gilt insbesondere in den Morgen- und Abendstunden, in 
denen die durchschnittlichen Erlöse höher sind als zur Mittagszeit. 
Gleichzeitig wird die mittägliche Spitze der Photovoltaik-Strom- 
einspeisung kleiner, was die Netzintegration deutlich ver- 
einfacht (e21 2015: 4).

Unabhängig von der Umstellung auf das Marktprämien-
system im EEG sind insbesondere Windenergieanlagen in den 
letzten zehn Jahren bezüglich ihrer Systemdienlichkeit deutlich besser 
geworden. Schon zu Zeiten vor Einführung des Prämiensystems 

11 Bereits Mitte 2014 wurden in Deutschland alle Offshore-Windenergieanlagen, 
knapp 90 Prozent aller Windenergieanlagen an Land, knapp 70 Prozent aller 
Biomasseanlagen und gut 15 Prozent der installierten Leistung der Photovoltaik- 
anlagen über das Marktprämienmodell direkt vermarktet (IWES et al. 2014: 4).

wurden immer höhere Windenergieanlagen mit immer größeren 
Rotordurchmessern gebaut, während im Vergleich zu den tech- 
nischen Möglichkeiten der Anstieg der Leistung der Anlagen 
gering blieb. So hat sich das Verhältnis zwischen Generatorleistung 
und überstrichener Rotorfläche12 zwischen 1996 und 2011 in 
Deutschland durchschnittlich kaum geändert, während die 
Nabenhöhe kontinuierlich stieg. Seit 2011 ist dieses Verhältnis 
sogar gesunken – bei weiter steigenden Nabenhöhen (Deutsche 
WindGuard 2015: 7 f., 2017: 3). Diese Entwicklungen tragen 
maßgeblich dazu bei, dass die Volllaststunden neuer Windenergie- 
anlagen steigen – was die Schwankungen bei der Stromein- 
speisung reduziert und im Sinne der Systemintegration ist. 

Allerdings ist das Potenzial einer Marktintegration, die 
Fluktuation der Einspeisung von Wind- und Sonnenstrom noch 
weiter zu reduzieren, stark begrenzt. Windenergieanlagen 
können keinen Strom erzeugen, wenn kein Wind weht. Solar- 
anlagen werden nachts nie Strom erzeugen. Entsprechend 
sind in einem stark auf erneuerbare Energien ausgerichteten 
Stromsystem die Flexibilitätsoptionen sehr wichtig, wie 
beispielsweise Lastmanagement, Biogasanlagen, Gasturbinen, 
Speicher etc. Dabei hatten unterschiedliche Kraftwerke schon 
immer unterschiedliche Aufgaben. Vor der Energiewende und 
dem starken Wachstum der erneuerbaren Energien waren vor 
allem Erdgas- und Pumpwasserkraftwerke dafür zuständig, 
die Stromproduktion an den kurzfristig schwankenden 
Stromverbrauch anzupassen. Atomkraft-, Steinkohle-, Wasser-
kraft- und Kraft-Wärme-Kopplungs-Kraftwerke lieferten 
dagegen die sogenannte Grundlast – die Last, die praktisch 
ständig benötigt wurde. Grundlastkraftwerke mussten daher 
ihre Stromerzeugung kaum steuern und dem Strombedarf an- 
passen –, viele waren darauf auch nicht ausgelegt. Sie erzeugten 
Strom zu niedrigen betriebswirtschaftlichen Kosten, aber zu- 
lasten der Umwelt. Zwar sind die meisten konventionellen 
Kraftwerke inzwischen deutlich flexibler als noch vor wenigen 
Jahren. Eine Reduktion der Stromerzeugung auf null ist allerdings 
bei vielen Kraftwerken auch heute nur für längere Zeiträume 
möglich (Lambertz et al. 2012).

Mit einem hohen und steigenden Anteil von Wind- und Photo- 
voltaikanlagen sinkt der Bedarf an traditionellen Grundlastkraft-
werken. Je häufiger die Stromeinspeisung dieser Ökostromanlagen 
für einzelne oder mehrere Stunden in den Bereich des gesamten 
Stromverbrauchs kommt, desto mehr werden unflexible Grundlast- 
kraftwerke zu einem Problem für die Stromversorgungssicher-
heit. Daher muss bei einem weiter wachsenden Ökostromanteil 
vor allem der konventionelle Kraftwerkspark weiter flexibilisiert 
und müssen neue Flexibilitätsoptionen angereizt werden. Im 
zukünftigen klimafreundlichen Kraftwerkspark erzeugen Wind-  
und Photovoltaikanlagen den kostengünstigen Strom – und 
ersetzen damit die traditionellen Grundlastkraftwerke. Die 
Flexibilitätsoptionen müssen dann nicht mehr nur den schwan- 
kenden Stromverbrauch, sondern auch die schwankende 
Stromeinspeisung durch fluktuierende Ökostromtechnologien 
ausgleichen.

Bei der Forderung nach einer stärkeren Marktintegration 
sollte also beachtet werden, dass die Potenziale zur bedarfsge- 
rechten Auslegung und zum bedarfsgerechten Betrieb von Wind-  
und Solaranlagen stark begrenzt sind. Flexibilitätsoptionen können 

12 Die „überstrichene Rotorfläche“ entspricht der Fläche, die von den Flügeln 
einer Windenergieanlage während ihrer Drehung überstrichen wird.
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hier den Ausgleich schaffen. Dafür steht eine Reihe politischer 
Instrumente zur Verfügung, beispielsweise die Anpassung 
der Netzentgelte, der Regelenergiemärkte und des Bilanzkreis- und 
Ausgleichsenergiesystems (UBA 2015: 136). Ferner würde die Ver- 
stärkung der kurzfristigen Strompreisschwankungen die Flexibilität 
konventioneller Kraftwerke anreizen. Dies könnte durch eine Dyna- 
misierung von bislang festen Aufschlägen auf den Strompreis 
erfolgen, z. B. bei Ökostromumlagen sowie bei Netzentgelten (IWES / 
Energy Brainpool 2015: 45; Ecofys 2014; Frontier Economics/
BET 2016). 

Negative Strompreise

Sollen nun Wind- und Photovoltaikanlagen ihre Stromeinspeisung 
abbrechen, wenn am Spotmarkt der Strombörse negative Preise 
vorliegen? Zumindest solange diese entstehen, obwohl noch 
konventionelle Kraftwerke am Netz sind, ist dieser Schritt 
umstritten. Denn diese Ökostromanlagen erzeugen Strom 
zu Grenzkosten von nahe null, während alle konventionellen 
Kraftwerke deutlich höhere Grenzkosten aufweisen. Ferner 
erzeugen Wind- und Photovoltaikanlagen im Betrieb praktisch 
keine Treibhausgasemissionen, fossile Kraftwerke schon (UBA 
2015: 123, Fn. 128; EnKliP 2015c: 39; Kopp et al. 2013: 31; 
IZES et al. 2013: 70). Gemessen an zwei von drei Kriterien der 
energiewirtschaftlichen Zieltrias ist somit die Abregelung von 
Wind- und Photovoltaikanlagen bei negativen Strompreisen 
nachteilig – bei der Wirtschaftlichkeit und bezüglich des 
Umweltschutzes.

Unabhängig davon kann in jedem System zur Finanzierung 
des Ökostromausbaus festgelegt werden, dass im Falle 
negativer Strompreise Ökostromanlagen abgeregelt werden –  
entsprechend den Anforderungen der UEBL. Im EEG wird das 
bereits seit 2014 im Rahmen des Festpreis- und Prämien-Ein-
speisesystems umgesetzt (BMJV 2014: § 24 Abs. 1).

Kostenanalyse für Marktintegrationsinstrumente 
fluktuierender erneuerbarer Energien

Da die fluktuierenden erneuerbaren Energien wetterabhängig 
sind, sollte sorgfältig geprüft werden, ob die Ziele der energie- 
wirtschaftlichen Zieltrias durch eine weitere Marktintegration 
tatsächlich besser erfüllt werden können. Insbesondere müssen 
die ökonomischen Vorteile für das Gesamtsystem die Kosten, 
die mit einer Marktintegration einhergehen, überwiegen. 
Schließlich kostet bereits die Marktintegration der fluktuierenden 
erneuerbaren Energien im deutschen EEG auf Basis des Prämien- 
systems pro Kilowattstunde eingespeistem Ökostrom 0,4 
Cent – bei Windenergieanlagen an Land entspricht das rund 
fünf Prozent der Gesamtvergütung (BMJV 2014: § 37 Abs. 3). 

In diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, ob 
es günstiger ist, wenn viele Einzelakteure Einspeiseprognosen 
erstellen und Fahrplanabweichungen ausgleichen – oder ob 
es volkswirtschaftlich vorteilhafter wäre, wenn dies von einem 
zentralen Akteur gemacht würde. Das würde verhindern, dass 
beispielsweise Betreiber von Photovoltaikanlagen aufgrund 
einer unerwartet starken Bewölkung Ersatzenergie kaufen 
müssen, obwohl aufgrund ebenfalls unerwartet hoher Wind- 
geschwindigkeiten gerade die Windstromeinspeisung höher 
ist als angenommen. Vor diesem Hintergrund sollte berücksichtigt 
werden, welche Intensität der Marktintegration tatsächlich 

Vorteile für die Volkswirtschaft und für die Endverbraucher_
innen erzeugt (DIW 2015: 503–508; Nestle 2011).

4.4.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE 
ÖKOSTROMFINANZIERUNG

Der Umstieg auf Prämiensysteme hat in vielen Mitgliedstaaten 
der EU dazu geführt, dass innerhalb der Preissteuerung eine 
umfangreiche Marktintegration stattgefunden hat. Dies hat 
auch die Europäische Kommission erkannt (COM 2013: 9). 
Alle weiteren Maßnahmen zur stärkeren Marktintegration 
sollten sorgfältig daraufhin geprüft werden, ob sie tatsächlich 
zu einer besseren Erfüllung der energiewirtschaftlichen Zieltrias 
beitragen können. So sollte gewährleistet werden, dass sie 
die Gesamtkosten des Stromsystems tatsächlich reduzieren 
und weder Klimaschutz noch Versorgungssicherheit beein- 
trächtigen. Optionen zu einer besseren Marktintegration liegen 
beispielsweise im Regelenergiemarkt und lassen sich in 
Prämien-, Ausschreibungs- und Quotenmodellen umsetzen.

4.5 EINHEITLICHER MARKT

Die EERL und die geltenden Leitlinien für staatliche Umweltschutz- 
und Energiebeihilfen erlauben explizit, dass Ökostromanlagen 
auf anderen Wegen finanziert werden können als konventionelle 
Kraftwerke – und sich damit nicht alleine am bestehenden 
Energiemarkt refinanzieren müssen. Allerdings wird dieser 
„Sonderstatus“ infrage gestellt. Da Wind- und Photovoltaik-
anlagen Stromgestehungskosten haben, die mit denen neuer 
konventioneller Anlagen vergleichbar, technisch ausgereift sind 
und in einigen Mitgliedstaaten inzwischen einen bedeutenden 
Anteil zur Stromversorgung beitragen, müssten sie bald 
gemeinsam mit den Flexibilitätsoptionen agieren und sich dort 
refinanzieren können (COM 2013: 6; KOM 2015: 17; CDU/CSU/
SPD 2013: 54; Öko-Institut 2014: 53; BDEW 2013: 27). Aufgrund 
dieser Zielvorstellung wird beispielsweise vorgeschlagen, eine 
fixe Marktprämie einzuführen oder Kapazitäten statt Strom- 
mengen zu finanzieren. Dies soll den Weg in einen gemeinsamen 
Markt mit den konventionellen Energien ebnen (Öko-Institut 2014).

4.5.1 DIE ANALYSE

Die obige Beschreibung über die Fähigkeiten und Kosten 
moderner Ökostromtechnologien ist zwar grundsätzlich richtig. 
Dies bedeutet aber nicht, dass auf eine spezifische Finanzierung 
der fluktuierenden erneuerbaren Energien absehbar verzichtet 
werden und ein einheitlicher Markt den politisch gewollten 
Ökostromausbau eigenständig anreizen könnte. 

Bei der Analyse soll zwischen zwei zentralen Funktionen 
des eigentlichen Strommarktes unterschieden werden:

1. die kurzfristige Einsatzplanung der bestehenden Strom- 
erzeugungskapazitäten, sodass die Anlagen mit den 
geringsten Grenzkosten Strom einspeisen;

2. die Sendung von Signalen, aufgrund derer Investor_innen 
entscheiden können, ob und welche Kraftwerke neu 
gebaut oder stillgelegt werden. 
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Sendet der Markt in diesen beiden Bereichen die richtigen Signale, 
wird durch ihn die kurz-, mittel- und langfristige Stromversorgungs- 
sicherheit gewährleistet. Ein einheitlicher Markt müsste zusätzlich 
Signale zum Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten setzen.

Die kurzfristige Einsatzplanung

Das System der Steuerung des Einsatzes bestehender Kraftwerke 
funktioniert im Energy Only Market grundsätzlich gut. Dies ist 
auch bei einem hohen Ökostromanteil möglich. Werden Öko- 
stromanlagen durch ein System finanziert, in dem sie ihren 
Strom am Markt selber veräußern müssen, wie beim Prämien- 
Einspeisesystem, erhalten sie auch ein Knappheitssignal und 
können darauf reagieren. 

Da spezifisch finanzierte Ökostromanlagen aber in jedem 
Fall eine höhere Vergütung erhalten als den aktuellen kurzfristigen 
Marktpreis, ist das Marktsignal verzerrt. Seine Wirkung ist 
damit begrenzt. Dies ist allerdings in den meisten Fällen unpro- 
blematisch. Da Wind-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen 
praktisch keine Grenzkosten verursachen, sollten sie zumindest 
dann Strom einspeisen, wenn der Spotpreis nicht negativ ist. 
Das tun sie in der Regel in allen Finanzierungssystemen. Ob 
sie auch bei negativen Strompreisen einspeisen sollen, ist um- 
stritten. In allen Ökostromfinanzierungssystemen kann aber 
geregelt werden, dass bei negativen Strompreisen keine Ver- 
gütung mehr gezahlt wird (vgl. Kapitel 4.4.1).

Mit Anbaubiomasse betriebene Biomasseanlagen sind 
dabei anders zu beurteilen, da sie relativ hohe Grenzkosten 
haben. Dennoch werden sie in allen Finanzierungsinstrumenten 
auch dann betrieben, wenn die Spotmarktpreise niedrig oder 
gar leicht negativ sind. Ein Marktprämiensystem setzt hier zwar 
Anreize, bedarfsgerecht einzuspeisen. Eine stärkere Orientierung 
von Biomasseanlagen am kurzfristigen Marktpreis sollte aber 
durch weitere Maßnahmen verstärkt werden. Ein Beispiel 
dafür ist der Flexibilitätsbonus im deutschen EEG.

Die Investitionsentscheidung

Bis vor rund 20 Jahren wurde die Entscheidung, wann welches 
Kraftwerk gebaut wird, nicht dem Markt überlassen. Vielmehr 
bestimmte dies der Staat im Rahmen der staatlichen Strom- 
versorgung. Erst mit der Liberalisierung des Strommarktes 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in der Europäischen 
Union, den USA und anderen Regionen sollte diese Ent- 
scheidung dem Markt überlassen werden. Dafür wurde der 
Energy Only Market geschaffen, der auch die Strommärkte 
der EU prägt. Er basiert auf dem Handel mit Strommengen, 
die von den Kund_innen nachgefragt werden. Ob aber dieser 
Markt tatsächlich die richtigen und ausreichenden Signale für 
den Bau der notwendigen Kraftwerkskapazitäten sendet, kann 
aus der relativ kurzen Erfahrung noch nicht abschließend 
beantwortet werden. Denn ein Großteil der bestehenden 
konventionellen Kraftwerke wurde vor der Liberalisierung des 
Strommarktes gebaut oder zumindest geplant. Sie haben eine 
deutlich längere technische und betriebswirtschaftliche Lebenszeit 
und gewährleisten heute die Stromversorgungssicherheit.

Dennoch vertrauen Teile der USA, Neuseeland, Chile, 
Kolumbien, Großbritannien, Frankreich und andere Staaten 
dem Energy Only Market offenbar nicht. Vielmehr schreiben 
sie mithilfe eines zusätzlichen Kapazitätsmarkts die aus Sicht 

der Regierung notwendige sicher einsetzbare installierte 
Leistung aus – oder wollen dies tun (Agora Energiewende 
2015b: 1). Die Entscheidung, welche Leistung betriebsbereit 
zur Verfügung stehen soll, trifft hier also der Staat, nicht der 
Markt. Aber nicht alle Mitgliedstaaten wollen diesen Weg 
gehen. So hat die deutsche Bundesregierung mit dem Strom- 
markt 2.0 die Rahmenbedingungen für den bestehenden 
Energy Only Market so angepasst, dass der Markt die not- 
wendigen und ausreichenden Signale zum Bau von Flexibilitäts- 
optionen sendet. Sie möchte darauf verzichten, selber zu 
bestimmen, wie viele entsprechende Kraftwerke in Deutsch- 
land in Betrieb sein sollen (BMWi 2015c: 3, 2016e).

Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten. Für eine Reihe von 
Flexibilitätsoptionen gibt es aber gute Gründe, warum eine 
Steuerung über einen gut funktionierenden Strommengen-
markt erfolgreich sein kann. Gasturbinen, Lastmanagement, 
günstige Stromspeichertechnologien oder die Nutzung 
bestehender Notstromaggregate können mit relativ geringen 
Investitionskosten und in kurzer Planungszeit in Betrieb gehen. 
Regelbare Anlagen können diese Investitionskosten relativ schnell 
refinanzieren, wenn die kurzfristigen Strompreisschwankungen 
in einem System mit hohen Anteilen fluktuierender erneuer- 
barer Energien und wenigen oder keinen Grundlastkraftwerken 
wie erwartet stärker werden (BMWi 2014b: 13). Unter diesen 
Rahmenbedingungen könnten sich genügend Investor_innen 
finden, die in diese Technologien investieren.

Windenergie- und Photovoltaikanlagen unterscheiden sich 
von den oben genannten Flexibilitätsoptionen stark. Sie können 
nicht gezielt dann direkt Strom einspeisen, wenn der Strom- 
preis gerade hoch ist. Damit sind sie nicht in der Lage, 
innerhalb angemessener Frist sicher ihre Investitionskosten 
wieder einzuspielen. Diese sind bei Windenergie- und 
Photovoltaikanlagen aber vergleichsweise hoch – während 
die Betriebskosten sehr niedrig sind. Daher ist davon aus- 
zugehen, dass auch ein angepasster Energy Only Market nicht 
in der Lage sein wird, den Bau der richtigen Anzahl von Wind- 
und Photovoltaikanlagen rechtzeitig anzureizen (IEA 2016: 12). 

Hinzu kommt, dass bei steigenden Anteilen von Wind- und 
Photovoltaikstrom die kurzfristigen Strompreise systematisch 
immer dann niedrig sein werden, wenn diese Technologien 
gerade viel Strom einspeisen können. Dieser Effekt verstärkt 
sich mit steigenden Anteilen fluktuierender Energien (Hirth/
Schlandt 2016; Öko-Institut 2014: 117). Wenn sich diese Anlagen 
überhaupt an einem Energy Only Market refinanzieren lassen, 
dann nur bei extrem hohen Preisen für Kohle, Erdgas und Uran 
sowie CO

2
 (Höfling 2013). Ob sich diese hohen Preise schnell 

genug einstellen, um zumindest das politisch festgelegte 
Wachstum der erneuerbaren Energien ausreichend anzureizen, ist 
fraglich. Daher wird der Staat eine spezifische Finanzierung 
des Ökostromausbaus organisieren und entscheiden müssen, 
wie hoch die installierte Leistung dieser fluktuierenden erneuer- 
baren Energien sein soll und wie viele Anlagen insgesamt für 
eine klima- und umweltfreundliche Stromversorgung notwendig 
sind. Um die unter diesen Rahmenbedingungen politisch ge- 
wollten neuen Ökostromanlagen auch wirklich ans Netz zu 
bekommen, wird eine politisch organisierte spezifische 
Finanzierung unverzichtbar bleiben (Piria et al. 2013: 7; IEA 
2016: 12).

Unabhängig davon ist davon auszugehen, dass während der 
gesamten Übergangszeit bis hin zu einer vollständig erneuerbaren 
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Stromversorgung eine Überkapazität an Stromerzeugungs- 
kapazitäten vorliegen wird. Denn bestehende konventionelle 
Kraftwerke werden erst dann endgültig vom Netz genommen 
werden können, wenn sowohl ihre Stromproduktion als auch 
ihr Angebot von Systemdienstleistungen von anderen technischen 
Optionen zuverlässig ersetzt worden sind. Aufgrund dieser 
langfristig anhaltenden Überkapazität ist zu erwarten, dass 
die Durchschnittspreise am Stromgroßmarkt dauerhaft unter 
den Stromgestehungskosten neuer Kraftwerke liegen werden – 
konventioneller wie erneuerbarer. Eine spezifische Finanzierung 
für neue Ökostromanlagen ist auch deswegen erforderlich 
(IEA 2016: 12).

Bezüglich der Versorgungssicherheit stellt dies kein Problem 
dar. Denn die Aufgabe, diese dauerhaft zu gewährleisten, fällt 
vor allem den Flexibilitätsoptionen zu (UBA 2015). Haupt- 
aufgabe der günstigen Ökostromtechnologien wie Windenergie 
und Photovoltaik wird dagegen die Stromproduktion sein.

Bislang liegt noch kein Vorschlag vor, wie dieses grundsätzliche 
und systematische Problem in einem einheitlichen Markt für 
die fluktuierenden erneuerbaren Energien und die Flexibilitäts- 
optionen so gelöst werden könnte, dass automatisch die 
energiepolitischen Ziele erreicht würden – nämlich die zügige 
Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien an der 
Stromversorgung bis zur Ablösung fossiler Kraftwerke und 
damit die dauerhafte massive Senkung der THG-Emissionen 
(KOM 2015: 2).

4.5.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE 
ÖKOSTROMFINANZIERUNG

An den bestehenden Energiemärkten werden sich Windenergie- 
und Photovoltaikanlagen auf absehbare Zeit nicht refinanzieren 
können – möglicherweise nie. Bislang liegt kein Vorschlag für 
einen anders strukturierten Energiemarkt vor, in dem in einem 
einheitlichen Markt für fluktuierende erneuerbare Energien 
und Flexibilitätsoptionen der politisch gewollte Ökostromaus-
bau marktgetrieben und ohne zusätzliche Finanzierung statt- 
finden würde. Insgesamt ist es aus systematischen Gründen 
fraglich, ob es einen solchen Markt geben kann. 

Daher wäre ein übergreifendes Ziel, alle Ökostromtechno-
logien mit den anderen Stromerzeugungstechnologien in einen 
einheitlichen Markt zu führen, zumindest solange nicht sinnvoll, 
wie der Ökostromausbau politisch gewollt ist. Daher sind auch 
Anpassungen der Finanzierungsinstrumente mit dem Ziel, sie 
an bestehende oder künftige Märkte anzunähern, kritisch zu 
beurteilen. So ist die Einführung einer fixen Prämie oder die 
Finanzierung von Kapazitäten im Bereich der Windenergie- 
oder Photovoltaikanlagen weder sinnvoll noch notwendig, 
aber mit hohen Risiken verbunden (EnKliP 2015c). Vielmehr 
sollte deren spezifische Finanzierung volkswirtschaftlich effizient 
und effektiv ausgestaltet werden.

Bezüglich des volkswirtschaftlich richtigen Einsatzes der 
bestehenden Kraftwerke senden die spezifischen Finanzie- 
rungen von Windenergie-, Wasserkraft- und Photovoltaik- 
anlagen grundsätzlich keine falschen Signale. Das gilt 
unabhängig vom verwendeten Instrument.

4.6 EUROPÄISCHE VEREINHEITLICHUNG UND 
GRENZÜBERSCHREITENDE FINANZIERUNG

Seit vielen Jahren wird seitens der Europäischen Kommission 
das Ziel verfolgt, die Finanzierung des Ausbaus der erneuer- 
baren Energien im Strombereich innerhalb der Union zu 
harmonisieren. Bereits bei den Vorarbeiten zur den EERL von 
2001 und deren Novellierung 2009 war es das Ziel, ein ein- 
heitliches europäisches Quotensystem einzuführen. Dies 
scheiterte jeweils am Widerstand des Parlaments und des 
Rates (vgl. Kapitel 5.1).

Im Entwurf der neuen EERL wird nun eine grenzüber-
schreitende Finanzierung gefordert, die den Weg zu einer 
europäischen Harmonisierung vorbereiten soll. So sollen bis 
2025 für mindestens zehn Prozent und bis 2030 für mindestens 
15 Prozent einer ausgeschriebenen Menge Projekte aus anderen 
Mitgliedstaaten teilnehmen können. Eine zentrale Begründung 
dafür ist, dass damit die kostengünstigsten Standorte genutzt 
und daher die Kosten der Stromerzeugung gesenkt werden 
könnten (COM 2016a: Art. 5 Abs. 1 und 2). 

4.6.1 DIE ANALYSE

Tatsächlich gibt es Regionen und ggf. Mitgliedstaaten, in 
denen die wichtigsten Ökostromtechnologien wie Wind- 
energie und Photovoltaik beispielsweise aus geografischen 
oder meteorologischen Gründen spürbar teurer sind als in 
anderen Regionen oder Mitgliedstaaten. In diesen Fällen 
sollte die Möglichkeit bestehen, günstigere erneuerbare 
Quellen aus anderen europäischen Regionen zu nutzen. Diese 
Möglichkeit ist aber mit der bestehenden EERL bereits gegeben, 
ohne dass eine grenzüberschreitende Finanzierung damit eine 
explizite Anforderung wäre.

Ein Zwang für alle Mitgliedstaaten, bei der Steigerung des 
nationalen Ökostromanteils auch Anlagen zu finanzieren, die 
in einem anderen EU-Staat betrieben werden, scheint allerdings 
dem Geist von Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union tendenziell zu widersprechen. Dieser 
gibt jedem Mitgliedstaat „das Recht […], die Bedingungen für 
die Nutzung seiner Energieressourcen, seine Wahl zwischen 
verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur 
seiner Energieversorgung zu bestimmen“ (EU 2012: Art. 194). 
Darunter ist zum Beispiel zu verstehen, dass ein Mitgliedstaat 
sicherstellen darf, dass zumindest der überwiegende Teil seines 
Stromverbrauchs im eigenen Land erzeugt wird. So haben  
viele Mitgliedstaaten eine Präferenz für eine überwiegende 
Stromerzeugung im eigenen Land (CE Delft et al. 2015: 22). 
Der im aktuellen Entwurf der EERL enthaltende Zwang, bei 
einer Ausschreibung auch Anlagen in anderen Ländern zu- 
zulassen, schränkt den oben genannten Artikel 194 ein 
ebenso wie die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, diesen 
umzusetzen. 

Ferner sollte hinterfragt werden, ob es realistisch ist, eine 
in hohem Maße auf erneuerbare Energien basierende Strom- 
erzeugung in großem Stil auf besonders ertragsstarke Standorte 
zu konzentrieren. Ökologische und politische Gründe dürften 
dem entgegenstehen. Denn das würde bedeuten, dass lang- 
fristig der allergrößte Teil der europäischen Stromversorgung 
beispielsweise mit Solaranlagen in Süd- und Südosteuropa 
und mit Windenergieanlagen in der Nordsee, um Irland, in 
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Nordfrankreich und aus Regionen in Spanien erzeugt und in 
der gesamten EU verteilt werden müsste (Unteutsch/Linden- 
berger 2014). Das wiederum würde eine starke Abhängigkeit 
vieler Mitgliedstaaten von Stromimporten nach sich ziehen. 

Die Gebiete mit besonders guten Standorten müssten eine 
sehr hohe Dichte von Solar- und Windenergieanlagen aufweisen, 
um damit weite Bereiche der EU zu versorgen. Um den Strom 
entsprechend verteilen zu können, müssten nicht zuletzt 
enorme neue Stromtransportkapazitäten zwischen den 
Mitglied- und in den Transitstaaten errichtet werden. Dies 
dürfte unter anderem zu großen Akzeptanzproblemen führen 
und sehr viel Zeit in Anspruch nehmen – die angesichts der 
Beschlüsse von Paris kaum vorhanden ist.

Ebenso dürfte es Akzeptanzprobleme hervorrufen, wenn 
weite Gebiete der EU Ökostrom importieren müssen, von der 
Wertschöpfung allerdings nicht profitieren können. Auch die 
Möglichkeiten von Bürgerenergie wären mit einer solchen 
Stromversorgungsstruktur stark beeinträchtigt.

4.6.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE 
ÖKOSTROMFINANZIERUNG

Eine grenzüberschreitende Finanzierung von Ökostromanlagen 
ist grundsätzlich mit allen Instrumenten möglich. Entsprechende 
Regelungen wurden mit der Novellierung der EERL von 2009 
getroffen (KOM 2009: Art. 6–8). Für manche Staaten kann eine 
solche freiwillige Kooperation mit anderen Mitgliedstaaten sinnvoll 
sein, insbesondere mit Nachbarländern. Das sollte rechtlich 
wie technisch weiterhin möglich sein und verbessert werden.
Es gibt allerdings eine Reihe von Gründen, warum es für viele 
Staaten unattraktiv ist und bleiben wird, einen relevanten Teil 
ihrer Finanzierung des Ökostromausbaus grenzüberschreitend 
oder in einem vollständig europäisch harmonisierten Finanzierungs- 
system vorzunehmen. Zu nennen sind hier insbesondere die 
Ziele, den größten Teil des Stromverbrauchs im eigenen Land 
zu erzeugen und einen großen Teil der Wertschöpfung und 
damit der Arbeitsplätze ebenfalls im eigenen Land zu er- 
möglichen. 

Darüber hinaus wäre zwar eine klimafreundliche Stromver- 
sorgung der EU theoretisch dann besonders kosteneffizient, 
wenn dafür zum allergrößten Teil die besten Standorte für 
Wind-, Solar-, Wasserkraft- oder Geothermiekraftwerke 
genutzt würden. Allein aufgrund der Stromnetzsituation und 
der Akzeptanz dürfte eine solche Energiezukunft allerdings 
kaum realistisch sein. Daher erscheint weder ein Langfristziel 
der vollständigen Harmonisierung der Finanzierung von Öko- 
stromanlagen sinnvoll noch der Grundsatz des Entwurfs der 
neuen EERL, diese grenzüberschreitend gestalten zu müssen. 
Dies spiegelt sich in der öffentlichen Anhörung zur künftigen 
EERL wider, in der sich nur 17 Prozent der über 600 Akteure 
dafür aussprechen, eine solche grenzüberschreitende 
Finanzierung voranzutreiben (COM 2016b: 3).

4.7 TECHNOLOGIENEUTRALITÄT

4.7.1 DIE HERAUSFORDERUNG

Nach den geltenden Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und 
Energiebeihilfen kann die Ausschreibung neuer Ökostromanlagen 
nur dann auf bestimmte Technologien beschränkt werden, 
wenn eine allen Erzeugern offenstehende Ausschreibung zu 
einem suboptimalen Ergebnis führen würde (KOM 2014: Rn. 
126). Entsprechende Anforderungen enthält auch der 
Kommissionsentwurf der neuen EERL (COM 2016a: Art. 4 
Abs. 3). Die Kommission hält eine technologiespezifische 
Finanzierung von Ökostromtechnologien nur dann für sinnvoll,  
wenn Technologien in ihrem frühen Entwicklungsstadium sind 
oder wenn es sich um kleine oder Mikroanlagen handelt (COM 
2013: 5). Ähnlich wie bei der Forderung nach einer grenzüber- 
schreitenden Finanzierung von Ökostromanlagen wird die 
Technologieneutralität als notwendig erachtet, um Kosten- 
effizienz zu erreichen.

4.7.2 DIE ANALYSE

Wie bei der Frage der grenzüberschreitenden Finanzierung ist 
auch hier die Betrachtung des langfristigen Stromsystems 
notwendig. Aus verschiedenen Gründen erscheint es sinnvoll, 
in einem Stromsystem mit hohen Anteilen von erneuerbaren 
Energien einen guten Mix der verschiedenen Ökostrom- 
technologien anzustreben. Dies gilt nicht nur für die gesamte 
EU, sondern auch für ihre einzelnen Mitgliedstaaten und ggf. 
kleinere Regionen:

–  In einem Mix der verschiedenen Technologien können sich 
die fluktuierenden erneuerbaren Energien Wind und Sonne 
sehr gut ergänzen. Im Winter, wenn die Sonnenstrahlung 
schwach ist, weht der Wind stärker – im Sommer ist es oft 
umgekehrt. Nachts, wenn Photovoltaikanlagen keinen Strom 
liefern, können dies oft Windenergieanlagen tun. Aufgrund 
dieses Ausgleichs werden die notwendigen Kapazitäten von 
Stromspeichern und die mit ihrer Nutzung einhergehenden 
Stromverluste reduziert. Damit verringert dieser Ausgleich 
auch die gesamte notwendige installierte Leistung von Öko- 
stromanlagen.

–  Biomasseanlagen eignen sich in besonderer Weise für den 
darüber hinausgehenden notwendigen Ausgleich. Würde auf 
sie vollständig verzichtet, müssten umso mehr Stromspeicher 
zum Einsatz kommen.

–  Vielfach besteht ein Mangel an geeigneter Fläche für Öko- 
stromanlagen. Dies betrifft häufig die Windenergie an Land. 
Aber auch die Photovoltaik auf bestehenden Gebäuden allein 
dürfte die gesamte Stromversorgung in der Regel nicht 
abdecken können. Nur mit einer dieser beiden Technologien 
die Energieversorgung zu sichern, dürfte daher vielfach nicht 
möglich sein. Vielmehr dürften auch diese beiden Techno- 
logien zusammen nicht ausreichen. Dann erscheint mit Off- 
shore-Windenergie eine weitere Technologie im langfristigen 
Energiemix unverzichtbar zu sein.

–  Aus ökologischer Sicht – aber auch um die Stromproduktion 
zumindest teilweise möglichst nahe an den Verbraucher_

 innen zu haben – erscheint die Nutzung der Photovoltaik auf 
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oder an Gebäuden im Vergleich zu Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen vorteilhaft. Deswegen könnte es politisch erstrebens- 
wert sein, bei der Finanzierung von Photovoltaikanlagen eine 
Priorität bei gebäudegebundenen Anlagen zu setzen – auch 
wenn diese derzeit noch höhere Stromgestehungskosten 
aufweisen.

Alle oben genannten Technologien – Windenergie an Land 
und Offshore, Photovoltaik auf und an Gebäuden sowie auf 
Freiflächen und Biomasse – werden vermutlich auch mittel- 
fristig unterschiedliche Stromgestehungskosten aufweisen. Würde 
ein System gewählt, das nur die aktuell kostengünstigsten An- 
lagen finanziert, könnten die mittel- und langfristigen Vorteile 
eines Technologiemix nicht erschlossen werden. 
Wird ferner politisch ein anspruchsvolles Ausbauziel für Öko- 
stromanlagen angestrebt, ist es sehr wahrscheinlich, dass 
dies nicht nur mit der billigsten der genannten Technologien 
erreicht werden kann. In einem technologieneutralen Finanzie- 
rungssystem orientiert sich aber der Preis an den teuersten 
Einheiten, die zur Erreichung des Ziels notwendig sind (siehe 
Abbildung 14). Im Falle eines niedrigen Ausbauziels für erneuer- 
bare Energien kann dieses mit der günstigsten Technologie A 
vollständig erfüllt werden. Es ergibt sich ein niedriger Preis 
und es entstehen keine Mitnahmeeffekte. Bei einem mittleren 
oder hohen Ausbauziel werden die teureren Technologien B, 
C oder gar D notwendig. Diese teureren Technologien 
bestimmen in einem technologieneutralen System den Preis 
für alle Technologien. Entsprechend entstehen Mitnahme- 
effekte und hohe Preise. Das würde zu einer deutlichen 
Zusatzbelastung für die Stromkund_innen führen (Lauber/
Toke 2005; Butler/Neuhoff 2005; EEG et al. 2004; ECN et al. 
2005; Diekmann/Kemfert 2005).

4.7.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE 
ÖKOSTROMFINANZIERUNG

Zwar können bei kleinen Ökostromanteilen kurz- und mittel- 
fristig Kosten eingespart werden, wenn über eine technologie- 
neutrale Finanzierung des Ökostromausbaus nur eine Technologie 
zum Zuge kommt. Für hohe Anteile sind aber aus system- 
technischen Gründen mehrere Technologien notwendig. 
Unter diesen Bedingungen führt eine technologieneutrale 
Finanzierung zu hohen Mitnahmeeffekten, Kosten und Preisen. 

Unabhängig davon kann sowohl eine technologieneutrale 
wie auch eine technologiespezifische Finanzierung von Öko- 
stromanlagen mit Einspeise-, Quoten- oder Ausschreibungs- 
systemen umgesetzt werden.

Quelle: Eigene Abbildung.

Abbildung 14
Mitnahmeeffekte bei technologieneutralen 
Finanzierungssystemen
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5.1 DER EINFLUSS DER BUNDESREGIERUNG

Anders als die Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energie- 
beihilfen muss die künftige Richtlinie für erneuerbare Energien 
auch vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament 
verabschiedet werden. Gerade in den letzten Jahren hat sich 
in Politikfeldern wie der Finanzkrise oder dem Klimaschutz 
gezeigt, wie groß der Einfluss Deutschlands auf die EU-Politik 
sein kann. Aber auch konkret bei der Ausgestaltung der euro-
päischen Regelungen für erneuerbare Energien hat Deutschland 
bisher entscheidenden Einfluss gehabt – gemeinsam mit 
anderen Mitgliedstaaten.

So war sowohl bei der EERL 2001 also auch bei ihrer Novelle 
2009 das explizite Ziel der Europäischen Kommission, für die 
Finanzierung von Ökostromanlagen ein Quotensystem europa- 
weit verpflichtend einzuführen (Futterlieb/Mohns 2009: 17; 
KOM 2008: Art. 5–10; IFIC 2016). In beiden Fällen konnte 
dies verhindert und die freie Wahl des Finanzierungsinstruments 
für die einzelnen EU-Staaten verteidigt werden. Dazu hat die 
deutsche Bundesregierung maßgeblich beigetragen. So erstellte 
sie gemeinsam mit Großbritannien und Polen ein „Non-Paper“, 
indem ein solches Quotensystem abgelehnt wird und Alter- 
nativen aufgezeigt werden (Germany et al. 2008a, 2008b). 
Ferner initiierte sie bereits 2004 zusammen mit Spanien die 
International Feed-In Cooperation (IFIC). Später traten Slowenien 
und Griechenland der Cooperation bei. Diese machte gegenüber 
anderen Mitgliedstaaten darauf aufmerksam, welche negativen 
Folgen die Umstellung auf Quotensysteme haben kann. Dies 
zeigte – mit verschiedenen anderen Diskussionen und Ge- 
sprächen – Wirkung, sodass im Rat keine Mehrheit für die 
Umstellung auf ein Quotensystem zustande kam. Diesem 
Druck, der vom Europäischen Parlament verstärkt wurde, hat 
sich die Europäische Kommission gebeugt (Futterlieb/Mohns 
2009: 22). Einen solchen Druck sollte die Bundesregierung 
gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten auch bei dieser Novelle 
der EERL aufbauen. Denn wenn möglichst alle EU-Staaten einen 
engagierten Ökostromausbau, der mit dem in Deutschland 
geplanten vergleichbar ist, umsetzen sollen, sind zentrale 
Änderungen am Entwurf der Kommission notwendig.

5.2 DER ERFOLG DER BISHERIGEN EERL

Der Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich hat 
in der EU zu deutlichen Einsparungen der Treibhausgas- 
emissionen geführt, Arbeitsplätze geschaffen und gesichert, 
die Abhängigkeit von Energieimporten reduziert und Inno- 
vationen angeschoben. Es ist maßgeblich der EERL zu verdanken, 
dass in allen EU-Staaten politische Anstrengungen zum Ausbau 
der erneuerbaren Energien unternommen wurden. Damit 
waren Länder wie Deutschland, Dänemark oder Spanien, die 
für ihr Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien be- 
kannt sind, eingebettet in einen EU-weiten Ausbau von Öko- 
stromanlagen.

Das Ziel der EERL 2009, bis 2020 den Anteil der erneuerbaren 
Energien am gesamten Energieverbrauch auf 20 Prozent zu 
erhöhen, dürfte fast erreicht werden. Wie kaum eine andere 
politische Maßnahme trägt sie dazu bei, das europäische Klima- 
schutzziel der Reduktion der THG-Emissionen um 20 Prozent –  
und, falls andere Staaten ebenfalls entsprechende Anstrengungen 
unternehmen, um 30 Prozent – bis 2020 zu erreichen. Neue 
Wind-, Photovoltaik- und Biomasseanlagen haben dazu den 
mit Abstand größten Beitrag geleistet. Soll diese Erfolgsgeschichte 
weitergeführt werden, muss die künftige EERL politische Ver- 
lässlichkeit und Stabilität bieten. 

Bei der Umsetzung der bisherigen EERL hatten die EU-Staaten 
die freie Wahl des Instruments zur Finanzierung von Ökostrom- 
anlagen. Das gab ihnen die Möglichkeit, auf die spezifischen 
Bedingungen ihres Landes einzugehen. Aufgrund der ver- 
pflichtenden Ausbauziele der EERL für jeden Mitgliedstaat 
waren diese ferner gezwungen, eine aktive Ökostrompolitik zu 
betreiben. Letzteres verlieh ihnen zusätzliche Argumente 
gegenüber politischen und wirtschaftlichen Akteuren, die 
einen schnellen Ökostromausbau eher skeptisch sahen – beispiels- 
weise den traditionellen Energieversorgern. Dass beide Prinzipien 
aus Sicht der Europäischen Kommission in der zukünftigen 
EERL abgeschafft werden sollen, dürfte den europäischen 
Ökostromausbau deutlich erschweren. 

Auf Grundlage der Freiheit der Instrumentenwahl haben 
sich im Wettbewerb um die effektivsten und effizientesten 
Instrumente diejenigen mit Preissteuerung klar durchgesetzt. 
Immer mehr Mitgliedstaaten setzten dabei auf ein Prämien- 

5

FAZIT UND EMPFEHLUNGEN AN DIE
BUNDESREGIERUNG
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Einspeisesystem, bei dem die Anlagenbetreiber ihren Strom 
selber am Markt verkaufen müssen. Damit ist der von ihnen 
erzeugte Ökostrom in den Strommarkt integriert. Im Jahr 2012 
nutzten nur sechs Mitgliedstaaten ein Quoten- und drei 
Mitgliedstaaten ein Ausschreibungssystem. Aufgrund der 
Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen von 2014 
sind alle EU-Staaten grundsätzlich gezwungen, ihre Finanzie- 
rungsinstrumente spätestens bei der nächsten größeren Novelle 
des entsprechenden Gesetzes auf Ausschreibungssysteme 
umzustellen. 

5.3 ÄNDERUNGSBEDARF BEIM ENTWURF 
DER EERL

Der Kommissionsentwurf der neuen EERL will dies festschreiben 
und darüber hinaus einen Zwang zu technologieneutralen und 
grenzüberschreitenden Ausschreibungen einführen. Diese grund- 
sätzlichen Änderungen schaden der Stabilität und Verlässlichkeit 
der europäischen Politik für erneuerbare Energien. Sie gefährden 
die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien 
in der EU, die Erreichung der Klimaziele, neue Arbeitsplätze, 
Innovationen und die weitere Verbesserung der Energiever-
sorgungssicherheit. Die Argumente, mit denen diese grund- 
sätzlichen Änderungen begründet werden, sind allerdings 
wenig belastbar:

– Angesichts der immer spürbarer werdenden Klimakrise 
und dem anspruchsvollen Klimaabkommen von Paris, 
einem in großen Teilen veralteten Kraftwerkspark und 
deutlich gesunkenen Kosten ist eine Begrenzung zumindest 
der heute bereits günstigen Ökostromtechnologien nicht 
zu begründen.

– So liegen die Stromgestehungskosten der meisten Öko- 
stromtechnologien nicht mehr höher als die neuer konven- 
tioneller Kraftwerke. Oft sind sie günstiger.

– Auch teilweise bestehende Netzengpässe sind kein hin- 
reichender Grund für eine Ausbaubegrenzung für Öko- 
stromanlagen. Stattdessen sollte ihr Strom in neue 
Anwendungen fließen, wie z. B. den Wärme-, Kälte- oder 
Verkehrsbereich, die Stromspeicherung sowie die Herstellung 
von Wasserstoff oder synthetischem Methan. Eine Forcierung 
dieser Sektorkopplung dürfte volkswirtschaftlich effizienter 
sein als die Begrenzung des Ökostromausbaus bei Netz- 
engpässen. Darüber hinaus erhöht der Ausbau von 
Ökostromanlagen den politischen Druck zur schnellen 
Optimierung und zum schnellen Ausbau des Netzes. 

– Die mit neuen konventionellen Kraftwerken vergleichbaren 
Stromgestehungskosten von Windenergie an Land und 
Photovoltaik, teilweise auch von Offshore-Windenergie, 
führen dazu, dass das Kostenargument nicht mehr gegen 
Instrumente der Preissteuerung spricht. Die Herausforde-
rungen der Klimakrise können dagegen als Argument gelten, 
Instrumente zu wählen, bei denen ein schnellerer als von 
der Politik definierter Ausbau möglich ist. Darunter fallen 
nur Instrumente der Preissteuerung.

– Insbesondere die bislang in der EU und global am häufigsten 
verwendeten Instrumente der Preissteuerung sind verant- 
wortlich für die Entstehung eines globalen Marktes im 
Bereich der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien. 

Dieser hat zu massiven Kostensenkungen und Qualitäts- 
verbesserungen geführt. Die klaren politischen Ziele zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien sollen ferner auch dann 
erreicht werden, wenn diese im Wettbewerb mit konven- 
tionellen Energien unterliegen würden. Damit ist der Wett- 
bewerb zwischen Ökostromanlagen und konventionellen 
Kraftwerken auf absehbare Zeit verzichtbar. Das gilt auch, 
wenn die Ökostromtechnologien inzwischen „aus den 
Kinderschuhen entwachsen sind“ und einen steigenden 
Anteil der Stromproduktion übernommen haben.

– Mit dem Trend zu Prämiensystemen, bei denen die Anlagen- 
betreiber ihren Strom am Strommarkt verkaufen müssen, 
wurde in vielen EU-Staaten ein wesentlicher Schritt zur 
umfassenden Marktintegration des Ökostroms gegangen. 
Alle weiteren Maßnahmen zur stärkeren Marktintegration 
sollten sorgfältig daraufhin geprüft werden, ob sie tat- 
sächlich zu einer besseren Erfüllung der energiewirtschaft- 
lichen Zieltrias beitragen können.

– Obwohl Strom aus Wind- oder Photovoltaikanlagen bereits 
heute in vielen Fällen günstiger ist als Strom aus neuen 
konventionellen Kraftwerken, werden die bestehenden 
Strommärkte absehbar nicht in der Lage sein, diese zu 
refinanzieren. Es liegen ferner keine politisch realistischen 
Konzepte für einen gemeinsamen Strommarkt fluktuierender 
erneuerbarer Energien und Flexibilitätsoptionen vor. Daher 
sollte davon abgesehen werden, die Anforderungen an die 
Finanzierung von Ökostromanlagen daran zu orientieren, 
dass sie später in einen solchen derzeit noch völlig unbe- 
kannten einheitlichen Markt vollständig integriert werden. 

– Weder die internationale Erfahrung noch theoretische Über- 
legungen führen zu der Erkenntnis, dass Instrumente der 
Mengensteuerung – wie Ausschreibungs- oder Quoten- 
systeme – per se effektiver oder effizienter wären als 
Festpreis- und Prämien-Einspeisesysteme. 

– In einem zukünftigen System mit hohen Ökostromanteilen 
ist es nicht realistisch, dass die Stromproduktion überwiegend 
von den günstigsten Technologien übernommen wird. 
Denn dies wäre systemtechnisch ineffizient. Ferner würden 
deren Potenziale nicht ausreichen. Daher ist es absehbar, 
dass in den meisten Mitgliedstaaten verschiedene Öko- 
stromtechnologien zu unterschiedlichen Kosten zum Einsatz 
kommen müssen. Eine technologieneutrale Finanzierung 
würde unter diesen Bedingungen zu großen Mitnahme- 
effekten und höheren Preisen für Verbraucher_innen 
führen. Daher erscheint ein Zwang zu technologieneutralen 
Finanzierungsinstrumenten nicht zielführend.

– Aus ähnlichen Gründen ist auch der Zwang zu grenzüber- 
schreitenden Instrumenten nicht zielführend. Denn es 
erscheint unrealistisch, dass ein Großteil der europäischen 
Stromversorgung an den wenigen sehr guten Standorten 
stattfindet und dann in der Union verteilt wird. 

Eine Abkehr von Instrumenten der Preissteuerung bei der Finan- 
zierung von Ökostromanlagen wird häufig mit der unterstellten 
Notwendigkeit einer stärkeren Marktorientierung begründet. 
Diese müsse stattfinden, da die Ökostromtechnologien inzwischen 
technisch weit entwickelt sind und einen bedeutenden Anteil 
zur Stromversorgung beitragen. Gemessen an den Zielen der 
energiewirtschaftlichen Zieltrias ist aber nicht jede weitere 
Marktorientierung tatsächlich vorteilhaft. Markt und Wettbewerb 
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sollten die Mittel sein, eine kostengünstige, umwelt- und 
klimaverträgliche sowie sichere Stromversorgung zu gewähr- 
leisten. Nicht jede Maßnahme zur weiteren Marktintegration 
bewirkt dabei per se gesamtgesellschaftliche Vorteile. Besteht 
die Gefahr, dass sie das Gegenteil tut, sollte sehr gut abge- 
wogen werden, ob sie tatsächlich durchzuführen ist. Die Ziele  
der energiewirtschaftlichen Zieltrias sollten weder einer Markt- 
orientierung noch der Idee des europäischen Binnenmarktes 
untergeordnet sein – sondern umgekehrt.

Zwar sehen die geltenden UEBL Ausnahmen vom Aus- 
schreibungssystem vor. Allerdings sollen diese mit dem Entwurf 
der EERL weiter eingeschränkt werden. Ferner begäben sich 
die nationalen Regierungen beim Versuch, diese verstärkt 
auszunutzen, in komplizierte und langwierige Verhandlungen 
mit der GD Wettbewerb. Dies würde der Investitionssicherheit 
massiv schaden. Daher sollte die EERL so formuliert werden, 
dass die Mitgliedstaaten eine größtmögliche Freiheit bei der 
Wahl des Instrumentes zur Finanzierung des Ökostromaus-
baus haben und ihnen möglichst wenige Hürden in den Weg 
gelegt werden.

5.4 EMPFEHLUNGEN AN DIE 
BUNDESREGIERUNG

Die Bundesregierung sollte sich daher im Europäischen Rat 
und gegenüber der Kommission für Folgendes einsetzen:

– Wie nach den EERL 2001 und 2009 sollte jeder EU-Staat 
weiterhin die freie Wahl haben, das entsprechend den 
nationalen Gegebenheiten optimale Finanzierungsinstrument 
für Ökostromanlagen zu wählen. Da diese freie Wahl die 
Möglichkeiten eines zügigen Ausbaus in der ganzen EU 
verbessert, ist sie auch dann ein Vorteil für Deutschland, 
wenn die Bundesregierung im eigenen Land das gerade 
eingeführte Ausschreibungssystem beibehalten möchte. 
Sollte sich ferner in einigen Jahren herausstellen, dass 
Deutschland für einzelne Technologien die mit der Umstellung 
verbundenen Ziele nicht erreichen kann, würde diese unein- 
geschränkte Wahlmöglichkeit eine Abkehr vom Ausschrei- 
bungssystem für eben diese Technologien ermöglichen. 
Der aktuelle Entwurf der Kommission für eine neue EERL 
blockiert diesen Handlungsspielraum.

– Ebenfalls sollte den Mitgliedstaaten die Freiheit gegeben 
werden, wie bisher eine technologiespezifische Finanzierung 
von Ökostromtechnologien vorzunehmen.

– Der Zwang zu einer grenzüberschreitenden Finanzierung 
sollte in eine Verbesserung der freiwilligen Möglichkeiten 
umgewandelt werden.

– Um belastbare und zwischen den EU-Staaten vergleichbare 
Informationen über die durch den aktuellen Ausbau der 
Ökostromanlagen entstandenen Kosten für die Ver- 
braucher_innen zu erhalten, sollte die Kommission sach- 
gemäße Kostenindikatoren entwickeln. Diese sollten in 
der Lage sein, in der Debatte die dafür ungeeigneten 
Ökostromumlagen in den Mitgliedstaaten zu ersetzen.

– Angesichts dessen, dass zumindest für kleine Ökostromanlagen 
auch weiterhin Instrumente der Preissteuerung möglich sein 
dürften, sollte die Kommission die EU-Staaten darin unter- 
stützen, die Ermittlung der Stromgestehungskosten zur 

Festlegung von Vergütungen belastbar zu ermitteln. Dies 
kann durch technische Unterstützung der sowie Anfor- 
derungen an die Mitgliedstaaten für die Bestimmung von 
Vergütungen umgesetzt werden.

Um diese Punkte wirksam auf der europäischen Ebene ein- 
zubringen, sollte die Bundesregierung Koalitionen mit 
anderen Mitgliedstaaten eingehen und auf hoher politischer 
Ebene Strategien vereinbaren. Dieses Vorgehen war auch in 
der Vergangenheit sehr erfolgreich.

Darüber hinaus sollte die Bundesregierung eine politische 
Debatte anstoßen, in der die konkrete Rolle des Marktes und 
des Binnenmarktes beim mittel- bis langfristigen Umbau der 
EU-Energieversorgung ergebnisoffen diskutiert werden kann. 
Die Debatten um das Clean-Energy-Paket könnten eine günstige 
Gelegenheit dafür bieten. Dabei sollte angesprochen werden, 
an welchen Stellen des Energieversorgungssystems eine weitere 
Marktorientierung und die weitere Vertiefung des Binnen- 
marktes zur Erreichung der Ziele der energiewirtschaftlichen 
Zieltrias beitragen können. Dies sollte insbesondere vor dem 
Hintergrund der großen Herausforderungen stattfinden, die 
durch die Klimakrise und die anspruchsvollen Ziele des Pariser 
Klimaabkommens bestehen. 
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